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PRESSEFREIHEIT ADE! 

Der Zeitung 'Die Wahrheit' konnte 
man am 3. Mai 1988 entnehmen, daß 
vom Kammergericht Berlin ein bemer
kenswerter Beschluß gefaßt wurde. 
Das Kammergericht stellte fest, daß 
eine Gefangenenzeitung nicht 'eine 
unabhängige Stellung hat, wie dies 
bei Organen der freien Presse 
außerhalb der Strafanstalt gegenüber 
dem Staat der Fall ist'. 

Diese Entscheidung wird ganz be
stimmt auch Folgen für den Lichtblick 
haben. Hat doch die Senatsverwal
tung fUr Justiz endlich einen Be
schluß, . mit dem sie arbeiten kann! 
Jetzt kann unsere Gefangenenzei
tung endlich zensiert werden. Denn 
wie das KG Berlin ausführt, steht 
Gefangenen eine unabhängige Presse 
nicht zu. 

Der Artikel 5 des Grundgesetzes lau
tet: Jeder hat das Recht, seine Mei
m.mg in Wort, Schrift und Bild frei 
zu äußern und zu verbreiten und sich' 
aus allgemein zugänglichen Q.lellen 
ungehindert zu unterrichten. Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der 
Berichterstattung durch Rundfunk und 
Film werden gewährleistet. Eine Zen
sur findet nicht statt. 

Eigentlich ist der Wortlaut dieses 
Artikels unmißverständlich. Der Be
griff 'jeder ' schließt alle ein. Also 
auch Menschen, die in Justizvoll
zugsanstalten eine Gefängnisstrafe 
absitzen müssen. Warum für sie der 
Art. 5 <X; nicht gelten soll, hat das 
Kammergericht nicht begründet. 

Aber bei der 'besonderen' Lage von 
Berlin ist das kein \'lunder. Ein Bun
desland. daß nicht einmal ein Ver
fassungsgerlebt hat, kann natürlich 
auch nicht auf die Einhaltung dieses 
Artikels verklagt werden. 

Recht haben und recht bekommen war 
in Berlin =chon immer zweierlei! 

]Ju-
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(DW/epd). ln einem Beschluß des 
Kammergerichtsam 14. April 1988, der am 
Montag veröffentlicht wurde, ist jetzt end
gültig entschieden worden, daß Gefangene 
keine unabhängige Zeitschrift herausge
ben dürfen. 

Im Beschluß, der einem Gefangenen 
und ehemaligen Redakteur der vor ei· 
nem Jahr verbotenen Moabiter Gefan
genenzenschnft _Blitzlicht" zugestellt 
wurde, stellt das Kammergericht fest, 
daß eine Gefangenenzeitung nicht "eme 
unabhängige Stellung hat. wie dies bei 
Organen der freien Presse außerhalb der 
Strafanstalt gegenüber dem Staat der 
Fall ist". 

Dazu erklärten ehemalige ~B litz· 
lichtu·Redakteure gegenüber dem Evan
gelischen Pressedienst, dieser Beschluß 
beweise, daß es in diesem Land offenbar 
Menschen gebe, die vor keinem Gericht 
ein Recht zugestanden bekämen. 

Am 29. April vergangeneo Jahres wur
de dem damaligen "Biitzlicht"-Kollekttv 
die weitere Herausgabe der Gefange
nenzeitschrift untersagt, einer Zeit· 
schrift, die als einzige in der BRD und in 
Westberlin von Gefangenen in eigener 
Verantwortung herausgegeben worden 
war. 
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das vor Ihnen liegende Heft ist eine ausgesprochene 
Pannenausgabe geworden. Zum einen mußte mitten im 
Druck unser Drucker ins Krankenhaus, und zum anderen 
ist unser langjähriger verantwortlicher Redakteur in 
den sogenannten offenen Vollzug ver legt worden. Mit 
dieser Ausgabe verabschiedet er sich von unseren Le
sern; Nachfolger wird Rene Henrion. Er arbeitet auch 
seit über drei Jahren am Lichtblick mit und war bis
her für den technischen Bereich zuständig. 

Über den Lichtblick ziehen schwarze Wolken auf. Von 
seiten der Anstaltsleitung wird versucht,Druck auszu
üben (siehe dazu 'Am Rande bemerkt', S. 27). Die Re
daktionsgemeinschaft denkt darüber nach, ob es unter 
den gegebenen Umständen sinnvoll ist, weiter den 
Lichtblick herauszugeben.Da wir im Impressum den Ver
merk tragen, eine iensur findet nicht statt, werden 
wir uns jedem Zensurversuch widersetzen. Die Zusam
menarbeit mit unserem verantwortlichen Redakteur ist 
nicht immer leichtgefallen, aber im nachhinein müssen 
wir sagen, daß er in vielen Dingen recht hatte. Sein 
Mißtrauen gegen die Zusagen der leitenden Herren war 
berechtigt. 
Seitdem Michael Gähner im offenen Vollzug ist, muß er 
sich bewähren. Nach fast sechs Jahren Aufenthalt im 
Strafvollzug ist er jetzt als Kalfaktor tätig. Die 
Redaktionsgemeinschaft bedauert es, daß sie ihm bei 
dieser "verantwortungsvollen" Tätigkeit nicht zusehen 
kann. Scheinbar war man in Plötzensee der Meinung, 
wer beim Lichtblick wa~ hat noch nicht genug im Dreck 
rumgewühlt und ist deswegen für Putzarbeiten präde
stiniert. In unserer nächsten Ausgabe werden wir über 
den offenen Vollzug in Plötzensee berichten. 

Unsere Personalmisere ist allgemein bekannt. Inzwi 
schen werden alle Bewerber langwierigen Sicherheits
überprüfungen unterzogen. Bis über die Annahme einer 
Bewerbung entschieden ist, vergehen oft Monate. Trotz
dem suchen wir weiterhin Mitarbeiter. Ganz dringend 
brauchen wir einen Drucker und mindestens einen Re
dakteur. Wer Lust hat, an der Herstellung des Licht
blicks mitzuarbeiten, kann sich bei uns bewerben. 

Allgemein wird der Vollzug wieder härter. So beschwe
ren sich die Insassen der TA VI, daß sie auf ihren 
Stationen eingesperrt sind und kaum Kommunikati ons
möglichkeiten mehr haben. Scheinbar will die Justiz 
die Gefangenen zu Einzelkämpfern machen . Da Einigkeit 
stark macht, sollten wir alle mal überlegen, ob man 
nicht die Instrumente, die die Gefangenen haben, ent
sprechend einsetzt. Wir denken da an Beschwerden, ge
richtliche Anträge usw.Außerdem könnte eine gut funk
tionierende Insassenvertretung viel erreichen. Der 
nächste Lichtblick soll Ende August erscheinen . 
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Noch nie vorher war ich mit einer 
solchen Situation konfrontiert. Ge
lesen hatte ich davon, und dem 
Wahnsinn der Panikmache war ich 
durch Fernsehen und Presse ausge
liefert. Gut und schön. Viel gehört 
und gelesen, aber was glauben und 
was nicht? 

Darum habe ich mich entschlossen, 
meine Geschichte in Worte zu fassen. 
um einfach einmal aus der Sicht 
einer Betroffenen zu berichten, was 
mir passiert ist . Vielleicht erreiche 
ich so einige Menschen, denen es ge
nauso geht wie mir, und ich hoffe, 
daß es ein wenig dazu beiträgt, 
Dinge in einem anderen Licht zu be
trachten und dabei objektiv zu blei
ben. Kann ja sein, daß es hilft. 

lm April 1987 wurde mein Ehemann in 
einem Drogenhaus - Maßregelvollzug 
- untergebracht. Zuerst sind da ein
mal acht Wo:::hen Kontaktsperre. Kein 
Telefon, keine Besuche . Was bleibt, 
ist das Briefeschreiben. Klar gab es 
aus der U-Haft auch Briefe, aber 
jetzt bei diesen Briefen kamen eine 
Menge neuer Probleme auf mich zu. 
Zu bewältigen habe ich ein ganzes 
Paket voller Probleme: die Verhaftung 
meines Mannes, ein Umzug, meine Ar
beit, zwei kleine Kinder (zwei und 
sieben Jahre) und die Drogenkarriere 
meines Mannes. Also eigentlich genug, 
um mich ständig am Rotieren zu hal
ten. 

Seine Briefe waren anfangs gekenn
zeichnet von Unsicherheit, Fragen 
und Geständnissen aus seinem Dro
genleben und gaben mir .~enug Mate
rial, das verarbeitet werden muß. ln 
den folgenden Briefen berichtete er 
vom Haus und den Personen, mit 
denen er dort lebt. 

Dann war die Zeit der Warterei end
lich vorbei, und ich konnte ihn be
suchen. Der erste "normale" Kontakt 
seit seiner Verhaftung. Unser erstes 
Gespräch verlief recht einsilbig, und 
es dauerte ewig, bis so etwas wie 
eine Unterhaltung zustande kam. es 
schien mir, als unterhielt ich mich 
mit einem Fremden. Was hatte die U
Haft nur aus ihm gemacht? Aber da
von vielleicht ein andennal, denn es 
gibt ftir mich jetzt etwas viel Wich
tigeres. was ich erstmal loswerden 
möchte. 

lch fuhr und fahre immer noch \voche 
für Woche. Sonntag fUr Sonntag, in 
dieses Haus, um meinen Mann zu be
suchen. Im Juli 1987 war unser zwei
ter Hochzeitsta~. Nach Absprache mit 
der Hausleitung wurde es gestattet. 
mit den Insassen des Hauses zu fei
ern. So kam ich eigentlich zum 
ersten Mal in den Genuß, die Men
schen, mit denen mein Mann unter 
einem Dach lebte, ein bißchen näher 
zu beschnuppern. \\1ir hatten alle 
eine Menge Spaß, und es war, den 
Umständen entsprechend, ein gelun
genes Fest. Es sollte fUr mich nicht 
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ohne einen bitteren Nachgeschmack 
bleiben. lch harte soviel erfahren 
von den lL Mitbewohnern. Jeder 
hatte seine Geschichte. und ich als 
Ehefrau und Mitbetroffene hatte fUr 
jeden eine Portion ~!itgefllhl und 
Verständnis. Zwölf ~!änner, drei 
Frauen .und ein Babv leben in diesem 
Haus und Jeder voller Probleme, einige 
mit Knasterfahrung und einer Dro
genkarriere. Der absolute Hammer fUr 
mich: von diesen 15 Personen in 
diesem Drogenhaus smd zwölf HlV
posiriv. 

kann noch 
ganz genau beschreiben, \vas in mir 
während der Heimfahrt vor sich ginq: 
Gedanken über Gedanken schossen in 
meinem Kopf wild umher. Positiv, Aids, 
was für ein beklemmendes Gefühl. 
Welche Gedanken! Alle hatten mit un
seren Kindem gespielt. jedem 
hatte ich zum Abschied die Hand ge
geben. An einem langen Tisch hatten 
"'rir gesessen. mit Pappbechern und 
Pappte1lern. getrunken, gegessen, er
zählt und gelacht. Hatte ichvielleicht 
Becher oder Besteck vertauscht? Oh 
mein Gott, welche Gedanken. Sofort 
fielen mir die Berichte ein, die ich 
im Fernsehen verfolgt hatte. ~!it 
denen lebte mein ~1ann unter einem 
Dach. \vie sollte ich denen jetzt ge
genübertreten? \vie sollte ich mich 
verhalten, und auf unsere Kinder 
mußte ich jetzt ganz besonders auf
passen. 

Der nächste Sonntag stand an, und 
ich \var hin- und hergerissen von 
Freude, meinen Mann sehen zu 
können . und von Angst, mit denen zu
sammentreffen zu müssen. lch fuhr 

los, kam an und klingelte. Der erste, 
der mir entgegen kam, war Stefan 
(positiv). Er kam auf mich zu, be
grüßte mich schon von weitem recht 
nett und freute sich offensichtlich, 
mich zu sehen. Schon setzten die 
Kinder zum Spurt an, um ihren neuen 
Freund stürmisch zu begrüßen. Ich 
stand da ~"..;.e versteinert, und er kam 
mir bedrohtich näher, die Hand zur 
Begrüßung ausgestreckt, mit einem 
ehrlichen "Hallo Petra, wie geht's? 
Schön. Dich zu sehen" . Da kam mein 
Mann. nur einen Schritt schneller als 
Stefan, und umarmte mich. 

Irgendwie erleichtert, aber mit einem 
Scheißgeft.ihl, erwiderte ich seine 
Umarmung und überlegte, daß ich un
bedingt mit den Kindern reden mußte, 
um sie dazu zu. bringen, diese Art 
von Begrüßung zu unterlassen. Die 
Kinder, mein Mann und ich gingen ins 
"Besucherzimmer", und die Kinder 
widmeten sich ihren mitgebrachten 
Spielsachen. Zeit, endlich meinem 
Mann meine Angst zu gestehen; ihm 
Fragen zu stellen und auf Antworten 
zu hoffen, die mir vielleicht helfen 
w\irden. Geredet haben wir viel, aber 
ich glaube, ich wußte nach diesem 
Gespräch weniger als vorher. Zumin
dest war ich noch genauso veräng
stigt und unsicher diesen Menschen 
gegenüber. Nach der Besuchszeit fuhr 
ich mit den Kindern nach Hause. 

. tzt hatte ich 
Zeit bis zum nächsten Sonntag. Zeit 
zum Grtibeln und Überlegen. Die . Be
richte aus sämtlichen Zeitschriften, 
die ich bekommen konnte, machten 
mich nicht schlauer. Verrückt machte 
ich mich damit. Es stand zwar viel in 
den Berichten, nur nicht das, was 
mich wirklich interessierte. 



Am darauffolgenden Donnerstag kam 
ein Brief von meinem Mann: "Samstag 
findet hier ein FußbaUturnier statt. 
Komm' doch mit den Kindern vorbei. 
Sicher wird es lustig. " Also Samstag 
Kinder ins Auto und los. Tief durch
atmen und ganz locker bleiben. Fuß
ball, total lustig, diese Jungs so nor
mal. so ausgelassen zu sehen. Eine 
Mannschaft, elf Spieler. ein Ersatz
mann und mein einziger Gedanke: 
davon sind zehn positiv. 

••lbog!nn, em 
ganz normaler Verlauf, jedoch mit
unter zu belächeln. denn es sind 
welche auf dem Feld, die wohl zum 
erstenmal Ballkontakt haben. Bei 
Frank sieht es eher aus wie Eis
kunstlauf. Dann streckenweise guter 
Fußball. richtig vorbereiteter Torlauf, 
und plötzlich bricht die totale Hek
tik aus. Stefan liegt am Boden. Ein 
böses Foul. Ein Gegenspieler hat ihn 
mit dem Fußballschuh am Kinn ver
letzt. Er steht auf, kommt zum Spiel
feldrand. Alles was Beine hat, ist auf 
dem \\'eg zu ihm. Alle stehen da und 
gaffen. Platz\ronde am Kinn 
überall Stimmen ... oh, wie tief, uh 
wieviel Blut. Ich zum Auto - Ver
bandkasten raus - hin zu Stefan -
Kasten auf - Tuch raus - \Vasser
flasc~e auf - \Yasser aufs Tuch. ~1it 

dem Tuch in der Hand auf Stefans 
Kinn zu, weicht er mit dem Kopf zu
rUck, guckt mich total entsetzt an 
und völlig hilflos in die glotzende 
Menge. Leise, und fast als schäme er 
sich. sagt er: "lch habe Aids". lch 

sehe ihn ganz fest an, so als wollte 
ich ihm sagen, ja. 1ch weiß es. Total 
mechanisch bewegt sich meine Hand 
wieder auf sein Kinn zu, und meine 
Stimme sagt nthig und schrecklich 
monoton: " Nein, Du bist verletzt. 
Du blutest. und ich habe keine Angst 
vor Dir." Ich bin überrascht, wie 
ruhig und gelassen ich bin. lch tupfe 
sein Kinn ab und erteile Anweisungen: 
"HaLt' das Tuch fest drauf. Du mußt 
zur Ambulanz. lst zu tief für ein 
Pflaster, muß wahrscheinlich genäht 
werden." Völlig imtiert sieht er mich 
immer noch an. steht auf und wird 
von einem Pfle~er zur Ambulanz ge
bracht. 

Erst jetzt merke ich, daß alle zu
gesehen haben. Keiner hat ihn ange
faßt. niemand hatte ihm geholfen, 
nicht mal die, die selbst positiv sind. 
Der emzige Gedanke, der mich in 
diesem Augenblick beschäftigt, ist 
wahrscheinlich etwas unverständlich. 
Plötzlich habe ich ein gutes Gefühl. 
Nein, meiner Angst und meiner Un
sicherheit brauche ich mich nicht zu 
schii.men. 

sie 
da stehen haben auch Angst. So 
unkompliziert ist es, diese Angst 
zu besiegen, mit diesen 'lenschen zu 
leben. Die Gesichter um mich herum 
machen mir \lut. In diesen Augen 
sehe 1ch Gefühle, keiner spncht, und 
doch ist dieser Augenblick mehr als 
ein langes Gespräch. Kein Lob und 
kein Vorwurf von denen, und das 

gute Gefühl zu haben, daß das Eis 
gebrechen ist. Ich habe eine Chance, 
das ist mein Anfang, die Angst zu 
besiegen. Diese Aktion hat mir den 
Weg gezeigt, mich selbst in den Griff 
zu bekommen. Ich habe angefangen, 
meine Panik vor dieser Krankheit zu 
üben.'inden. l'nge"•ollt, in einer Situ
ation, die täglich passieren kann. 

Ich nehme diese Menschen wie sie 
sind: Drogenkrank und positiv. Gebe 
ihnen die Hand, ob ich komme oder 
gehe, rede, diskutiere. streite UJ"ld 

lache mit ihnen, ohne Angst um mich, 
meinen Mann oder meine Kinder zu 
haben. 

Die Informationen Uber Aids sind 
wichtig, und der richtige Schutz ist 
sicher angebracht. jeder fällt über 
die "Randgruppen" her, stellt sie in 
ein furchtbares Licht und behandelt 
sie wie Aussatzige auf einer Insel. 
Unqualifizierte Stimmen werden immer 
lauter, man solle sie in ein Getto 
sperren. Ich erlebe diese Menschen 
Jedes \•iochenende. sehe wie es eini
gen von ihnen immer schlechter geht. 
Keine der mir bekannten Personen 
hält mit ihrer Krankheit hinter dem 
Berg. jeder ist sich dessen bewußt, 
sein Umfeld nicht m Unwissenheit er
sticken zu lassen. 

eine Sache, 
t.iOer Aids zu informieren oder aber 
eine Hysterie zu veranstalten. Hat 
sich einer der Wichtigtuer je die 
Zeit genommen, darober zu be
richten. v.'ie gefährlich eine stink
nonnale Kinderkrankheit fUr einen 
Positiven sein kann? lch denke 
auch daran. Lasse meine Kinder bei 
der Oma, wenn sie kränkein. Wie wäre 
es. wenn in deiner Familie plötzlich 
ein solcher Fall akut wird? Ich 
mache mir darüber viele Gedanken. 
Noch sind, Gott sei Dank, Lch, meine 
Kinder und auch mein Mann negativ. 
Aber auch wenn es nicht so wäre, 
ich stecke nicht den Kopf in den 
Sand und schreie nich-r. Mein Schrei 
gilt vielmehr denen, die Panik 
machen und vielleicht ungewollt eine 
Massenhysterie heraufbeschwören. 
Viele Drogenkranke, die durch ir
gendwelche Probleme zur Droge 
kamen, haben durch die Droge ein 
neues, tödliches Problem. 

lst es nicht an der Zelt, daß jeder 
versuchen sollte, sich mit diesem 
Problem zu beschäftigen, seine Angst 
zu bewältigen? '.-Järe es nicht schon 
ein guter Anfang, diese }.lenschen 
einfach wie ~1enschen zu behandeln? 
Fan~en wir also an. ich bin dabei! 

Petra Haag 
i-Jevroth L 
65So Bad Kreuznach 

'der lichtblick' 5 



Die Senatsverwaltung für Justiz be
treibt von jeher eine Vogel-Strauß
Politik, in dem sie das, was sie nicht 
für vorstellbar hält, einfach ver
drängt und für unwahr erklärt. So 
ging es unserem verantwortlichen 
Redakteur, als er in einer Talk-Show 
Zahlen nannte, die die HlV-lnfektio
nen und den Drogengebrauch in der 
]VA Tegel anprangerten. Da wird 
dann groß erklärt, daß diese Zahlen 
natürlich alle gar nicht stimmen und 
sich mit den Erkenntnissen 
Senatsverwaltung für Justiz 
keinen Fall decken würden. 

Vor kurzem ist nun vom sozialpäda
gogischen Institut Berlin ein Buch 
herausgebracht worden mit dem Titel 
''AIDS in großstädtischen Heroin
szenen" . Jn diesem Buch werden die 
Heroins;?.enen in Berlin, Rom und 
Amsterdam miteinander verglichen, 
und in diesem Buch werden Zahlen 
genannt, die die Senatsverwaltung 
für Justiz sehr erstaunen werden. 
Man spricht dort auf der Seite 18 
von einer Zahl von 350 Drogenab
hängigen in der ]VA fegel, und diese 
Zahlen decken sich ja offensichtlich 
nicht mil den Zahlen, die der 
Sena tsverwaltun~ für Justiz vorliegen.· 
ltJie hatte doch der Pressesprecher 
Kähne in seiner Presseerl<lärun.g 
behauptet: Es gäbe nur 200 Drogen
abhängige in Tegel . Weilerhin heißt 
es auf Seite 3') in dem oben erwähn
ten I11JCh, <J;JI\ c~ ein<' /.<1hl von 120 
IJb 180 IIIV-Inl'izierlcn in dcor IVA 
·1 e.gcl gib I . 

Auch 
nicht mit den Erkenntnissen des 
Senators für Justiz überein. Man muß 
sich allerdings fragen, woher haben 
denn diese Leute solche Zahlen. 
Diese Zahlen sind nicht geschätzt, 
sondern sie werden als authentische 
Ergebnisse hervorgehoben. Und das 
Schlimmste ist, daß dieses Buch sagt, 
in den nächsten fünf bis sieben 
Jahren wird es etwa 1000 HIV- lnfi
zierte in den Berliner Vollzugsanstal
ten geben. Und diese Zahl erscheint, 
wenn man mit den Zahlen des Sena
tor-s für Justiz rechnet, so ungeheuer
lich, daß da etwas nicht stimmen 
kann. Aber wie heißt es doch so 
schön, was nicht sein kann, darf 
nicht sein, und nach diesem Motto 
wird die Senatsverwaltung für Justiz 
auch diese Zahlen dementieren, vor
ausgesetzt, sie er-fährt sie überhaupt. 

Davon kann man aber jetzt ausgehen, 
denn der Lichtblick nennt nun einmal 
diese Zahlen. Man darf gespannt sein, 
mit welchen Ausreden der Senats
justiz-P•essesprecher- nun versucht, 
auch diese Zahlen zu entkräften. Nun 
ist der Lichtblick keine solche Insti
tution wie das sozialpädagogische 
lnstitut, das ja mit vielen Wissen
schaftler-n zusammenat'beitet: aber 
vielleicht bedenkt jetzt manch einet'. 
wie kommt denn der Lichtblick 
diesen tahlen. die ja 
sind mit denen vom sozialpädag0-
gischen tnstitut? Wir können ver
sichern, dil n 1"ir weder mit dem 
soziulp<'id<~gogischen lnstitllt ;us,1m
menarbciten, noch ir~endwekhe 
/.ahlen dn dieses lnstitul weitcrgc-



D1e Probleme. die ein HIV-infizierter 
Gefangener in der JVA Tegel hat, 
kann sich ein Außenstehender gar 
nicht vorstellen. Er wird mit seinen 
Problemen völlig allein gelassen und 
erhalt keine Betreuung, wie sie so 
großspurig von dem Pressesprecher 
angekUndigt wurde; im Gegenteil. Die 
Gefangenen werden mit ihrer psy
chisch erschwerten Lebensbedingung 
völhg a "in gelassen. Kein Arzt, der 
sicn besonders um die HIV-lnfizierten 
kü::-lmert, kem Psychologe, der sie in 
schwierigen Lebenssituationen unter
stUtzt. ~ein. die ~fangenen sind 
volhg auf sich gestellt und haben 
Angst vor Repressahen von ihren f.!it
gefangenen. falls sie als HIV-positiv 
entdeckt v.·erden. Denn kein Mensch 
verkehrt unbefan~en mit Jemandem, 
der HIV-poSltlV ist. Obwohl 
wieder Aufklarungsversuche unter
nommen wurden. bedeut<'l diese HIV
lnfekllon noch irnmcr ein Sugma und 
ist fur den Gefangenen eine sch~o'ie
nqe SuurJtlon. mit der er nllein 
<>iq!:'ntlich qar mcht ferti~ lo.'trd. 

keine ärztliche Schweige
pflicht in Tegel. Auch wenn die 
Senarsverwaltung fUr Justiz behaup
tet, die Ärzte dürfen nicht über 
Patienten sprechen. In Jeder Kran
kenakte wird vermerkt. • .. :enn ein 
Gefangener HIV-positiv ist, und so 
weiß sofort Jeder Sani was los ist, 
und was der GeJangene für einen 
Befund hat. Dieser Befund wird auf 
kollegialem \'lege auch einem Kollegen 
mitgeteilt, der nicht dem ärztlichen 
Dienst zugehörig ist, und dieser er
zählt es unter Umständen seinem 
Lieblingsgefangenen. und so macht 
solche Information ganz schnell die 
Runde. Wie der Bundesanwalt Bruns tn 
semem Artikel "AIDS und Strafvoll
zug" treffend bemerkt hat, besteht 
auch für einen Gefängnisarzt eine 
Schweigepflicht. Diese Schweigepflicht 
ist in iedem Falle einzuhalten. Es gibt 
keinen- gesetzlichen Notstand, der 
den Arzt berechtigt, Anstaltsbedien
steten den Namen des Infizierten 
mitzuteilen. Allerdings braucht er das 
auch gar nicht: denn irgendwie 
spricht es sich rum, und wer den 
Befund wissen will. erfährt 



p~v...-h~'k'gisdll' H~lr<'llllll~ 
~~,, t.m~c?nen 'Ugl!sl ond~n. 

\.'bw,,hl der· lc?t 1 ~·nd,, Arzt d('l' Herlin~·r 
\\,lL-:u~.":s,~mst.d t .:n mehrl.tch ll<.'dn t1·.1 ~~ 
hat. d,lf\ fLir Jede gmlk Bcrli11cl' 
·\nstJ!t ein P~v.-11-.'I...'gt> .t.IW Verfugun~ 
steilt . der steh .tu~schlieHlich um 
r 1\-tniiziene und AIDS-erkrankte 
Gef.tngene kümmern soll. wurde dieses 
\'On der Sen.ltsverwalwn~ fiir Justiz 
bisher strikt .1bgelehnt. Es Nb zw.1r 
eine Steilen\'ermehn.mg um L'-''ei Sam
täter und elf'lcn Arzt. Pa~ '-'iduigste 
Stelle, dte des Anstaltspsvchologen, 
der nur für HIV-lnfiiierte und AIDS

ist. w'Urde bisher 

Sicherlich hat die Senatsvenvaltung 
Angst, daß durch einen solchen Psy
chologen bekannt w1rd, 'Nelche 
Angste die Infizierten und Erkrankten 
haben. Dem Lichtblick liegen mehrere 
Briefe vor. in denen HIV-positive und 
-erkrankte (,efangene ihre Ängste 
und :>:öte schildern. Wir wissen, was 
solche Menschen empfinden, und des
wegen bemühen wir uns immer wieder, 
dieses \~1ssen an die Öffenrlichkeit 
zu tragen. Auch wenn es uns von 
vielen Gefangenen übet genommen 
wird, weil sie der ~1emung sind. t\ l DS 
ist eine Sache über die man mcht 
spricht. gesch\.,eige denn etwds 
schreibt. Aber wir sind der \!einun~ . 
nur Aufklärung kann in l.eser Ang;
legenheit etwas ändern. 

wird bewußt durch 
Senatsverwaltung für Justiz des

informiert . \':enn der Anstdltsleiter 
vor Refer<>ndaren eine Zahl von 50 
Hilf-infizierten Gef.mgenen nennt. so 
ist das unwahr. Diese 7.ahl konnte 
für eine- Teilanstalt zutreffen, aber 
niemals die Geamtzahl ausmachen. Mir 
ist unverständlich, wamm die l.ählen 
offenstchthch geschont werden. He
fUrchtet mctn Schwierigkeiten. wenn 
die Gefungcnen den Emst der LuP"<' 
erkennen? 

sind eigentlich 
darüber informiert, 

bel normalen sozialen KontaKten 
keine Ansteckungsgefahr besteht. Das 
größte Infektionsrisiko birgt die 
gemeinsame Spritzenbenutzung der 
heroinabhängigen Gefangenen. Homo
sexuelle Kontakte sind als Infektions
risiko in Tegel unbedeutend, weil von 
100 Infizierten höchstens einer 
homosexuelle Kontakte unterhält. 
Außerdem werden für solche Kontakte 
Präservative zur Verfügung gestel:t. 

In diesem Zusammenhang mckhte ich 
noch einmal auf Spritzenvergabe L'l'l 
Knast zuruckkommen. Es gibt eine 
Studie einer Therapieeinrichtung, die 
feststellt, daß 60 % der Süchtigen. 
die im Knast weHer Heroin spritzen. 
lUV-positiv sind. Das beweist ein
deutig, daß sich diese Getangenen 
durch den gemeinsamen Nadelgebrauch 
infiziert haben. Wenn man in diesem 
Falle sterile Spritzen und ~ade1n 
verteilt hätte. wäre die Infektions
rate sicherlich nicht so hoch gewe
sen. ln vielen Gro"städten werden 
längst· saubere Spritzbestecke an 
Fixer verteilt. weil man den gröf,ten 
Infektionsherd klar erkannt hat. Man 
muß sich endlic-h davon frei machen, 
daß in der Drogen.tbstinenz der ein
zig gangb<~re Weg liegt. Die Rückfall
quoten der Therapieeif'richtungen für 
Fixer zctgen delltlich. es ist ver
gebene I iebesmlih. Also mut\ man 
umdenken LJnd auc-h im Knöst Mt:'tha
donJJrO~l'itmme einfuhren. Die lk11länder 
h<~hcn gut c Frfalwun~C'n mit MetiM(k'n. 

rtlll.lt'fl \-.'11' flt'\11-.dll'll 



\\'er 
\"eichen \~ualen Aidskranke leiden, 
der wird für solche Ersatzprogramme 
sein. In Deutschland gibt es Zig
tausend Fixer, denen könnte geholfen 
werden, wenn Methadon zugelassen 
wird. Aber da die sogenannten Dro
genpäpste wie Heckmann gegen solche 
Programme sind. wird weiterhin Dro
genfreiheit als großes Therapieziel 
gepnesen. Die Erfolgszahlen sind 
minimal: aber da Drogentherapie in
zwischen ein eigener Industriezweig 
geworden ist, will man keine Arbeits
plätze streichen! 

em1gen Monaten hat sich in der 
}VA Celle 1 ein Gefangener selbst 
getötet, weil er HIV-positiv waJ:". Es 
ist nicht genau klar, ob seine Isola
tion dafür der Auslösungsgrund war. 
Befürchtet werden muß es allerdings! 
Die Deutsche AIDS-Hilfe hat in 
diesen Tagen eine Plakataktion ge
startet, mit der um Solidarität mit 
HIV-infizierten Gefangenen geworben 
v.'ird. Eigentlich sollte das eine 
Selbstverständlichkeit sein; denn nor
male soziale Kontakte können nicht 
zu einer Infektion führen . 

Die Zei.chnun~ für dieses Plakat hat 
ein Justizbeamter aus der ]VA Tegel 
gefertigt. Ihm sei an dieser Stelle 
dafür gedankt, genauso wie der Bun
deszentrale für gesundheitliche Auf
klärung, die die Finanzierung übeJ:"
nommen hat. Wer das Plakat haben 
möchte, kann es bei folgenderOrgani
sation anfordern: 

Deutsche AlDS-Hilfe e . V. 
Referat Strafvollzug 
Nestorstraße 8-9 
1000 Bedin 31 

Es sind genügnd Plakate vorhanden, 
und eigentlich sollte überall im 
dieses Plakat hängen. 

Der Senator für Justiz darf 
weiterhin den Kopf in den 
stecken, sondern muß endlich reagie
ren. Wir fordern fü• unsere HlV- infi
zieJ:"ten und A{DS-erhankten Mit
gefangenen: 

müssen ausgegeben 

Es müssen ausJ:"eichend Psychologen 
zur Verfügung stehen, um Gefan
genen im Zusammenhang mit AID S 
als Ansprechpartner zur 
zu stehen. 

Freie Arztwahl und 
Testungen 

Vorzeitige Entlassung von AIDS
infizierten und -erkrankten Gefan
genen. 

Methadonprogramme fü• Ge(angene. 

Keine Ausgrenzungen im Zusammen
hang mit AIDS. 



Vollzugshelfer in Berlin 
Schon oft haben wir geplant, einmal 
über die Vollzugshelfer zu berichten. 
Leider haben sich aber nie genug 
Vollzugshelfer gefunden, die über ihre 
Erfahrungen erzählen wollten. Auf 
den nächsten Seiten veröffentlichen 
wir ein Interview, das vor einiger Zeit 
mit einer Gruppentrainerin, die auch 
Vollzugshelfetin ist, geführt wurde. 

Jeder Gefangene wünscht sich einen 
Vollzugshelfer, weil er sich viele 
Vorteile verspricht. Leider ist die 
Zahl der Vollzugshelfer, die in Berlin 
freiwillig ehrenamtlich Gefangene 
betreuen, viel zu gering. Wir haben 
uns i.mmer wieder gewünscht, daß die 
sozialpädagogische Abteilung, die 
eigentlich für Vollzugshelfer in der 
]VA Tegel zuständig ist, _<;iurch ge
zielte Informationen der Offentlich
keit ein breiteres Forum schafft und 
Personen außerhalb der Anstalt für 
die Arbeit mit Gefangenen interes
siert, bzw. gewinnt. 

L oidor ist das 
nicht so. Auf ungefähr zehn An
träge für eine Vollzugshelferschaft 
kommen 100 Gefangene, die gerne 
einen Vollzugshelfer hätten. Wir 
sprechen in diesem Artikel immer von 
Vollzugshelfem, meinen aber natUrlieh 
auch Vollzugshelferinnen, denn der 
Großteil der Betreuer der Gefangenen 
sind Vollzugshelferinnen. 

Wie wird man Vollzugshelfer? Nun, 
das ist verhältnismäßig einfach. Man 
bewirbt sich bei der sozialpädago
gischen Abteilung der JV A Tegel und 
bekommt dann von dort einen Frage
bogen zugeschickt, den man ausfüllen 
muß. Dann muß man sich mit Geduld 
wappnen, denn der Bewerber wird 
jetzt überprüft. \venn irgendwann mal 
eine Eintragung beim Staatsschutz 
war, kann man die ganze Sache sofort 
vergessen. Vor kurzem gab es ein 
..Jerfahren vor dem Kammergericht. Da 
11ar jemand an einer Demonstration 
>eteiligt und sollte deswegen nicht 
~ugelassen werden. Das Karrunergericht 
1estätigte die · Entscheidung der 
\nstalt und ließ die Bewerberio 
~benfalls nicht als Vollzugshelferio 
:u. Lch kann mich des Eindrucks 
licht erwehren, daß man es Vollzugs
'1elfern besonders schwer macht. 

tO 'der lichtblick' 

Wer Vollzugshelfer werden will, muß 
eine blütenweiße Weste haben und 
darf sich nicht durch Maßnahmen der 
Justiz abschrecken lassen. Der Voll
zugsheUer soll mit der Justiz gemein
sam den Gefangenen resozialisieren 
und bei Problemen unterstützen. Zu 
diesem Zweck erhält er einen Ausweis, 
mit dem er täglich in die Anstalt 
kommen darf. Natürlich wird er beim 
Betreten der Anstalt kontrolliert; 
denn soweit geht das Vertrauen der 
Justiz dann doch nicht. 

Ein Vollwg•hol
fer ist verpflichtet, die Anstalt zu 
informieren, wenn ihm etwas bekannt 
wird, was Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt gefährdet. Auch soll er ein 
distanziertes ''erhältnis zu seinem 
Schützling haben. Liebesverhältnisse 
sind streng untersagt. Um allen Even
tualitäten vorzubeugen, gibt es in 
der Frauenhaftanstalt keine männ
lichen Vollzugshelfer. Vielleicht lebt 
man in dieser Anstalt etwas hinter 
dem Mond. Allerdings gibt es mehrere 
Fälle, wo Vollzugshelferinnen wegen 
intimer Kontakte ihren Ausweis ab
geben mußten. 

Ich werde nie vergessen, wie bei 
einem Gespräch der Vollzugshelfer im 
Haus I eine Vollzugshelferio sich 
darüber beschwerte, daß sie vom 
Leiter der sozialpädagogischen Abtei
lung keinerlei Informationen bekom
men habe, wie sie ihre Arbeit machen 
soll. Sie bekam als einzigen Hinweis 
den, was passiert, wenn sie sich bei 
dem Gefangenen auf den Schoß setzt, 
bzw. der Gefangene sich bei ihr auf 
den Schoß setzt. Ansonsten wurde 
sie mit ihren Problemen und Fragen 
völl!-g allein gelassen und hatte 
keit1edei Möglichkeiten, si.ch in irgend
einer Form zu informieren. Der Licht
blick regt an, daß die Senatsverwal
tung für Justiz eine Einführungsver
anstaltung für Vollzugshelfer einrich
tet und auch durch verstärkte 
Zusammenarbeit mit den Medien eine 
größere Zahl von ehrenamtlichen 
Vollzugshelfern zur Mitarbeit in den 
Justizvollzugsanstalten gewinnt. 

Viele Menschen \\rürden gerne Gefan
gene betreuen und haben Angst vor 
dieser Tätigkeit, weil sie nicht wis
sen, wie so etwas funktioniert . jeder
mann ist in irgendeiner Form doch 
an sein Vorstellungsbild gebunden, 
und die meisten Menschen stellen 
sich vor, daß im Gefängnis nur "böse 
Buben" sind. Die Medien tragen viel 
dazu bei, daß sich an dieser Meinung 
nichts ändert. Deshalb ist es so 
schwer für Gefangene, Vollzugshelfer 
heranzuziehen. Wir haben mehrfach 
mit Vertretern der Kirche gesprochen 
und auch mehrfach mit Verbänden der 
freien Wohlfahrtspflege. Alle waren 
gerne bereit mitzuarbeiten; sie 
wußten nur nicht wie. In einer Zeit, 
in der die ehrenamtliche Hilfe für 
den Bürger immer mehr propagiert 
wird, ist es für uns Gefangene nicht 
möglich, Leute zu finden, die sich 
fUr uns einsetzen und bei der 
Bewältigung unserer Probleme helfen. 

Die Senatsverwaltung für Justiz muß 
durch intensive Aufklärungsarbeit in 
der Öffentlichkeit die Stellung des 
VollzugsheUers positiv darstellen. Vor 
allem mUßte sich auch mal einer der 
leitenden Herren bei den Vollzugs
helfern für ihre vertrauensvolle 
Tätigkeit bedanken. Bisher ist es so, 
daß sich die Vollzugshelfer sehr 
engagiert und sehr bemüht um ihre 
Gefangenen kümmern. Sie müssen sich 
dafUr zum Teil noch angreifen lassen, 
weil sie, wie die Senatsverwaltung 
für Justiz meint, nicht die genügende 
Distanz zum Probanden haben. 

D .. ist alle. lä
cherlich. Ein engagierter Vollzugshel
fer muß sich fllr einen Gefangenen 
einsetzen und sich auch bemUhen, für 
den Gefangenen die Rechte, die 
ihm zustehen, zu bekommen. Wenn 
weiterhin in einer solchen Form 
gegen Vollzugshelfer vorgegangen 
wird, darf man sich nicht wundem, 
wenn die Zahl der Vollzugshelfer 
immer geringer wird und keiner sich 
fUr diese ehrenamtliche Tätigkeit 
bewirbt. 



l;nmer wieder beschweren sich Voll
zugsheUer über Schikanen, die völlig 
unnötig sind. So dauert es manchmal 
15 bis 30 Minuten, bis sie von der 
Pforte abgeholt und zu ihrem Schutz
ling gebracht werden. \ofeiterhin be
mängeln sie die schlechte Zusammen
arbeit mit den Gruppenleitern und 
Teilansta1tsleitem. So werden sie zum 
Beispiel bei Entscheidungen der Straf
vollstreckungskammern wegen vor
zeitiger Entlassung nicht gehört. 
Außerdem werden sie auch von den 
Justizmitarbeitern nicht für voll 
genommen. Sie haben den Eindruck, 
man nimmt sie als notwendiges Ubel 
hin und unterstUtzt sie nicht. 

D ie Vollzugshel
fer wollen zu Fragen, die den Ge
fangenen betreffen, auch gehört 
werden. Sie wollen über ihre Ertah
rungen mit den Gefangenen berichten 
und auch in die Verantwortung für 
den Gefangenen mit einbezogen wer
den. Wenn so ein Vollzugshelfer 
jahrelangen Kontakt zu einem lnhaf
tierteten hat, sollte dieses Wissen 
auch von der Justiz genutzt werden. 
Wer kennt den Gefangenen denn 
besser? Der Gruppen1eiter, der alle 
paar Monate die Akten durchsieht, 
oder die Vollzugshelferin, die ihren 
Schützling jede_ \"oche besucht? 

Die Antwort ist klar. Also muß der 
Vollzugshelfer mehr Rechte und mehr 
Unterstützung bekommen. Ein wenig 
Vertrauensvorschuß wäre dazu von 
seiten der Justiz angebracht. Aber 
leider hat das Mißtrauen und die 
Angst vor einem Skandal schon jedes 
normale Denken ausgelöscht. Wenn 
man sich nicht in die Karten sehen 
läßt, darf man sich als Justizver
waltung nicht wundem, wenn die 

Neue Gruppe für Frauen 
und Freundinnen 
von Inhaftierten 
Ehefrauen und Freundinnen sind 
irruner mitbestraft, wenn ihre Männer 
bzw. Freunde inhaftiert werden. Meist 
sind ihre Probleme nicht geringer als 
die ihrer eingesperrten Partner. Sie 
sind in der Regel gesellschaftlich 
isoliert. Diese Frauen haben meist 
niemanden, der Verständnis für sie· 
aufbringt, mit dem sie über ihre Pro
bleme reden können. 

Um diesen Frauen zu helfen, richtet 
die Zentrale Beratungsstelle der 
freien Straffälligenhilfe Berlin e. V. 
eine Gruppe ein, in der Frauen über 

Vollzugshelfer nicht mehr zur 
Zusammenarbeit bereit sind. 

D urch viele Ge
spräche ist uns bekannt, daß die 
Vollzugshelfer schon sehr lange 
Verbessenmgen ihres Status for
dern. So wollen sie mehr Mitspra
cherechte für ihre Gefangenen und 
EinbeziehW1gen bei Entscheidungen, 
die die Vollzugsplanung betreffen. 
Auch bei dem Fortschreiben des 
Vollzugsplans wollen sie mitreden und 
von Veränderungen unverzüglich in
formiert werden. 

Das alles sind Forderungen, die 
selbstverständlich sein sollten. Leider 
sind sie es aber nicht! Sämtliche 
Strafvollzugsbehörden Schotten sich 
ab und lassen die Vollzugshelfer wei
terwursteln. Dann darf man sich aber 
nicht wundem, wenn die Zahl der 
Vollzugshelfer ständig sinkt. 

Wir möchten an dieser Stelle an die 
Verantwortlichen bei der Justiz 
appellieren und sie auffordern, den 
Vollzugshelfern Jede Unterstützung 
zukommen zu lassen und die berech
tigten Forderungen zu erfüllen. Nur 
so ware gewährleistet, daß auf Dauer 
die Zahlen der Vollzugshelfer zuneh
men. Jeder Bürger, der sich um einen 
Gefangenen kümmert, macht den 
Knast für diesen erträglicher und 
hilft bei der Resozialisierung mit. 
Der Staat ist verpflichtet, zur Re
sozialisierung beizutragen, und des
halb müssen alle Betreuer von Gefan
genen unterstützt werden. 

Lichtblick 
dankt an dieser Stelle allen Betreu
ern von Gefangenen, weil sie Inhaf
tierten helfen. die Mauem zu durch
brechen. Sie tragen durch ihre 
Arbeit wirklich zur Resozialisierung 
bei. -gäh-
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ZENTRALE BERATUNGSSTELLE 
DER FREIEN STRAFFÄLLIGENHILFE IN BERLIN 
diese Probleme sprechen und sich 
austauschen können. In dieser Gruppe 
soll auch über die Sorgen der Männer, 
deren Partnerinnen im Gefängnis sind, 
gesprochen werden. Wir finden die 
Einrichtung einer solchen Gruppe 
längst überfällig und erinnern an 
dieser Stelle noch einmal an die 
Gruppe AFI (Anonyme Frauen von 
Inhaftierten), die sich vor ein paar 
Jahren gebildet hal und mil Frauen 
von Inhaftierten Gespräche fUhrt . 

Wer als Frau mit der Inhaftierung 
des Mannes nicht fertig wird oder 

sich um den Partner sorgt, kann sich 
an die Zentrale Beratungsstelle der 
freien Straffälligenhilfe Berlin wen
den. Die beiden Sozialarbeiterinnen, 
die diese Gruppe betreuen. heißen 
Annette Plobner und Doris Poeplau. 
Über das Telefon wird Kontakt aufge
nommen und alles Nähere besprochen. 

Sprechstunden: 

Dienstag und Donnerstag 
Freitag 

Telefon 86 05 L.l 

9- 16 Uhr 
9-12 Uhr 

-gäh-
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D A S A K T U E L L E I N T E R V I E W 

Gespräch mit eine 
libli.: 

Frau von Lampe, wie kam es, daß 
Sie in einer Justizvollzugsanstalt 
ehrenamtliche Mitat"beitet"in bzw. 
Gruppentrainet"in wurden? 

v. Lampe: 
Eines Tages ctef mich jemand aus 
dem Knast an. Er wollte von mir 
die neue Telefonnummer eines 
ehemaligen Mitbewohners einer 
Wohngemeinschaft haben, der ich 
damals angehörte. Wir kamen ins 
Gespräch über Knast. lch merkte, 
daß meine minimalen Vorstellungen 
über dieses Tabuthema voller Kli
schees und Vorurteile und damit 
überholungsbedürftig waren. Später 
bin ich von ihm gefragt worden, 
ob ich Vollzugshelfenn werden 
will. 

Nachdem ich mich auf die Suche 
nach weiteren Informationen und 
Leuten gemacht habe, die bereits 
auf diesem Gebiet at"beiteten, 
habe ich zugesagt. Und wenn mich 
etwas interessiert, dann will ich 
es auch genau wissen. Darum er
klärte ich mich auch bereit, eine 
Kreativgruppe zu übernehmen, als 
ich beim Abholen meines Vollzugs
helferausweises darum gebeten 
wurde. Zu jenem Zeitpunkt war 
"Knast" für mich ein sehr wichti
ges Thema in Gesprächen mit 
Freunden und Kollegen. Überall 
spücte ich großes Interesse an 
allem, was ich aus dem Knast er
Zählte. 

libli..: 
Welchen Beruf haben Sie denn, 
daß Sie hier als Gruppentrainerin 
arbeiten können? 

v. Lampe: 
lch bin Kunsterzieherin, d . h . ich 
kann das Arbeiten in verschiede
nen Techniken wie Malen, Zeich
nen, Foto, Film, Keramik, Siebdruck, 
Radierung u. ä. anbieten. Mit die
sen Techniken kann man viel aus
drücken. 

libli: 
Bereitet Ihnen die Arbeit 
Gefangenen Freude? 

v. Lampe: 
Überwiegend ja. Und zwar immer 
dann, wenn ich merke, daß ein 
Gefangener selbst ein Ziel hat, 
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das anzustreben ich ihn unter
stützen kann; sei es im Kleinen, 
daß er etwas bestimmtes her
stellen will, z. B. einen Kaffee
becher aus Ton oder ein Gewächs
haus aus Glas, oder wenn es dM
um geht, daß er draußen besser 
klMkommen will und wir darüber 

. reden. 

libli..: 
Warum machen Sie diese Arbeit 
hier? Haben Sie sich diese Arbeit 
mit den Gefangenen so vorgestellt? 

v. Lampe: 
Ich hätte vorher nicht gedacht, 
daß ich hier so viele Leute tref
fen würde, mit denen ich gute, 
interessante und wichtige Gesprä
che führen kann. Das gilt übct
gens nicht nur fUr eine Reihe von 
Inhaftierten, sondern auch für die 
anderen freiwilligen Mitarbeiter, 
die ich durch meine Arbeit im 
Knast kennengelernt habe. Ich 
habe hier viele Menschen ge
troffen, die an Sinn-Fragen inter
essiert sind. 

libli: 
Haben Sie das Gefühl, daß die 
Justizvollzugsanstalt Ihre Arbeit 
unterstützt? 

v. Lampe: 
Manchmal kommen mir da Zweifel. 
Es fing damit an, daß man mich 
überhaupt nicht auf die Gruppen
arbeit vorbereitet hat. Hätte ich 
nicht freiwillig die Initiative er
gctffen und ein begleitendes 
Seminat" im Haus der Kirche ge
funden, müßte ich ziemlich allein 
vor mich hinwursteln. Wenn ich 
das kritisiere, steht das nicht un
bedingt im Widerspruch dazu, daß 
ich es natürlich positiv finde, 
hier selbstbestimmt arbeiten zu 
können. Aber ich finde, man 
sollte selbstbestimmt arbeiten 
können und trotzdem inhaltlich 
auf die Arbeit vorbereitet werden. 
Auch im organisatorischen Bereich 
gibt es Schwiectgkeiten. Ich habe 
z . B. monatelang ohne Brennofen 
und Brennofenanschluß arbeiten 
müssen. Auch war es immer wieder 
problematisch, an Ton heranzu
kommen. Bis heute fehlen Ränder
scheiben, die ich vor eineinhalb 
Jahren bestellt habe und die hier 

in einer Werkstatt angefertigt 
werden sollten. Die ersten wurden 
wohl auch gefertigt und, weil sie 
ewig herumlagen, auch geklaut. 
Von der Fertigung erfuhr ich nur 
tiber Mundpropaganda. Dann wurde 
ein zweites Mal ein Auftrag für 
die Fertigung von Ränderscheiben 
herausgegeben. Das führte zu 
einem unheimlichen Kompetenz
gerangel zwischen den Abteilun
gen wegen der Zuständigkeit. (ln
zwischen sind die Ränderscheiben. 
eingetroffen -red.-) 

Der kritischste Punkt ist sicher 
die Pforte. Man ist völlig darauf 
angewiesen, welche Beamte dort 
sitzen, wie man kontrolliert wird 
und wie lange man warten muß. 
Es ist für mich und meine Moti
vation immer ein unheimlicher 
Dämpfer, wenn ich Material be
sorgt habe und mir die bange 
Frage stellen muß, ob ich heute 
damit an der Pforte durchgelassen 
werde. Man muß die Einbringuns 
der Sachen beantragen, und man 
weiß nicht, ob die Anträge dafür 
rechtzeitig an der Pforte ein
getroffen sind. 

libli..: 
Steht lhnen denn ausreichend 
Arbeitsmatertal und auch Geld für 
dessen Anschaffung zur Verfügung? 

v. Lampe: 
Da könnte manches einfacher sein. 
Es gibt z. B. Matectalien, die im 
Keller lagern, an die heranzu
kommen aus organisatoctschen 
Gründen nicht leicht ist, \-.reil ich 
mich nicht frei im Haus bewegen 
darf. Zum anderen geht es darum, 
daß manche Matertallen hier nicht 
vorhanden sind, die ich dann be
sorgen muß. Und damit sind wir 
wieder bei der Schwiectgkeit, 
diese Sachen in die Anstalt zu 
bekommen. Eigentlich sollte man 
sich freuen, daß ich diese Sachen 
einfach mitbringe. Aber da wird 
unheimlich geprüft, ob das nun 
ein Sicherheitsrisiko darstellt und 
das jedes Mal aufs neue. Das 
erschwert natürlich die Arbeit 
sehr. In letzter Zeit habe ich je
doch den Eindruck, daß ich durch 
Herrn Schadenberg aus der sozial
pädagogischen Abteilung immer 
mehr unterstUtzt werde. 



D A S A K T U E L L E I N T E R V I E W 

r Gruppentrainerin 
libli: 

Frau von Lampe , Sie haben nun 
den Strafvollzug in Tegel hautnah 
erlebt. Sind Sie der Meinung, daß 
man hier dem Resozialisierungs
gedanken, den das Strafvollzugs
geset z vorschreibt,gerecht ~? 

v. Lampe: 
Ich denke, daß die Resozialisie
rung weit hinter dem Faktor 
Sicherheit rangiert. 

libli: 
Wie würden Sie es sich vorstell~n, 
daß man durch Ihre Arbeit diesem 
Resozialisierungsgedanken besser 
gerecht werden könnte? 

v. Lampe: 
Bei aller Liebe zu meinen Tätig
keiten Keramik und Tiffany, WÜrde 
ich mir in der Verwirklichung von 
Ideen, die mir so vorschweben, 
noch sinnvollere Arbeiten vor
steUen können. Ein Beispiel dafür 
wäre, die ganze Freizeitpädagogik 
stärker einzubringen. Mir würde 
vorschweben, mit Inhaftierten 
eine Gruppe zu machen, in der 
versucht wird, bestimmte Freizeit
angebote in der Stadt auszukund
schaften, z. B. Ausstellungsbesuche 
vorzubereiten, Theater oder andere 
Veranstaltungen. Dafür bräuchte 
man natürlich "therapeutische 
Ausgänge", um das auch umzu
setzen. 

Eine andere Idee verfolgte auch 
das Knasttheater, in dem ich die 
Regieassistenz gemacht habe. Da 
ist das eigene Verhalten im Knast 
reflektiert worden. Wichtig fand 
ich dabei, daß Knastsituationen 
nach außen getra~en wurden, um 
mit der Öffentlichkeit darüber zu 
diskutieren. Und was wurde dar
aus? Man hat das Knasttheater 
abgewürgt. Aber nehmen wir ruhig 
mal die kleinen Aktivitäten, wie 
sie zur Zeit möglich sind. Ich 
WÜrde es als sinnvoll erachten, 
intensiver mit einzelnen Inhaf
tierten manche Arbeiten nachzu
bereiten. Dafür müßte ich mich 
aber freier im Haus bewegen 
können. Ein weiterer Wunsch wäre, 
mit mehr Leuten, mit denen ich 
gut zusammenarbeiten kann, ein 
gemeinsames Konzept auf einer 
Station zu entwickeln. Dafür 
bräuchte man noch eine Super-

visionsgruppe, die gut geführt 
wird. 

libli: 
Vor allen Dingen müßte diese 
Arbeit von der Anstaltsleitung 
großzügig unterstützt werden. 
Worin sehen Sie die Grenzen Ihrer 

. Gruppenarbeit? 

v. Lampe: 
Die Grenzen sehe ich da, wo die 
interessante Arbeit beginnen 
könnte und mir einfach die Kraft, 
die Zeit und die Kapazität fehlt, 
wenn sich z . B. über die Arbeiten 
mit Ton usw. hinaus Gespräche 
entwickeln. Ich merke, daß ich 
viel mehr gefordert wäre, wenn 
die Leute z. B. Vollzugshelfer 
wollen, also jemand, der ihnen 
mehr bietet als die Zeit, die ich 
mit der Tonarbeit verhringe. Dann 
merke ich, daß meine Kraft nicht 
reicht, und daß hier einfach Men
schen fehlen. Wenn ein Gefan
gener sich mit persönlichen Ange
legenheiten an mich wendet, bin 
ich nicht in der Lage, diesem 
Wunsch zu entsprechen, weil es 
meine zeitlichen Grenzen über
schreitet. 

Angesichts der Tatsache, daß 
aber gerade diese wichtigen 
Arbeiten vorwiegend nur ehren
amtlich durchgeführt werden und 
diese Arbeit in der Öffentlichkeit 
viel zu wenig als wichtig dar
gestellt wird, passiert es dann, 
daß ich mit leeren Händen da
stehe, gerade wenn jemand Ideen 
entwickelt, wie er seine Situation 
in den Griff bekommen will. Das 
frust riert mich. 

libli: 
Welche Erfahrungen haben Sie im 
laufe Ihrer Tätigkeit mit Justiz
vollzugsbedienste ten gemacht? 

v . Lampe: 
\vie in jeder größeren Institution 
gibt es selbstverständlich hier 
ganz unterschiedliche Leute. Sie 
reichen von Beamten, die ver
suchen, manche dieser kleinka
rierten und zum Teil wohl auch 
menschenunwürdigen Vorschriften 
durch realitätsgerechte, eigen
ständige Entscheidungen zu ent
schärfen, bis zu Beamten, die 
mich entweder völlig verständnis-

los fragen, wozu ich überhaupt 
hier herkäme, die Inhaftierten 
würden doch sowieso alle wieder 
rückfällig werden; oder eben 
Beamten, bei denen ich das Gefühl 
habe, daß sie genauso eingesperrt 
sind wie die Gefangenen selbst: 
Einmal ganz konkret durch den 
Arbeitsplatz (sie sitzen hinter 
Trennscheiben, Gittern, vollauto
matisch schließenden Türen oder 
im Glaskäfig auf dem Turm), ande
rerseits erlebe ich sie durch Vor
schriften - die sie trotz ihrer 
fragwürdigen Sinngebung aus
führen - als festgelegt, eingeengt, 
gefangen. 

Was muß das für ein Gefühl sein, 
Menschen, die man jahrelang 
kennt, täglich von neuem wie 
Tiere wegzuschließen! Von daher 
nehme ich auch an, daß der 
Arbeitsplatz von den Beamten oft 
als unattraktiv empfunden wird. 
Wo kann schon einer auf einer 
Party stolz erzählen, ''ich bin 
Schließer" oder "ich bin Gefäng
niswärter", wie es ja im Volks
mund heißt? Vielleicht erklärt es 
sich daher, daß ich nur wenige 
Beamte erlebt habe, die in mir 
das Gefühl weckten, hier wirklich 
engagiert eine sinnvolle Tätig
keit auszuüben. Um eine Ver
besserung der Arbeit der Justiz
bediensteten zu erreichen, müßte 
meines Er-achtens der Beruf grund
legend verändert werden. (lch 
hoffe, ich muß nicht betonen, 
daß ich dabei von etwas ganz 
anderem ausgehe als dem Knast, 
wie er hier vor uns steht! Es gibt 
sinnvollere Möglichkeiten, auf 
Straftaten zu reagieren!) 

Die Leute müßten anders aus
gebildet werden . . . mehr auf das 
im § 2 Strafvollzugsgesetz formu
lierte Vollzugsziel hin. Wenn 
Justizbeamte in diesem Sinne 
etwas lnitiati'lle zeigen, werden 
sie nach meiner Erfahrung ge
bremst, und oft können sie nur 
mit dem Strom der Leute sch\oJi.m
men, die das hier nach wie vor 
als einen Verwahrvollzug ansehen. 
Diese Linie wird nach meinen Ein
drücken auch so gewollt. 

libli: 
Frau von Lampe, wir danken Ihnen 
sehr für dieses Gespräch. -gäh-
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~uf diesen Seit~n _haben die L~ser ~as Wort . Ihre Wünsche , Anregungen, 
Fo~derungen, Kntl~ und Urte~l . mussen sich nicht unbedingt mit der 
M~~nung der Redakt1on deck~~ · Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
S1nn entsprechend - zu kurzen . Anonyme Briefe haben keine Chance . 

Sehr geehrte Herren, 

ich will Ihnen mal einen Situations
bericht aus der ]VA Welfenbüttel 
geben. Seit Anfang des Jahres 1988 
haben besonders in der JVA \'IoHen
büttel tiefgreifende Verschärfungen 
im Vollzug stattgefunden. 

Seit Februar findet wieder eine 
Textkontrolle bei ein- und ausgehen
der Post statt. Seit Januar \vird nur 
noch in sehr geringem Maße Aus
tausch- und Zusatzkost verabreicht. 
Ärztliche Verordnungen sind t eilweise 
von der Anstalt nicht ausgeführt 
worden. Im März sind alle Grillpfan
nen und Kochplatten eingezogen 
worden mit dem Hinweis auf die 
Brandge fahr. Diese Geräte waren vor
her erlaubt und wurden t eilweise von 
der Anstalt beschafft; jetzt liegen 
sie auf der Effektenkammer und ver
rotten. 

Im März sind alle Wecker (elektro
nisch und mechanisch) eingezogen 
worden mit dem Hinweis auf mögliche 
Bombenbastler. Vollzugslockerungen 
werden kaum noch gewährt. In eini
gen Fällen hatten Gefangene schon 
Ausgang und Urlaub gehabt, um nun 
auf eine Neubewilligung monatelang 
zu warten. Alle Basteigenehmigungen 
sind im März widerrufen worden. Ei
nige Gefangene hatten bereits Mate
rialien für DM 500 vom Hausgeld ge
kauft; diese Materialien verrotten 
nun auf der Kammer. Beschwerden 
sind im Normalfall völlig sinnlos und 
erledigen sich meist durch liegen
lassen und nicht bearbeiten. Im 
Regelfall i.st es für den Gefangenen 
sinnvoller, sich in der Nase zu boh
ren, als eine Beschwerde zu schrei
ben. Die hiesige Strafvollstreckungs-
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kammer ist in ganz Niedersachsen 
dafür verschrien, daß sie die gering
ste Be\'li.lligungsquote bei der 2/3 
Entscheidung hat. 

Die Uberbelegung in der Anstalt 
treibt ihre eigenen Blüten. Da wird 
manchem Gefangenen am Dienstag
nachmittag mitgeteilt, daß er morgen 
(mittwochs ist hier Transporttag) auf 
Transport geht, obwohl es dafür 
keine logische Begründung gibt. Er 
verliert hier seinen Arbeitsplatz, 
geht auf Transport nach der ]VA 
Uelzen. Dort wird dann festgestellt, 
daß die JVA Uelzen nicht zuständig 
ist. Drei Stunden später geht es von 
Uelzen nach Hannover, um dort eine 
Woche im Transporthaus zu verbrin
gen und dann also eine Woche später 
wieder nach Welfenbüttel zurück
transportiert zu werden. Dies ist hier 
keine Seltenheit mehr, und unbe
queme Gefangene sind sehr schnell 
auf der Transportliste. 

Mit vielen herzlichen Grüßen 

~üchael Tschauder 
Welfenbüttel 

~~ rJZ ,, 

Li.ebe Lichtblickredaktion, 

sind zur Zeit dabei, hier eine Knast
AG aufzubauen, unabhängig selbst
verständlich. Auf Grund einer eh kri-

tischen Bestandsaufnahme - fehlende 
unabhängige Insassenvertretung, 
wieder Herausgabe (von Blitzlicht), 
einer ungebundenen Gefangenenpresse 
und einer sehr bedenklichen Repres
sion - haben wir als erstes eine 10-
Punkte-Resolution aufgestellt. 

Einen ersten großen Unterschriften
durchlauf hat es bereits vor einigen 
\'Jochen im Haus l gegeben. Zusätzlich 
konnten Gefangene in einer extra 
Wunschspalte ihre Wünsche und For
derungen eintragen. Dazu gab es von 
außen eine Reihe von Ergänzungen, 
die wir zur Zeit - im ständigen Kon
takt mit der Knastgruppe in SO 36 -
prüfen und nach der Auswertung er
neut über eine Unterschriftenliste in 
Umlauf bringen wollen. Der Verbleib 
der ersten Liste, nachdem es wohl 
auf Grund dessen zu einer Reihe von 
Verlegungen kam, ist bisher unklar. 
Ich selbst wurde nach Haus ll ver
legt, so daß ich zur Zeit große Pro
bleme habe. an diese überhaupt her
anzukommen. Zuletzt ist sie auf C 1 
aufgetaucht und dürfte sich meiner 
Vermutung nach dort bei einem Ge
fangenen befinden. Hoffen sehr. daß 
sich diese \>Iieder einfinden wird~ 
Eine der Hauptforderungen an Justiz
senat, Anstaltsleitung und Anstalts
beirat ist die Abschaffung des 23-
Stunden-Einschlusses hier. Eine wei
tere wesentliche, die Wahl eines 
unabhängigen Gefangenensprecher
rates und der Abschaffung der Zen
sur bei erneuter Herausgabe des 
Blitzlichts. 

Sobald wir mit der Überarbeitung zu 
Rande kommen, geben wir Euch den 
gesamten Forderungskatalog rüber. 
Vorauszusehen ist, daß das erneute 
Erscheinen des Blitzlichts wohl die 
größten Schwierigkeiten bereiten 
dürfte. Daher schwebt uns vor, ein 
sogenanntes informelles "Knasttele
gramm" herauszugeben. Soll und kann 
natürlich kein Ersatz für das Blitz
licht sein, sondern lediglich "halb
offiziell" zur Nachrichtenverbreitung 
innerhalb des Gefangenenkreises hier 
und zur Information an Freunde 
draußen dienen. Dies nach Bedarf 
und in kurzen Abständen. Haben auch 
schon die "taz" (Plutonia Plarre) und 
Ralf-Axel Sirnon gebeten, uns dabei 
redaktionell zu unterstützen. Auch 
mit Radio 100 stehen wir bereits in 
Verbindung. 

Natürlich nix im Sinn mit "'anstalts
konform" , sondern orientiert an 
Fakten und soll Feuer unterm Arsch 
machen, damit d3s Ganze hier vor
wärts geht. Werden natürlich auch 
mit Euch zusammenarbeiten und 
hoffen auf positive Resonanz. Sollten 
Euch Leute hier bekannt sein. mit 
denen \'li.r zusammen arbeiten können. 
sagt uns Bescheid. 

Venceremos 
Gerhard Knoop 
JVA Berlin-\loabit, TA 11 



Betreff: Leserbrief Jan./Febr. 88, S. 
12/13, " Knastlöhne in der 
BRD" von Ewald Remmler, 
Heilbronn; "Hoppelchen 
meint ... ", Einigkeit macht 
stark, Lichtblick Heft U88, 
s. 2 

Sehr geehrte Redaktionsgemeinschaft. 
liebe Leser! 

Der Artikel von Ewald hat zwar 
"Hand und Fuß", aber keine Aussicht 
auf Erfolg. Der Art. L sieht zwar auf 
den ersten Blick sehr schön aus, 
aber da ist immer noch der Art. 5. 
Und der Art. 4 Abs. 3a 1. Halbs. 
verweist eindeutig darauf hin, daß 
Zwangsarbeit "rechtmäßig" ist. 

Artikel L. 

1. Niemand darf in Sklaverei oder 
Leibeigenschaft gehalten werden. 

2. Niemand darf gezwungen werden, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
verrichten. 

3 . Als "Zwangs- oder Pflichtarbeit" 
i.m Sinne dieses Artikels gilt nicht: 

a) jede Arbeit, die normalerweise 
von einer Person verlangt wird, 
die unter den von Artikel 5 
vorliegenden Konvention vorge
sehenen Bedingungen in Haft 
gehalten oder bedingt freige
lassen worden ist; 

b) jede Dienstleistung militärischen 
Charakters, oder im Falle der 
Verweigerung aus Ge~ens
gründen i.n Ländern, wo diese 
als berechtigt anerkannt ist, 
eine sonstige an Stelle der 
militärischen Dienstpflicht tre
tende Dienstleistung; 

c) jede Dienstleistung im Falle von 
Notständen oder Katastrophen, 
die das Leben oder das Wohl 
der Gemeinschaft bedrohen; 

d) jede Arbeit oder Dienstleistung, 
die zu den normalen Bürger
pflichten gehört. 

Artikel 5 

1. jedermann hat das Recht auf Frei
heit und Sicherheit. Die Freiheit 
darf einem Menschen nur in den 
folgenden Fällen und nur auf die 
gesetzlich vorgeschriebene \>leise 
entzogen werden: 

a) wenn er rechtmäßig nach Ver
urteilung durch ein zuständiges 
Gericht in Haft gehalten wird; 

b) wenn er rechtmäßig festgenom
men worden ist oder in Haft 
gehalten wird wegen Nichtbe
folgung eines rechtmäßigen 
Gerichtsbeschlusses oder zur 
Erz:wingung der Erfüllung einer 
durch das Gericht vorgeschrie
benen Verpflichtung; 

c) wenn er rechtmäßig festgenom
men worden ist oder in Haft 
gehalten wird zum Zwecke sei
ner Vorflihrung vor die zustän
dige Gerichtsbehörcle, sofern 
hinreichender Verdacht dafür 
besteht, daß der Betreffende 
eine strafbare Handlung began
gen hat, oder begründeter An
laß zu der Annahme besteht, 
daß es notwendig ist, den Be
treffenden an der Begehung 
einer strafbaren Handlung oder 
an der Flucht nach Begehung 
einer solchen zu hindern; 

d) wenn es sich um die recht
mäßige Haft eines Minderjähri
gen handelt, die zum Zwecke 
überwachter Erziehung angeord
net ist, oder um die recht
mäßige Haft eines solchen, die 
zum Zwecke seiner Vorführung 
vor die zuständige Behörde 
verhängt ist; 

e) wenn er sich in rechtmäßiger 
Haft befind~t. weil er eine 
Gefahrenquelle für die Ausbrei
tung ansteckender Krankheiten 
bildet, oder weil er geistes
krank, Alkoholiker, rauschgift
süchtig oder Landstreicher ist; 

f) wenn er rechtmäßig festgenom
men worden i.st oder in Haft 
gehalten wird, um ihn daran zu 
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hindern, unberechtigt in das 
Staatsgebiet einzudringen oder 
weil er von einem gegen ihn 
schwebenden Ausweisungs- oder 
Auslieferungsverfahren betrof
fen ist. 

2. Jeder Festgenorrunene muß in mög
lichst kurzer Frist und in einer 
ihm verständlichen Sprache über 
di.e GrUnde seiner Festnahme und 
über die gegen ihn erhobenen 
Beschuldigungen unterrichtet wer
den. 

3. Jede nach der Vorschrift des Art. 
1 c dieses Artikels festgenommene 
oder in Haft gehaltene Person muß 
unverzuglich einem Richter oder 
einem anderen, gesetzlich zur 
Ausübung richterlicher Funktion 
ermächtigten Beamten vorgeführt 
werden. Er hat Anspruch auf Ab
urteilung innerhalb einer angemes
senen Frist oder auf Haftentlas
sung während des Verfahrens. Die 
Freilassung kann von der Leistung 
einer Sicherheit für das Erschei
nen vor Gericht abhängig gemacht 
werden. 

!.. Jedermann, dem seine Freiheit 
durch Festnahme oder Haft ent
zogen wird, hat das Recht, ein 
Verfahren zu beantragen, in dem 
von einem Gericht ehrtunlieh Uber 
die Rechtmäßigkeit der Haft ent-
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schieden wird und im Falle der 
Widerrechtlichkeit seme EntlaS?UJlg 
angeordnet wird. 

5. jeder, der entgegen den Bestim
mungen dieses Artikels von Fest
nahme oder Haft betroffen worden 
ist, hat Anspruch auf Schaden
ersatz. 

Eines hat der gute :O.Iann v.'ahrschein
lich nicht bedacht. Und zwar. daß 
durch die europäische Konvention 
zum ~chutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten unter anderem "jeder
mann die grundlegenden Menschen
rechte mit · unmittelbarer \'lirkung 
verbindlich zugesichert werden". 

Die Menschenrechtsbeschwerde ist 
zwar eine An "Super-Verfassungs
beschwerde" ohne jegliche Erfolgs
aussichten: Von den 2000 zwischen 
1955 und 1971 in Strafvollzugssachen 
eingelegten Menschenrechtsbeschwer
den wurden lediglich I. für zulässig 
befunden. daß heißt von dem Ge
richtshof überhaupt behandelt. Er
folgreich war jedoch auch von diesen 
keine einzige. 

Die Aussicht, als erster eine erfolg
reiche Menschenrechtsbeschwerde 
durchzuführen, wird man am ehesten 
haben, wenn man sich auf das "Recht 
auf Leben" (Art. 2 Menschenrechts
konvention) und den "Schutz vor 
Mißhandlungen und unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung" (Art. 
3 der Menschenrechtskonventionl be
ruft. Diese beiden Rechte sind die 
einzigen, die keinen Einschränkungen 
unterliegen. 

Die Menschenrechtskonvention wird 
selbst in juristischen Lehrbüchern als 
"regierungsfreundlich" eingeschätzt! 

Was alle Leser unbedingt beachten 
mUssen: 

- Der BeschwerdefUhrer muß selbst 
"beschwert" sein. Man kann also 
keine Rechtsverletzung zum Nach
teil von anderen geltend machen. 

- Die Verletzung eines in der Men
schenrechtskonvention festgelegten 
Rechtsgutes (zum Beispiel Art. 2 
und 3) muß glaubhaft bewiesen 
werden. 

- Der innerstaatliche (BRD) Rechts
weg muß ausgeschöpft sein, also in 
der Regel auch die Verfassungs
besc hwerrle. 

- Die Frist zur Einlegung beträgt 6 
Monate nach Ergehen der letzten 
innerstaatlichen Entscheidung. 

Eines sollte unser freund und Kollege 
Ewald auch noch wissen: Außer der 
europäischen Kommentation zum 
Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten gibt es noch die 
Konvention zum Schutze vor Folter, 
die zwar von 51 Staaten der Erde 
unterschrieben worden ist, aber von 

16 'der lichtblick' 

Deutschland nach \Vie vor nicht, weil 
Bavern sich wei~ert. Diese Konven
tion ist in Heft 8 oder 9/8b der SOL 
Rechstinfo abgedruckt. 

Ich hoffe. hiermit der Lichtblick
Redaktion und natürlich Ewuld 
Remmler ein klein wenig gedient .:u 
haben, und verbleibe 

mit freundlichem Gruß 

Heinz-\\1erner Schneider 
JVA Rheinbach 

An die Lichtblick-Redaktion 

Gegendarstellung zu "Im Sinne Helmut 
Ziegners" (Libli April 88) 

Das hast Du schon richtig erkannt , 
"roro" , denn in hiesiger Ziegner
Werkstatt läuft es so nicht. Darum 
finden wir es auch ganz wichtig, 
diesen Vorgang einmal darzustellen, 
denn von offizieller Seite (Anstalts
leitung) wird hierüber der Mantel des 
Schweigens gehUllt. 

Wir unterscheiden uns schon dadurch 
von den Werkstätten bei Euch, daß 
wir .hier keine Lehre machen können. 
Hier läuft das unter Berufsfindungs
maßnahme und ist auf ein halbes 
Jahr begrenzt. Frauen, die Interesse 
an dieser ~laßnahme haben, stehen 
vor einigen Schwierigkeiten und einer 
Auseinandersetzung mit der Arbeits
verwaltung. Bis zum Einsatz bei Zieg
ner ist es für uns ein langer Weg, da 
die Arbeitsverwaltung nicht gerne zu 
Ziegner vermittelt, da es kein an
staltseigener Betrieb ist und wir der 
Wäscherei etc. nicht zur VerfUgung 
stehen. Wir fragen hier allerdings 
auch, ob das im Sinne Helmut Zieg
ncrs ist! 

Die Maßnahme, die sich hier aus
schließlich auf Tischlerei beschränkt, 
gestaltet sich für uns auch insofern 

interessant, daß v.rir unsere Nasen 
mal in einen nicht unbedin~t frauen
typischen Beruf stecken können. Wir 
haben m der relativ kurzen Zeit, die 
\\ri.r bei Ziegner sind (im Schnitt vier 
Monate) wirklich schon sehr viel ge
lernt, da unser Meister 8. nie im 
Büro rumsitzt, er hier ohne Jegliche 
Unterstützung und dadurch (Oskar sei 
Dank) nicht von Intrigen, wie sie 
\Vohl bei Euch stattfinden, betroffen 
ist. Meister B. steht uns mit seinen 
Kenntnissen, Fähigkeiten, ~\'issen, 

sehr, sehr viel Geduld und mit sehr 
viel Zeit zur Seite. 

Das sieht im Alltag ungefähr so aus: 
\tJir, durch unsere geniale Phantasie 
angeregt, unsere Fähi~keiten ein 
wenig überschätzend, wollen z. B. 
einen Schrank bauen. Metster B. ist 
zwar der Meinung. daß dies vielleicht 
noch ein \oJenig verfrüht und zu 
schwierig ist, aber bereit, mit den 
von uns oben beschriebenen Eigen
schaften uns in unserem Vorhaben zu 
unterstUtzen. Dies geschieht dann 
erstmal durch einige theoretische 
Anschauungen (Zeichnungen etc.J, 
und er erklärt uns die Benutzung von 
\tJerkzeugen, womit wir zuvor noch 
nicht gearbeitet haben und die not
wendig sind. Erst dann können wir 
uns Holz aussuchen und die Bretter 
vorbereiten (d. h. Rinde absägen, 
glatthobeln, auf Maß schneiden). Die 
dann folgenden Arbeitsgänge werden 
von Meister B. erklärt. 

Oft ist es auch so, daß wir Frauen 
an verschiedenen \-lerkstücken arbei
ten, von daher jede von uns Un
mengen an unterschiedlichen Fragen 
hat. Meister B. beantwortet sie uns 
alle mit einem Lächeln im Gesicht, 
auch wenn er sich manchmal am 
besten zerteilen müßte. Hat eine 
Frau mal zwei linke Hände und es 
will einfach nicht klappen, kommt 
Meister B. und baut Frau mit Geduld 
und Optimismus wieder auf; denn 
manchmal stehen wir schon kurz da
vor, den Hobel oder die Säge in die 
Ecke zu schmeißen, weil es nicht so 
klappt, wie wir uns das vorgestellt 
haben. 

Was \M damit zum Ausdruck bringen 
wollen, wenn wir es nun auch sehr 
oberflächlich gemacht haben, daß es 
für uns wirklich nicht den geringsten 
Grund/Anlaß zum Nörgeln/Meckern 
gibt und uns dieses halbe Jahr viel 
zu kurz ist, daß wir hier durch 
Meister B. eine sehr intensive Ein
führung in den Beruf des Tischlers 
haben, und wäre eine Ausbildung 
möglich. zumindest aber eine Verlän
gerung des halben Jahres (was die 
Anstaltsleitung mal mit Helmut Zieg
ner Uberlegen sollte), hätten v:tr 
sicher den richtigen Meister. 

Wenn uns di.e Arbeitsverwaltung nur 
ließe!!!! ! ! ! ! ! ! !! 

Siggi und Andrea 
VAF Berlin-Plötzensee 



An den Lichtblick! 

Bedanke mich für die Ausgabe April 
88, die ich wie üblich mit Interesse 
gelesen habe. Ihre Kritik am Leben 
und Erlebten in Tegel mit spitzer 
Feder und oft ironisch geschrieben, 
finde ich gut, und sollte auch so bleiben. 

Nur etwas vermisse ich immer in 
Ihrer Zeitschrift : die Beamten. Was 
diese so den lieben langen Tag ver
murksen, sie arbeiten nach Schema F 
wie beschrieben. Der Amtsschimmel 
\viehert. Diese "Kutsche", seit Jahr 
und Tag von Ihnen gefahren, finde 
ich schlecht und fördert sicher nicht 
ein besseres Klima zwischen Ihnen 
und den Beamten. 

\IJarum, so frage ich Sie, können Sie 
nicht einmal den Alltag eines Beam
ten schildern. Sagen Sie nicht, 
Interesse seitens dieser Spezies sei 
nicht vorhanden oder interessiert den 
Leser nicht. Denn gerade diese 
müssen ja ihren Kopf für alles und 
jedes herhalten, was Verwaltung bei 
Ihnen und Rathaus am grünen Tisch 
"ausheckt". Übrigens, im Bericht "Der 
Amtsschimmel wiehert" ist Ihnen oder 
dem Redakteur ein falscher Vergleich 
aus der Tasche gerutscht: "Als An
schrift war vermerkt 1000 Berlin f.2, 
Kaiserin- Augusta-Allee, in ihrem Aus
weis jedoch Kaiserin- Augusta-Straße" 
usw. Nun, dies ist nicht in Ordnung, 
und der Beamte hat, ob man will 
oder nicht, nach Vorschrift korrekt 
gehandelt. 

IJnd wenn nun geschrieben steht, bei 
Einreisen in die DDR wird bei solchen 
Irrtümern kein Trara gemacht, irrt 
der Redakteur gewaltig. Ich fahre 
oft in die DDR, und an der Grenze 
wird sehr wohl auf die ausgeschrie
benen Zolldokumente geschaut, und 
bei falschen Angaben kann es für 
den Reisenden zu bösen Minuten kom
men. Preußen läßt grüßen~ 

Gleichzeitig ist ein bißchen blauäugig 
gedacht, von wegen Augen zudrücken 
und Menschlichkeit, diese Begriffe 
sind fehl am Platz. Ich höre schon 
jetzt was Sie sagen und denken, was 
soll's! Meine heutige Kritik ändert 
nichts an der Tatsache, daß ich gern 
den Lichtblick lese, allein schon 
wegen der "spitzen Feder". 

Herzliehst lhr 
Hans A. Winter 
Sielefeld 

Liebe Redaktionsmitglieder, 

ich bin nicht ganz sicher, ob ich mit 
meinem Unmut bei Euch an der rich
tigen Anschrift bin. Aber vielleicht 
wird der Lichtblick ja auch von ei
nigen Beamten bzw. Angestellten der 
Anstalt gelesen. 

Eine kleine Episode zum Umgangston 
gegenüber den Besuchern: Sprech
stunde am 16.5.88 in der Abteilung 

IV. Ich trug eine Jacke, die ich -
wie vorgeschrieben - mit Genehmi
gung in die Anstalt einbringen wollte. 
Dieser Antrag lag jedoch der Dame 
bei der "Leibesvisitation" noch nicht 
vor. Also behielt ich das Kleidungs
stück an und ging damit in den Be
sucherraum. Eine Rückfrage meines 
Freundes ergab, daß der notwendige 
Anforderungsschein noch nicht wei
tergegeben wurde, ich die Jacke je
doch in der Anstalt belassen durfte. 
Also wurde die Jacke abgeholt, ord
nungsgemäß überprüft und netter
weise von dem Beamten sogar an den 
Tisch zurückgebracht. 

Sprechstunde vorbei, ich also ohne 
Jacke dem Ausgang zustrebend. Eine 
ganz aufgeregte "Kontrolldame" in 
entsprechendem Ton: "Junge Frau, wo 
haben Sie ihre Jacke." Ich natürlich 
in entsprechendem Ton zurück: 
"Junge Frau, erkundigen Sie sich 
beim zuständigen Beamten." So ging 
es natürlich nicht! Sie lief hinter mir 
her zur Ausweiskontrolle und gab 
erstmal Anweisungen, die Frau muß 
warten. Die Rückfrage ergab dann 
natürlich, daß die Angelegenheit in 
Ordnung war. Und dann als nächstes: 
Die Frau kann laufen! lch frage 
mich wirklich, mit welchem Recht 
e1mge Menschen in dieser Anstalt 
sich diesen Ton gegenüber Besuchern 
herausnehmen dürfen. Die Worte bitte 
bzw. danke scheinen Fremdwörter zu 
sein. Ich bin ein freier Mensch, im 
Besitz sämtlicher Menschenrechte und 
muß mir von dieser "Dame" sagen 
lassen, ich kann laufen. Ein Jargon, 
der wohl eher in die Gosse paßt. 

Y»e i .. e ;,;ue, dcos 
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Das Vorhandensein gewisser Sicher
heitsvorschriften kann bzw. muß ich 
akzeptieren, aber es gibt wohl kleine 
Zwischentöne im menschlichen Um
gangston. Oder ist das Machtgefühl 
dieser Dame so berauschend, daß sie 
es natürlich auch ausleben möchte? 
Nur dann bitte nicht auf meine 
Kosten. 

Im Laufe der Zeit ist es einfach eine 
Anhäufung von Kleinigkeiten, die bei 
mir als Besucher Unmut erzeugen. Ich 
denke, bei korrektem Verhalten kann 
ich eine Behandlung in der gleichen 
Art erwarten. Ich erwarte keine 
überströmende Herzlichkeit, aber 
auch keine dreisten Sprüche oder 
einen Ton wie vorstehend beschrieben. 

So, liebe Lichtblick- Mitglieder, jetzt 
hab' ich erstmal Dampf abgelassen. 

Liebe Grüße 

Ingrid Haas 
Berlin 

Betreff: Die angekratzte Würde des 
Harn Stiebert (Libli April 88) 

Was soll eigentlich dieses Geplärre? 
Reichlich lange ist er doch schon 
hier und müßte eigentlich wissen, die 
zuwendungsorientierte Behandlung und 
den Kuschelknast, den man im 
Schnellgang durchlaufen kann, den 
gibt es noch nicht. Doch nicht in 
Preußen und auch nicht im Jahre 
2000. 

Ein Antrag auf vorzeitige Entlassung, 
vielleicht hinsichtlich auf eine mög
liche Unschuld? Oder auf das ge
platzte Wiederaufnahmeverfahren? Ein 
wenig kurzsichtig, dieser Herr Anwalt, 
der doch erkannt haben müßte, daß 
der Wust an Eingaben, Briefen an die 
Medien, an Politiker etc ., den Harri 
Stiebert zu einer bekannten und 
schillernden Figur unter Insidern hat 
werden lassen. vier wundert sich da 
eigentlich noch über die scheinbare 
Voreingenommenheit des ebenfalls be
kannten Richters? 

Ein einfacher Antrag auf Freigang 
wäre sicher erfolgversprechender ge
wesen. Der Kleine ist eben ein Opfer 
seiner Umgebung. Wer jahrelang unter 
Zugzwang steht, wer lange mit einer 
Jugendpsychologin und deren dubio
sen Praktiken konfrontiert wird, 
rutscht zwangsläufig zurück in die 
Infantilität. 

Erhard Wegner 
]VA Berlin- Tegel, TA lll E 

An die Lichtblickredaktion 

Sehr geehrter Herr Gähner! 

Gestern las ich im Lichtblick, daß 
Sie der Theateraufführung in der PN 
zugegen waren. Wir saßen vielleicht 
zusammen. Schade, i.ch hätte Sie 
gern persönlich kennengelernt, aber 
ich kenn Sie nur unter -gäh-. 

Also nun dieser Weg. Ich bin 47 
Jahre alt, gelernter Küchenmeister 
und seit Strafbeginn Januar 87 in 
der PN. Zu den Gegebenheiten hier in 
der Psychiatrie ließe sich schon ei
niges sagen. Und nun zu meinem Spe
zialgebie t : Die Anstaltsverpflegung 
brennt mir unter den Nägeln (ich bin 
Profi mit 31 Berufsjahren) . 

Der Leserbrief des Herrn Sirnon im 
letzten Lichtblick über Vorschläge 
etc. im Küchenbereich ist im Kern 
schon richtig. Aber natürlich sel'le 
ich das differenzierter. Ich war zu
mal fünf Monate Speisekalfaktor und 
hatte Gelegenheit, hinter die Kulis
sen zu sehen. Mein Fazit: Selbst mit 
den gegebenen Mitteln - ökonomisch 
wie personell - ließe sich unendlich 
viel verändern bzw. verbessern! 

Mit freundlichen Grüßen 

Klaus Kiank 
]VA Rerlin- Tegel, PN-Abt. 
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Betreff: Knastlöhne in der BRD, Libli 
jan./Febr. 88, S. 12 f.; April 
88, s. 2. 

Liebe Freunde, 

habe die mit vielen Handicaps be
lastete Aprilausgabe des Libli dan
kend erhalten. l)a wir die üble 
Knastlohnsache gemeinsam angegangen 
sind, Hoppelehen sich zur Sache auch 
noch ermunternd geäußert hat, nun 
zur zweiten Etappe der Angelegen
heit. \Yie sagte Hoppelehen als Ein
leitung? : Einigkeit macht stark! Des
halb vorweg ein paar positive und 
darum anspornende Auszüge zur 
Sache von Personen, die anscheinend 
auch in unsere Richtung denken! 

Zunächst ein paar Worte 'unseres' 
Generalbundesanwaltes· Rehmann (laut 
Staatsanzeiger von Baden-\'lürttem
berg vom 5.8.1987 unter dem Titel 
'Schuldenregulierung wichtigstes An
liegen in der Straffälligenhilfe'): 
"Fast 80 Prozent der Strafgefange
nen wird die Wiedereingliederung in 
di.e Gesellschaft nach der Haftzeit 
durch teilweise erdrückend hohe 
Schulden erschwert". Und laut Stutt
garter Zeitung schon vom 17.7.1987 
unter der Überschrift 'Justiz soll 
nicht nur richten', erklärte der GBA 
Rebmann: "Die Justiz dürfe nicht nur 
richten, sie müsse auch wieder auf
richten, die Resozialisierung der 
Strafgefangenen sei. Aufgabe des 
Staates! (- ). Erwachsene Häftlinge 
schieben Verbindlichkeiten in Höhe 
von 30 000 bis 40 000 DM vor sich 
her!" 

Und das sind leider traurige Tat
sachen, auch daß mangels finanziel
ler Mittel - trotz Zwangsarbeitslei
stungen während der Inhaftierungs
zeit - von den Gefangenen diese 
Schulden nicht abgetragen werden 
können, im Gegenteil, sie oft durch 
Verzugszinsen etc. weiterhin lawinen
artig ansteigen, manche Gefangene 
oft durch die (unsinnige) Länge der 
Strafzeit am F.nde derselben einer 
nahezu doppelt so hohen Schuld 
gegenüber stehen, als zu Anfang, da
bei sind sie oft nur deshalb straf
fällig geworden, weil sie die be
drückende Anfangsschuld loswerden 
.,.,ollten! 

Dazu nun ein paar einleuchtende 
Worte des Anstaltsleiters der so be
rüchtigten Vollzugsanstalt Bruchsal. 
Harald Preusker, zur Gefängnisarbeit : 
"Geringe Löhne, Zwangsarbeit und 
miserable Arbeitsbedingungen bestim
men den Alltag in den Gefängnis
manufakturen! (-). jedoch bei den 
leistungsfähigen, aber unwilligen Ge
fangenen fehlt es an der nötigen 
~1otivation . Leider werden diese Ge
fangenen noch viel zu haufi.g und 
viel zu schnell als böswillige oder 
arbeitsscheue Arbeitsverweigerer ab
getan und in das vollzugliehe Abseits 
gestellt. (-}. Der Gefangene muß die 
Notwendigkeit erkennen ... !" (Zeit-
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Schrift für Strafvollzug und Straf
fälligenhilfe, Heft 2/88). 

Wäre nicht eine den ortsüblichen 
Tariflöhnen angepaßte Arbeitsentloh
nung eine solche Motivation? Doch 
leider wird bisher allgemein in 
justizkreisen die Silbe ent mehr be
tont anstatt im Sinne einer Arbeits
belohnung zu handeln! Andererseits 
wissen wir \<rilligen justizzwangsar
beitssk!aven aus Erfahrung, daß die 
Zahl der Arbeitsverweigerer eine un
bedeutende ~tinderheit ist, dagegen -
wie Hoppelehen mit seinem Kleinhirn 
richtig festgestellt hat - sind die 
meisten Gefangenen anscheinend mit 
ihrem Entgelt einverstanden und 
stellen ihre Arbeitskraft masochi
stisch für fünf bis acht :\lari< am Tag 
gerne zur Verfügung! Und sehen 
deshalb die Finanzminister der Länder 
keinen Anlaß, dafur Geld bereitzu
stellen! 

DUrfen wir uns da v.'Undern, daß der 
Bundesrat bisher der Einbeziehung 
der Strafgefangenen in die gesetzli
che Renten- und Krankenversicherung 
und der Erhöhung des Arbeitsentgel
tes widersprochen hat? Die Bundesre
gierung in ihrer am 26.8.1987 veröf
fentlichten Antwort ( 11/717) auf ei
ne Anfrage der SPD-Fraktion 
(11/662): "Sowohl in der 8. als auch 
9. Legislaturperiode habe die Bundes
regierung Gesetzesvorschläge vorge
legt gehabt. (- ). Ln der 10. Legisla
turperiode habe die Bundesregierung 
davon abgesehen, erneut einen Ge
setzesentwurf einzubringen. Zur Zeit 
würde von den Bundesländern erneut 
ein Gesetzesantrag vorbereitet, der 
im Bundesrat eingebracht werden 
soll!" 

Doch nach dem bisherigen Echo auf 
meinen Artikel in der ]an./Febr.-Aus
gabe des Lichtblicks frage ich mich, 
lohnt es sich Uberhaupt noch fUr 
diese willigen Justizzwangsarbeits
sklaven?? Und liegen deshalb die 
Richter des Oberlandesgerichts Hamm 
nicht schief, wenn sie in ihrem Be
schluß vom 22.9.1987 unter Az. l 
Vollz. (Ws) 267/87 unter 3) zu unse
ren Gunsten ausführten hierbei 
ging es um eine Lohndifferenz zwi
schen dem Tariflohn eines Fußboden
leg~rs von 15,31 DM. nach dem hätte 
er 2 633,32 DM ausgezahlt bekommen 
mussen. jedoch der Gefangene er
hielt nur l 800 D~!, und deshalb 
wurde sein Arbeitsverhältnis seitens 
der VA für ihn gekündigt! Die 
Richter gaben dabei nicht mal dafür 
Raum, daß der Betroffene dabei 
immer noch besser gestellt sei als 
mit der Arbeit im geschlossenen Voll
zug, sondern fUhrten hierzu noch 
aus: ''Anges1chts der Arbeitsmarkt
situation kann eme geringfügig un
tertariflicl1e Vergütung im Rahmen 
eines solchen Arbeitsvertrages hin
genommen werden. Es ist jedoch nicht 
akzeptabel, daß der Gefangene für 
ein um 30 •;, unter dem Tariflohn lie-

gendes Entgelt tätig wird. Andern
falls müßte hingenommen werden, daß 
Gefangene, obwohl sie gleichwertige 
Arbeit wie freie Arbeitnehmer leisten, 
schlechter entlehnt werden, nur weil 
sie Strafe verbUßen. Zudem müßten 
dann andere Gefangene, die ein 
freies Beschäftigungsverhältnis ein
gehen wollen, sich unter diesen Be
dingungen stets die Vereinbarung un
tertariflichen Lohnes gefallen lassen. 
- !! - (-). Auch würde der Eindruck 
entstehen, die Justizven<~altung bil
lige solche Praktiken!" 

lm Hinblick auf die vorausgegangenen 
Stimmen von der uns angeblich nur 
schlecht wollenden Seite hoffe ich 
nun mit Hoppelchen, daß sich noch 
ein paar Leidensgenossen aufraffen, 
auch mit den \lieg - wegen unseres 
Justizzwangsarbei.terlohns nach 
Genf anzugehen. Und für die, die es 
schon gewillt sind, mir mittels Wort 
und Brief ihre Solidarität versichert 
haben, zur zweiten Etappe ein Ent
\\-urf für die fUr sie zuständigen 
)ustizministerien. Nach Absender, 
Datum und Anschrift des betreffen
den J '.lStizministeriums: 

Betreff: Entlohnung meiner Arbeit als 
Gefangener und Nichtabfüh
rung von sozialen Leistungen 
an Finanzamt, Rentenversi
cherung sowie Krankenkasse. 

Befinde mich zur Zeit in der VA ... 
Vom Beginn der Strafhaft an habe 
ich alle mir zugewiesenen Arbeiten 
verrichtet. (Wer auch schon in der 
U- Haft gearbeitet hatte, kann natür
lich auch diese Zeit zusätzlich be
nennen. ) Mein Arbeitsentgelt betrug 
zwischen DM ... bis DM .. . pro Stunde 
und lag während der gesamten Zeit 
extrem unterhalb des ortsüblichen 
Tariflohns eines ... , der zwingend für 
vergleichbare Arbeit vorgeschrieben 
ist und steht deshalb klar im Wider
spruch zu dem § 3 des Strafvollzugs
gesetzes, Artikel 4, 5, 23, 2 und 3 
der EMRK, Artikel 30 EMRK, Artikel 1 
und 2 des Grundgesetzes der BRD, § 
lL6 StVollzG, § 119 StPO sowie dem 
am 1.6.1956 gefaßten Übereinkommen 
der Internationalen Arbeitsorganisa
tion, dem die BRD ebenfalls zuge
stimmt hat! Auch verweise ich in 
diesem Zusammenhang auf den Be
schluß des OLGs Hamm vom 22.9.1987 
- l Vollz (\'ls) 267/87 - , insbeson
dere Absatz 3 und in der Begründung 
die Absätze 7 Ende und 8. 
1ch bin zwar zu einer Freiheitsstrafe 
verurteilt, mit der Kraft Gesetz ver
bunden ist, mir zugewiesene Arbeit 
zu verrichten, aber ich wurde nicht 
dazu verurteilt, unentgeltlich oder 
aber für weit unter ortsüblichen 
Tariflöhnen zu arbeiten! Ein solches 
Urteil hätte auch nicht ergehen 
können, da es dafür keine Rechts
grundlage gibt! Diese Tatsache, daß 
sie fehlt, macht deutlich, daß der 
Gesetzgeber Gefangenenarbeit nie zu 
solchen Bedingungen wollte, sondern 



bei der Nonnierung der Arbeitspflicht 
des Gefangenen innerhalb des Voll
zuges wie auch als Freigänger eine 
dem ortsüblichen angepaßt e Vergü-

- tung als selbstverständlich unter
stellte. 

Bei der immensen Bedeutung einer 
angemessenen Vergütung zwecks Wie
dergutmachung, der Unterstützung 
von Angehörigen, Schuldentilgung, 
Unterhaltsverpflichtungen, Liquidie
rung von Gerichts- und Anwaltskosten 
etc. bin ich auf eine angemessene 
Entlohnung meiner Arbeitsleistung an
gewiesen. Auch gilt es, meine Alters
absicherung sowie der meiner Ange
hörigen zu bedenken, die überdies 
die Rechte meiner nicht verurteilten 
Angehörigen einschneidend berühren. 

Diese schwerwiegenden Eingriffe in 
Rechte, die ausnahmslos für alle Ar
beitnehmer geschaffen worden sind, 
kann nicht -:!infach als Folge meiner 
Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe 
ausgegeben werden, weil alle über 
den Freiheitsentzug hinaus von einem 
Gericht für erforderlich gehaltenen 
Maßnahmen im Urteil enthalten sein 
müssen! Deshalb ist auch keine Ver
waltungsbehörde befugt, solche Haft
erschwernisse von sich aus zu ver
fügen . Zweckmäßigkeitserwägungen 
oder fiskalische Gründe können eine 
fehlende Rechtsgrundlage weder er
setzen noch eine verfassungswidrige 
Handlungsweise einer Behörde recht
fertigen. 

Bitte deshalb das Justizmintsterium, 
diesem rechtswidrigen Zustand - was 
meine minimale Arbeitsvergütung 
anbetrifft - zu begegnen und mich 
dem ortsüblichen Tariflohn als 
angepaßt zu entlehnen. 

Andererseits werden Sie verstehen 
können, daß, falls sich auf diesem 
Wege eine Klärung des Arbeitsentgel
tes nicht klären läßt, ich mich be
mühen werde, entweder eine verfas
sungsgerichtliche Klärung herbeizu
führen, notfalls auch die Menschen
rechtskommision in Genf im Hinblick 
auf die UNO-Resolution 1503 anrufen 
werde. 

Bitte Sie deshalb, mir innerhalb vier 
Wochen einen Bescheid in diesem 
Sinne zugehen lassen zu wollen. Nach 
Ablauf dieser Frist werde ich wohl 
oder übel mich allein nach Genf aus
richten müssen, um mich nicht weiterhin 
auf unbestimmte Zeit dem rechtswidri
gen Zustand unterwerfen zu müssen. 

Hochachtungsvoll 

Den Entwurf für Genf werde ich für 
die nächste Ausgabe des Lichtblicks 
vorbereiten, so daß wir noch im 
Sommer dieses Jahres die Sache an 
Genf herantragen können. 

Ewald Remmler 
Postfach 35 l.S 
7100 Heilbronn 

Bundesarbeitsge.meinschaft . 
DER FREIEN INITIATIVEN/GRUPPEN 

IN DER STRAFFÄLLIGENARBEIT 

Herzberger Landstraße 39, 3400 Göttingen, Telefon: 05 51 /4 49 90 
Pressemitteilung über den 5. Bundes- sehen als einzige westeuropäische 
kongreß vom 12.-15.5.88 in Höchst/ Regierung - gegen die Methadonver-
Odenwald gabe. Methadonprogramme mit hohen 

Durch die Konfrontation mit dem 
Aids-Problem sind auch die "Fixer" 
wieder in den Blickpunkt des öffent
lichen Interesses gerückt. Im Zusam
menhang mit dem Infektionsrisiko 
durch den wiederholten Gebrauch un
steriler Spritzen ist die Auseinander
setzung um legale Ersatzdrogen (zur 
Substitution) neu belebt worden. Die 
BAG stellte ihren s. Bundeskongreß 
unter das Thema "Drogen und Strafe". 
Eingeladen waren Experten aus den 
Bereichen Justiz, Drogenberatung und 
Aids-Hilfen. Die Berichte und Analy-. 
sen ergaben, daß die Handhabung des 
1982 novellierten Betäubungsmittel
gesetzes (BtinG) nicht den erwarteten 
Beitrag zur Lösung der mit dem Dro
genmißbrauch verbundenen Probleme 
leistet. 

Die Gruppe der Großdealer wird 
nachweislich kaum erfaßt. Di.e Ver
folgung der leicht zu fassenden End
verbraucher und Kleinhändler blok
kiert die ]us.tiz und täuscht der 
Öffentlichkeit Effizienz vor. lnhaf~ 
tierung und erfolglose Zwangstherapie 
unter dem Motto "THerapie statt 
Strafe" führen jedoch zu einer Ab
drängung in die Illegalität und damit 
zu weiterer Verelendung der Betrof
fenen. Wie Erfahrungen aus dem Aus
land bestätigen, kann die Vergabe 
von Methadon an Heroinabhängige 
hier einen wesentlichen Beitrag zur 
Verbesserung ihres Gesundheitszustan
des und ihrer sozialen lntegr{ltion 
leisten; die Beschaffungskriminalität 
und Prostitution gehen zurück. 
Unverständlicherweise sperrt sich die 
Bundesregierung neben der norwegi-

/~·· -

Zugangsvoraussetzungen, wie derzeit 
in Nordrhein:...Westfalen begonnen, 
können diese positiven Effekte nicht 
gewährleisten, weil sie genau jene 
ausschließen, die am stärksten dar
auf angewiesen sind. 

In den Haftanstalten .selbst ist dieser 
Personenkreis von der ungenügenden 
medizinischen Versorgung besonders 
betroffen. Drogenfreiheit und Thera
pie unter den Bedingungen des Frei
heitsentzuges stellen ein Paradoxon 
dar, weil die Strukturen des Straf
vollzuges erwiesenermaßen selbst 
suchtfördernd sind. Die Gefangenen 
sind hier einer Infektionsgefahr mit 
dem HIV- Virus weitgehend schutzlos 
ausgeliefert, da bislang z. B. die 
V.ergabe von sterilen Spritzen an die 
Drogensüchtigen von der Justiz kate
gorisch abgelehnt wird, nach dem 
Motto, "daß nicht sein kann, was 
nicht sein darf". Damit wird gleich
zeitig die Tatsache, daß Drogen 
durchaus in Haftanstalten in Umlauf 
sind, verschwiegen und verdrängt. 

Die Unterscheidung von legalen 
Drogen wie Alkohol, Koffein, Nikotin 
und Psychopharmaka und illegalen 
Drogen, die durch das BtmG vorge
nommen wird, ist medizinisch und so
ziokulturell nicht gerechtfertigt. Es 
verstößt gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung nach Artikel 3 
Grundgesetz und schafft durch die 
Strafverfolgung und Kriminalisierung 
erst die Probleme, die es vorgibt zu 
lösen. 

Die Entkriminalisierung des Umgangs 
mit Drogen - Konsum, Besitz, Handel 
- ist dringendst geboten. 

j /1/ (/ ~f?~GD®~{l]tJJ(!!J~(;1®ß R 
UNTERSTÜTZT ALL!: l>EN 
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, __ .~6~., .. ct.ung voro .tJ .::>.1 ~~) (B.Z. vom 20.6.1988) 

Vom HS. Trakt in Häftling aus Tegel stieg dunbs 
Fenster in die ,.Bauernstube": den Frauenknast Die Polizei wartete vor der Tür 

Nach acht Ja/Iren sollen die letzten politischen 
Getangenen aus dem Hochsicherheitstrakt verlegt werden 

lerlln, 20. Juni Lote j wlscltt. I Als die Elnbrecher 
Der 26Jillulge A11- Oos Duo schlug flüchten wollten, 

draat I. nutne telnenl morgens eine Fenster- stand die Polizei vor 
F,.lgon aus der lu· scheibe des Lokals der Tür. Ein Anwohner 

stlilvoiYilugaonatolt ,.Neue 6ouernstube" hone sie alarmiert. 
~ach ubtr acht Jahren rm Moabi·j dard der An>tJh durch d~n t.:m 
ter Hochsrcherherrstral.r sollen lUg nrcbt weuer angebob.:n "-C'· 
dte Gefangenen der RAF. Ange- den ~olle. Es v.ude si.:h 1coigcon. 
hl.a Goder und Gabrielc Roll- ob .. he Sicherheil>\orl.ehnrng~n 
nrck. m diesem Jahr m drc Frau- au~rerchend 1.ci(n p/11 
enhaftan>tah Plötzen>ce \erlegt 

Tegel IUr einen Ein· (Sondsttoße) ein, Andreos 8 wurde 
bruch: Mit einem stieg in die Gaststätte lestgenommen Sein 
Ko•pllzen knackte •• I und hebehe die Auto· Komplize konnte ent
ln Spandau AU10IIIO· maten auf Oie Beute wischen - m•t dem 
ten und wurde er· knapp rausend Mark Milnzgeld. 

(SUddeutsche Zeitung vom 20.5.1988) 
"erden. Das v.111de ge;rcrn im 
Rccht~au>SChuß des Abgeordne
tenhau>c:s btl:annt. 

Der ilbtrdrmensionale Srcher
heits~tandart der Fraucnhaftan· 
sralt Plötzensc.! war rn der Kon
zeption>phasc in c!en srebzige~ 
Jahren rmmer d::mit btt:nindet 
worden. daß dort Frauen aus der 

Rehlinger zum Senator gewählt 
Bisheriger Staatssekretär ln Bonn Nachfolger von Scholz ln Bertln 

mb.. Berlln (Eigener Bericht) an den Senat geholt, sondern einen Mann, der sich 
Das Berliner Abgeordnetenbaus bar am Don· durch seane TatigkeiL tm innerdeutseht>n Mini· 

nerst.ag den btsherigen StaatsSekretär im Bun- stenum große Verdienst-e um den Fretkauf zahl· 
desministerium für innerdeutsche Beziehungen. reicher politischer ~angener in der DDR er
Ludwig Rehllnger (CDU), zum neuen Senator für I worbenbat. Rehllngerwillauch als Senatorseine 
Justiz und Bundesangelegenheiten gewählt. Se- guten Kontakte zu dem Ostberliner Re<:htsan· 
natoren werden in Berhn auf Vorschlag des walt Wolfgang Vogel pllegen. 
Reglerenden BurgermeiSters mit einfacher 
Mehrheit vom Abgeordnetenbaus gewählt. Da die 
CDUIFDP·Koal.ttion uber 81 der 144 Sitze ver· 
fUgt. galt die Wahl Rehtingers nach der Zustim
mung der FDP·Fraktlon als sicher Rehtinger 
gebUrtiger Berüner, erhielt 80 S,timmen. 58 Abge
ordnete lehnten den neuen Senator ab, einer 
enthielt sich. 
~r Senatorenposten in Berlin war lret gewor· 

den, nachdem Rupen Schol:r. (CDU) zum neuen 
BundeS\.'I!rteidJgungsauniSter ernannt worden 
war. Mit Rehl.tnger hat Eberherd Diepgen JelZt 
nicht nur einen Experten der ~utschlandpolitik 

Die SPOtAL-Opposition hatte die Wahl Rehlin· 

I 
gers krttisiert. da die Gefahr bestehe, daß er als 
Experte im Bereich OeuUchlandpolitik das Ju
suzressort vcrnachliissrgen werde. Auf die Frage, 
ob er auch über die Wahl im Januar nächsten 
Jahres hinaus dem Senat zur Verfügung stehen 
werde, sagte Rchlinger, darüber gebe es keine 
Verabredung. Der Regterende Bürgermeister 
Eberhard Dlepgen hat allerdings nicht ausge
•chlossen, daß die beiden Ressorts Justiz und 
Bundesangelegenheiten nach den Wahlen ge
trennt werden. 

{B.Z. vom 18.5.1988) 

(Dil 

Darlehe1 
Gustav-Radbruc 

(DW- l\f. E.). Seit uhn Jahr~n beste! 
die StiftunK Gusla• Radbruch, die n 
ehemalige Hirtlinge Darlehen vefiib 
Mit <lieser .Einrichtung versuthte 1 

\fon~ die Ju~tlrnrwtltung 'or d1 
~sse zu &II nun, obMhl dle Stiftung b• 
reits unter dem cltemall&en Justizseuat1 
Baumann (fOP) eingerlehret worden wa 
ZudeJD, so mußte eingestanden werde 
trblelten ln du lell'1eu 10 Jahren oboeb. 
nur 257 Strallllllge ~lder. Die Beclb 
rungen filr Darleben sind hoch angesell 
On Raftenrla~sene muß eine "gllnS!il 
Prognose" filr die Zukunfr haben. Für d 
Justiz und die 1044 Gläubi~er beißt du, • 
muß möglichst einen geslchenen Arbeit 
pllltz vo".elsen können und obeneire 
Ober einen festen Wohnsitt ltrfü&en. 

Bei diesen Bedingungen mag es e 

(Der Tagesspiegel , 

Entflohener HäJ 
Verfolgungsjagd fE 
Nach einer ltun.eu Verf 

vor etwa zwei Wochen g~ 
gelle Wallang Slr:om!akow ' 
Parster Straße in Kreuzher 
Pahnungsinspektlon festg• 
Der 38jabrige war am 31. 
Aut.IQhrong aus der Wohnu 
in Kreuzbetg geOohe11. Sko: 
seit 19n in HalL Er war I 
Mordes an seineiD damals 
zu lebenslanger Halt verw 

• Terrorisrcn~zene· ernsitzen soll· 
ten. Alsdie Anstalt im Märzl985 
btzogen "-Urdc. stand crn t:rnzug 
der RAF-Gefangencn ~chon nr.:ht 
mehr zur Dcbane. der hohe Si· 
cherheirssrandard wurde dennoch 
Jufrechrerhahen. Sachdcm die 
RAF-Gefan~ene \lonil.a Berbe
rich btreus· Anfan2 de; Jahr~ 
entlassen worden 1\ar. blieben als 
ernzige politische Gefangene nur 
noch AngelikaGoderund GJbri· 
ele Rollnrc~ 1m Trakt. Jusuzspre
cher Chnstoffel zu folge soll der 
t:mzug. der rrut einfr Verbesse
nrng der Hafrbedmgunsen be
gründ~ wird. i.nemig~n Monaten 
nach A~hluß ·klemer Baua:rbei· 
t~n· rn Hohe 'on 17.000 0~1 
Stattfinden. Oteemzelnen Details 
der Bauarbeiten wollte der Justiz
sprecher aus Sicherhensj!ründen 
mcht nennen. er spra~h nur 'on 
einem noch zu umalhercnden 
Zaun. lm Rccb:sau1schu8 Ms 
AbgeordnetenhauS(~ war da,on 
die Rede. daß die Tilr zw bch~n 
der Starion der beiden RAF·Ge· 
fangen~nund den übrigen Frauen 
mit ern~r undurchsichtigen und 
lichrdurchlassigen Folie belegt 
v.erden soll. Der Ju~liL~precher 
erklane. daß der Srcherhert,sran-

a. rote Rose und Zinnsoldaten fiir 11111111 Seilob-Das lllsdlleds
Gesdleü des Selators für Slrafgefaagene: MebrGeldfürillrelrbeft 

..... 18. Mol Moc • Die Genehmigung von gesehen. 
Alled'1'1~-- .,_ Hoftv~ wird davon ob- AberRupenSdlolzbetamtum 

Ktt'dt ... e )Mt! IW*I'tiWS hönglg gemocht, ob cße ..Ar· AbochiechelbstouchtdeöneG. =löob: ...._ SUaf. bellspflidl1• erlüllt. wurde. rdwl-nl<9: llelm EN«> im engslen 
..._ ldllftig • Wer vocn geschlossenen in ICrels . om Senat~ 

• ~ ..., den offenen Vollzug verlegt (S\elllpilzsuppe, Seezungen!!· 
Altaeftu ~ bet= ••• - wird muG künftig nicht mehr lett,Obs1solat)Oberteidl1e8Ur· 
"' -.a 1•1 Man. zuttlmmen. ew..r wollten oermelst~rin Ho•_......, 

f~ ·: .-.- , ~ 1. ~ .. ,.·.:;r.··l· .•. · .. ·'·'·~ .~ ... ·.··. 

Oos sietri ein ~ Straf· viele Höftfnge den geschlos- r--.:,.":.~~~ 
voltrugsgesetz 1101. W .. tere SeM!~ Vollzug nicht verlos· ~ ~ gob Ihm 
Punkte: sen, weit sie don _",...nde. elften 8ildbond flbe< ~ 
• Stroftöter 50llen 111m er· gefunden hatten. 1-fM< YOCI 1619- tear. 1·'\ ~fi 

,. ~ ~ ' stenmol .Wtedergulmo- • Oie Kontrollen (Rouschglft) lu~ndsellCIIotln Co...., 
chung• lhnH'I Opfern gegen- sollen rechtlich be- o~- ~-~ brachte oua 
Ubect leösten Oos kann eine sict.n wenlen. Gklldueotig london drei ~ Zinnsol-
. ideeDe Hitte• od« eine fl- sind Lociten~ngen beim Po- doren mit. Sie hOne Ihren Sohn 

....., ..... löob .. JeMLMwlt ........ 

(Berliner Morgenpost vom 3.6.1988) 
nqnzielle Abgeltung seön. ket- und Briefempfang YO<- bewdlt. 

CDer Tagesspiegel vom 8.6.1988) 

Drogenpolitik Versagen vorgeworfen Keine Pflicht-Tests für Aids 
Justizsenator Ludwig Rehllnger durclu:uführen. habe die Verwal

lebnt es ab, An,aben über die Zahl tu"' abgelehnt, erklärte Staatsse
der Aids-In!\%1erten und -Kranken kretär Alexande.r von Stahl im Par
in den Berllnar Haftanstalten zu lamentarischen Rechtsausschuß. 
nennen. Er wolle Veröffenllichu.n- Oie Ergebnisse freiwilliger Tests 
gen ~-erhindem. die niemandem et- w!ltdenin den Antakten, nlcllt aber 
was nüuten. B.intergrund tl.i.r die in den Verv.'llltungsakten notiert. 
Anfrage des SPO.Abgeordneten Die Ergebnisse unterlägen der arz.. 
Andreas Gerl war ein Femsehbe- Iichen SchwelgepQicht. Allerdings 
riebt im ZDF, nach dem ~Prozent könne ein Hinwels auf Aids 1n die 
derHittlingelnderVollzu,cSIIDStalt Verwaltungsakte kommen. wenn 
TegelHIV·J>OS>\Ivseinsollen. sich ein Häftling selber offenbart 

,.Ersatzdroge Methadon UJ18eelgnet" - Keine Krim1na11s1enmg von Süc:htlger 
Saarbreckea {dpa). Die biaheriao Politik ~r 

Bek!mpfung der Rallldlgi!Uucht in der Bun. 
desrepubllk bat nach Auff.usung von Orogen· 
experten veragt. Auch die Ve~che, bei 
Heroin.lllchUgen eto,e Ausbreitung der tOdli
ehen lmmunschwäcltelr:rankheit AIDS ~ ver
hlnd!!tn, aelen falsch oder unzurelche11d. 

Dlesea Faxit haben rund 400 So~ale.rbeiter, 
Sozialpldagogen. Psychologen und Arzte des 
BundeskODg~ .DrCJ11eD und AIDS" gestern 
ln Saarbrlkken gezoge11. Oie 111 Nordrheln· 
Westlaien erprobte Therapie mll der Ersatz. 
droge Methadon wurde vo11 den weltaus 
meisten Teilnehmern asn zweiten Tag des bil 
morgn dauunden Tre!!e~~B ebenfallt entschie
den abgelehnt Der Berliner AlOS.Experte 
Btenz.le wies darauf hl.n. da.6 Methadonpro
gramme in den ,Orogenbochbutgen· Europaa 
un.d der USA die Verbreitung VOll AIDS unter 
R4uschtlftsilcb.Ugen 11ach bls.herigen Erk.en.nt. 
n.:.;en Dicht bitten eind!nmien lt6nnen. Die 
_.rlamtllcbe So~almW.terin Brunhllde Peter 
hat unte.tdeSIED be1 d~ Ko11gre8 bekannt· 
gegebe11, da.6 daa Saarland. gege11wlrt1g die 
Einführung eines MethadooproaraJD~Da plilfe. 

Der VoniUellde des den Kongrd veranstaf· 
tellMll P.c.b~es Orogen und Ra.uachmit· 
tel, Pamul.la. wandte a!ch wAhrend der Tagunil 
gege11 eine ..Krimlnallllerun.g vou Drogenabh!D· 
g1~· Ea o!ltze wenig. wenn Abbl.llgige 
""'~- Sprt12-eo geaen IChlllutzlge austauscheu 
lum.ten. ~ Spritz.e ln der Tasche ellles Fixen 
oJ :r llwl·.• noch genOile., einen aogomannten 

Allla.ngsverdoc:hL ;R bearllDden. DeahA!b wür
den gebrauchte Spritz.en achtlos weggeworfelt 
oder unterel11ander au.sgelle.helt. 

Härtere Ganaart ln Hessen 
Wiesbaden (dpa). RaUKblllfth!ndlern, die der 

bessischen Pollzel ins Netz gehen, werden 
kiltiitig sofort Fahrerschein und Auto entzogen. 
A!aländer, dJe mit dem BetJubungsmittelgese.t:z 
111 Konflikt aeraten. sollen ausgewiesen werden. 
Mit den neuen Maßnahmen schließt sich 
Heaoen der von Bayern am Monta.g beschlos
aenen härteren Gangart gegen Drogenh&Ddler 
an. 

Dem Wunsch von Amen und habe. Rehlinger betonte, da8 die 
Zahnärzten in den Anstalten. bei Aids-Hilfe Iresen Zugang zu allen 
allen Gefangenen einen Aids-Test Haftanstalten haben. ari 

(Die Wahrheit vom J..6.1988) 

Häftling im Sicherheitstrakt gestorben 
Rechtausschuß kritisiert Behandlung von Aids-Patienten 

(DW-K8). ID der &tstriStll Sitnm. du 
Rtelotuuuchu<•H wurde b~llarult. dall 
a.m letzltn Wotben~nde ein 28jlbrilet 
Hlflllna aus dem Slcherb.eiJsbereich an 
HenmtUktlsth!fllebt eestorben iSt. Der 
Mmn orar beim Ha:ar•llnllaiac &estorben. 
Er •ar u• ~-Mai operiert uad a.m 24. ~W 
mter Nacltbelutndlnng unterzoa~n wor· 
den, hreß u. 

Bemin&eh wurde von der Oppos,. 
1100 dte &h.ndlung von Aods-Patrentcn 

rm Suaf• oltzug. So sc•en vor Opcnuio
nen Aids-Tests verlaner worden. Oro
genabhllngtge müßten Mchrw.egspritzen 
benutzen. Andreas Ger! (SPO) verwies 
auf . schwarze Listen• von HJV.Jnfizier
ren . Solrhe Erkrankren seren auf Listen 
mrt einem roten Pun~r gekennzeichnet. 
Er vermutete, Häftlinge würden auch 
früher entlassen, weil der Senat keinen 
Todesfall haben wolle Justizsenator 
Rehhnger (CDU) weigerte sich, konkre· 
te Zahlen ubec Aids· Patienten tm Voll· 

zug zu nennen Stuts~ekretär von St<~hl 
machte dem&egenüber deutlich., d~ß es 
~durchaU\ Fälle" geben könnte, wo ctnc 
Informalion über Aids-Parienten in die 
Personalakten gelangen könnte. Ote Op· 
eosillOO kritisierte auch die geplanten 
Anderungen im Srrafvollz.ugsgesetz.. 
Danach könnte unter anderem Anw•lts
posr an Gefangene unter Aufsicht geöff· 
net und dre Zahlung eines Vorschusses 
fiir die Behandlung von Gefangenen· 
lieschwerden verlangt w erdtn 



ihth~it vom 17-5-1988) (Volksblatt Berlin vom 3.6.1988) 

für nur 257 Straffällige 
-St~ftung feiert zehnjähriges Bestehen 
lärlich sein. weshalb nur ean gennger 
'rozentsatz der msgesamt ~twa 3000 
läfilinge m der St&dt in den GenuS die· 
es Darlehens in einer maximalen Höhe 
on 10000 DM kommL Merkwilrdig ist 
uch die Zusammensetzung der Mitglie· 
erliste der Stiftung: Sie smd alle gleich· 
eilig 1m Gnadenausschuß, der vom Ab· 
eordnetenhaus ordentlich bestellt 
rird. Zudem gehen dae Darlehen nicht 
irekt an die Hatienllassenen, sondern 
1ufen über die Spar .. asse. 1\n daese 
~üsseo die Häfllinge zurückzahlen. 
Nach Angaben würden die Darlehen 

•·om Mörder bis zum VertehrssOnder" 
ergeben. Dae Wartezeit betrqe vier 
Vochen bas drei Monate. Nacht berück
•cbugt würden Wanschatisknminelle. 
nsgesamt hatten die GUiubagerforde-

ruogeo in den letzten 10 Jahren emen 
Gesamt.,.,en von S 176 000 DM. Über 63 
Prozent davon wurde den Häftlingen er· 
lassen. Kraft ihrer Haftung mußten 24 
Gläubiger als BUrgen einspringen, so 
daß die Ausfallquote bel 8,3 Prozent 
liegt. Nur 69 Strafgefangene konnten 
aber bis 1984 alles zurUckzah len, neun 
Umschuldungsmaßnahmen wurden als 
mißlungen eingestuft. Von den 69 hat· 
ten 39 keine weiteren Strafuten mehr 
begangen. 16 waren nur aering stralllillig 
geworden. Nur sieben hallen ihren Le· 
benswandel nicht eeänden. Daß die Ar· 
beit der Stiftung .in Zeiten der verstitk
ten Arbeil$losigl<eit und der oftmals be
fristeten Arbeats•·erhllltnisse~ ein 
schwienges Problem ast. wurde etnge· 
standen. 

16.6.1988) 

1gnacb 
enommeo 
1gsjagd l$t der 
one Stralgefllll· 
rn abend m der 
n Beamte.n der 
LmeD ,.-orden.. 
wAhrend einer 
.U.er Schwester 
ow befand sich 
illi1978 wegen 
ihrigen Freund 
worden. (Tsp) 

(Der Tagesspiegel vom 9.6.1988) 

SPD begrüßt neue Form der 
Abodung von Ladendiebstählen 
Die SPD hat gestern eine ,..l)eue VerfQgung 

zur Verfolgung von Ladendlebsllhlen• als Erfolg 
Ihrer .jahrelangen justi:tpolitischen Bemßhun· 
gen· begrüßt. N~ch Augaben der SPD siebt die 
neue Verfügung vor, daß elD Ladendiebstahls
verlahren ohne Geldbuße wqen GeringfOgig
kelt e!Dge$tellt werden kaJUI. wenn der Wen 
der gestohlenen Sache 20 DM nicht deuillch 
übersteigt. Eine Einstellung mit der Auflage 
einer GeldbuBe sei ~t:tt zulbslg. wenn der 
Sachwert 200 DM nicht erbeblich Oberschreite 
oder besonden 1n der Person des 1lters 
liegende C!Üllde vorlägen oder wenn der 1lter 
Bewohner Ost-BerUns oder der DDR 5CI. 

Die bisherige nach einem früheren FDP· 
Justizsenator sogenannte ,.Lex Baumonn· hatte 
erheblieb strengere Vorausset.ruoaen f!lr eine 
Verfahren.selnstellung. Der recbtspoliUsche 
Sprecher der SPD-F.-aktlon, Andreu Cerl. 
erkllrte, Amts- und Staal.$4nwllte seien nun 
nicht IAnaer gezwungen. ln BaaateiUliUen An· 
kJ4ge :ru erbeben. Von der Justl%verwaltuog war 
aweru ab&nd keine Stellungnahme :ru erbalten. 

{Tip) 

PR ESSESPIEGEL 
LHE·22E2LIECEr 

(Die Wahrheit vom 14./15.5.1988) 

Geringes Vertrauen in Justiz 
Umfrage eines Meinungsforschungsinstituts 

.DW/dpa). AUS \On Jusll;c,enator Rlf· 
1 ~holz am Fnluac 'enllftnUiehten 
;eboissen einer l.imfi'IIJC, die im Min 
1 einem \teinunesforsdlungsiMiitut 

einer reprt•enuathtn Auswahl •ahl· 
-ecbaigter Bßrger •orgenommen •nude, 
:ibt sich, d•ß d.le Titfa:kell • on Riebtern 
d Stutsan•lllen •on der Aher5gruppe 
.sehen 2S und 29 Jahren mißtMluisch 
.nu:htet wird. Ein unterdu~h~chnittli· 
~ Venraueo hoben auch Arbei1er (71 
>zent), böcb~te~ Yenrauen be$teht nur 
den ~amten (89 Pro~ent). 

'I/ur 55 Prozent der Befragten halten 
Suafunetle der Gerachte fllr .ange· 

'ssen'. l5 Prozent als .eher zu streng•, 
ere Bürger als .eher zu mild· Dae Ak· 
Jllnz der Strafuneale w3chst mit der 
Jhndauer und erreiCht aber aueh nur 
t 57 Prouni bei den tn der Stadt Ge· 
renen den höchsten Wen. 
Die Behandlung der Gefangenen an 
n Jusliz•ollz.ugsanstallen halten nur 

(B.Z. vom 14.!).1988) 

51 Prozent der Befragten fllr .angemes
sen', 19 Prolent als .eher zu streng·. 
:-<ur wenige der Btftllf,ten sind bert'it. 
sieb mit einer Gerichtsansunz 3bzufin
den (15 Prozent). Der "eataus über" ie· 
gende Teillegt Wertauf die Inanspruch
nahme mrhrerer Genchtsanstanzen (83 
Prozent). Besonders ausgepmgt ast das 
Bedürfnis der Befragten nach mehreren 
Gerichtsinstanzen in der Allt'r.'igruppe 
von 40 bis 49 Jahren (89 Prozent) und 
bei Beamten (90 Prozent), Ein unter· 
durchschniuliches Interesse an mehre· 
ren Instaozen besteht erst in der Alters· 
gruppe über 60 Jahre (73 Prozent! sowie 
bei den Arbeitern (76 Prozent). 

Insgesamt -so hieß es abschließend
hätten 19 Prozent der Oesamtbe•ölke· 
rung generell ean gennges Vt'rtrauen an 
die Juttiz. vier Prozent veN-eigenen die 
Angaben. Zu Staatsanwälten hat jeder 
ltlnfte (21 Prozent) kean Venr3uen. Hier 
machten fllnf Prozent keane Angaben. 

"Man hat es mit 
dem Häftling 

zu gut gemeint" 
Die Flucht delilebenslangen 

H:lftllngs Wolfgang Skornla
kow. der bei elne111 Besuch sei· 
ner Mutter und Schwester am 
Dienstag den Wachbeamten 
entwischen konnte, kolllmen
tlerte Justizsenator Rehllnger 
gestern mtt den Worten: .Man 
hat es mit dem Betreffenden 
wohl etwas :r.u gut gememt". 
Die Flucht dl!ll verurtellten 
Mörders hätte verblodert wer
den können, teUte der Senator 
dem Rechtsausschuß tnlt. 

Skomiakow Sitzt seit dem 9. 
Juni 1979 ein und Ist nach Dar· 
stellungder JustiZ berelt.s zwei
mal ausgeführt worden. otlne 
daß es zu ZwiscbenU!llen kam. 
Bel dem dritten Verwandten· 
besuch sei einer der belden be· 
gleitenden Beamten bei dem 
HäfUing geblieben, wAhrend 
der andere die Parterrewoh· 
nung Inspiziert habe, be· 
schrieb Senator Rehtinger die 
Situation. Dabei habe dieser 
zwar in einem Nebenzimmer 
eine Tür gesehen, aber nicht 
registriert, da.6 diese Uis Freie 
führte. Auf dtesem Weg Ist der 
Häftling nach einem Besuch 
der Toilette verschwunden. 
Die Fahndung nach Skornia· 
kow blieb bis gestern abend er· 
lolglos. 

Die Justtzbeh6rde bestätigte 
gestern Im Recht.sausschuß, 
daß Im Hochsicherheitstrakt 
der Vollzugsanstalt Moabit am 
28. Mai ein 28Jllhriger Häftling 
zu Tode kam. Nach dem vorläu· 
flgen Obduktionsergebnis ist 
der Gefangene an einer Herz· 
muskelschwliche gestorben. 
Der Mann Ist erst am 4. Mal au
ßerhalb der Vollzugs.anstait 
wegen einer Verleuung der 
Sprunggelenke operaert, dann 
ins Gef&ngnlskrankenhaus 
und am 24. Mal ln den Hochsi
cherhe!tstrakt verlegt worden. 

StaatssekretAr Alexander 
von Stahl widersprach der Dar
stellung des SPD·Abgeordne· 
ten Wolfgang Ger I, daß es sich 
bei dem Verstorbenen um 
einen .gefestigten und unauf· 
fälligen Menschen· gehandelt 
habe, der nicht ln den Hochs!· 
eherhellstrakt gehöre. Bei dem 
Häftling, teilte von Stahl mit, 
seien vor eaniger Zelt Matena· 
len gefunden worden, dae auf 
Fluchtabsichten hindeuteten. 

za 

(Die Tageszeitung 
vom 11.6.1988) 

VIerJahre 
für KnastrevoHe 

lllilllluMft (llpl- Die lünf An
fiibrereinerRevolteimGeflngnis 
der elsissilcllen Stadt Ensisbdm 
sind am Donnett14$ tu FRiheits· 
strafen von jeweils vier Jlhren 
~runeilt worden. Bei dem Aur
stand gegen llllmtnsehliche Haft. 
~ingungenWIRD&m 17. April 
ZW'l'iPertOMn20SNDdenalsGei· 
sein feslgebalten, die Haltanstalt 
angel11Ddet worden. 

(Volksblatt Berlin vom 9.6.1988) 

Selbstmord vorbeugen 
Hille fUr Su.l%ldgeflhrdete 1m GefaJ\gnia 

Ffinf MenKben be9tagen 
zw1Khea September 1087 wtd 
April die~e.~ Jahrea lm Berll· 
ner Strafvollziajr Selbttmord. 
24 UDternahmen SulziC!Ve.rlil 
ehe. Sowohl dle Zallt Cll!l 
Selbstlllorde als auch der Sul· 
zielversuche liegt ln der Justlz
vollzugsaastalt Moabit mit 
drei bezfebuJUgwetse 1& J~ 
wells am höchsten. ln der 
Jugendstrafanstalt versuch
ten drei Gefangene. Ihrem Le
ben elo Ende zu set:ten. 

lnhle von Angst. Auswegloslg· 
kelt, Scham, Verzwelllung und 
Wut als Suizid.moUve, die mit 

· !!l:t4!tat oGet Straltatvorwo.r· 
1\!ft\. mit ctet.lnheiUeruniJi llen 
KmttaJctabbrilchen mit der AU· 
Benwelt und der eigenen Per· 
son zusammenhAngen. 

Die Beweggründe von Ge· 
fangenen, die Selbslmordver· 
suche hinter sich haben. sollen 
jetzt .systematisch mit dem 
Ziel erlaßt werden, geeignete 
HUfen gegen dle Selbstzersto
rung zu b:eten·. 

Die JUSUZvt:rwaltung erklärt Insgesamt 135 HAfUinge, un• 
auf eme parlamentarische An· ter itlnen elne Frau, gelten 
!rage der AL-Abgeordneten nach Auskunft der JusttZVer· 
Kirsten Jörgensen·Ullmann: waltung derzeltals selbsUno111· 
.Im allge.memen gelten Ge- gefährdet. v.B. 

(Die Tageszeitung vom 24.5.1988) 

Anklage gegen HIV.Positlven 
1\ürnberg (taz) - Die Staatsan- klärung habe er dann aber eine 
waltschaft in Kempten (AIIgäu) .Desperado-Mentalität" an den 
hat gegen einen HIV-Positi\en. Tag gelegt. DenBeteuerungendes 
der derzeit in Gntersuchungshaft Angeschuldigten. daß seine Pan · 
sitzt. Aoklage erhoben. Dem ner \On seiner Aids-Infizierung 
32jährigen Homosexuellen. der gewußt hänen. schenkte die An· 
seildem 28.Januar in Haft tst. klagebehördekeinenGiauben. lm 
"ird nach I"'eimaligem unge· Gegensatz dazu bekundete der 
schütztem GeschlechtS\er\:ebr VorgesemedesAngeklagten.daß 
der Tatbestand .versuchter Tot· dessen mögliche HIV-Infcktion 
schlag· vorgeworfen. Der Be- Tagesgespräch in der KempteMr 
schuldigte soll .in Z"ei Fallen Sch\l.olllen·SzeM ge,.esen sei. 
\'ersucht haben. einen Menschen Wie unterdessen bekannt 
zu töten- . Oie A nklagebehorde "urde. soll jem erstmals an Ba~
beantragte die Eröffnung eanes ern ein Aids-Kranker unter be· 
Verfahrens \'Or dem Landgeracht hördliche _Auf~ichl- gestellt 
in Kempten. werden. Wie die stelhenretende 

Im Aprilund Mai le!ZtenJahres Leiterin des Munchener Gesund
soll der32jährige mit zu.ei milnn· heitsamtesbestäligte. v. irdfllrden 
Iichen Pannern je"eils unge- .psychischgestöneo :.lann· der· 
schiitztGeschlechtS'ekehrausge· zeit eine _intensi' betreuende 
übt und seinen Pannern seine Wohnform· gesucht. :'\ach ahre n 
Infektion •·erschwacgen haben. Ausführun~enbestehtdaeGcfahr. 
Insbesondere wird thm •om Iei- daß der Aids-Kranke unbeauf· 
tenden Staatsan .... alt :\agel •orge- sichugt andere ~f:nschen tnri
worfen. vor Kenntnis scaner Hl V· ziere. da seine _ T riebd~ namil. • 
Infektion Kondome benum tu ha- außtr Kontrolle geraten sei . 
ben. Kach seiner ärztlichen Auf· Wolfgang Gast 

(Die Tageszeitung vom 3.6.1988) 

Eingestellt 
Der Prozeß gegen die Frauen der RAF, Rollnick und 
Berberich, wegen Widerstands wurde eingestellt 

Derdrine Proze6anlauf gegen die 
Frauen der RAF. Gabriete Roll· 
nick (38) und Monika Berberich 
(44) wegen Widerstands im 
Hochsicherheitstr.JI.'1 endete nach 
drei Verhandlungstagen mit Ein
stellung wegen geringer Schuld. 
Das zu Beginn des Prozesses ab
getrennte Verfahren gegen die 
dritte Angeklagte. Angelika Go
der- sie ist aufgrundeiner fon
geschriuenen Hüfterkrankung 
nur begrenzt verhandluogstahig 
- bleib~ von der Einstellung un· 
berübn und wird nller Vor.~us
sicht nach im kommenden Winter 
wieder aufgenommen. Monika 
Berberich "'ar im Miin nach 
17jähriger Haft entlassen wor
den. Gabriete Rollnick und Ange
lika Goder werden im September 
1992 bzw. Juni 1993 freigelas· 
sen. Den Frauen wurde vorge· 

worfen. sie bauen sich im !\o
vember 1986 bei einer St.:her· 
heirsüberprüfung geg:en die Ab
sendung zur \\'ehr gese11.1. Die 
Einstellune des Verfahrens kam 
nicht ganiüberraschend: Die als 
Zeugen .-emommenen Justizbe
amten bauen im Ge2ensau zu ih· 
rer polizeilichen -Vernehmung 
nur noch von einem passiven Wi
derstand der Angeklagten gespro
chen. Das Cerichr begründet die 
Einstellun2 des Verfahrens da· 
mit. daß es fraglich gewesen sei. 
ob die Handlungen der Angeklag· 
ten überhaup1 als Widerswad an
zusehen seien. Der Staatsanwalt 
ertläne seine Zustimmung zur· 
Einstellung gegenüber der w da
mit, man habe der Angeklagten 
~rb.!rich -die Möglichkeit filr 
einen Neuanfung• geben ,.·olltn. 

plu 

flhier llaben Vertrauen zu ldlter und Slllsllillen. ftnden die Urteilein Ordnung 
hffla, 1<4. Mol schungslnttltutes. Oie höd>tte Zuversicht stlz verglela:hawelae we- oll .ehe r zu streng". 

•lfiMr !lobet! IK•I Von 100 beffogten Ber· ln Richter und Stootaon· nlg, dle Altersgruppe ob Oie Akzeptonz der Ur· 
Iet Vemo- Ia die llnem hoben 17 V•rtrouen wölle glbt es mlt 89 Pro- SO lohre am ~lsten. teile wöa:hst mit der 
a-Je ~ßSlertleln der ln die Tötlgkeit der lUch· l'ent bei Beomten. k i Ar- Voe t• hrtttoel"a kJ. Wohndo~~er in krNn. Bel 
ft leben, umso mehr ter. Die Stoorsonwölre beltern &lnd et11 Prozent. teet U cfle ltrafwtelle fOt gebürtigen Berlinern er· 
1S orgob die Umlroge genie&en noch eicH Ver· Berflner von 25 bll l9 •-e••• .. ,._ 23 erochten reicht ale mit 57 Prozent 
s MelnußSlslor- 1rouen von 74. )ohren venrouen der Ju. sie ola . eher zu mild", 1S den höchsten Wen. 
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Alltagsgesch 
Wir wollen unsere Leser einmal etwas 
genauer informieren, wie Handel und 
\vandel in der Subkultur funktionie
ren. Der nachfolgende Bericht 
Tagesablauf eines Händlers - macht 
dies auf recht nüchterne \'leise deut
lich. 

Entstehende Ähnlichkeiten sind nicht 
zufällig. Die Fakten entsprechen den 
Tatsachen; Namen, Daten und Zusam
menhänge sind jedoch verändert. 

E mU war jetzt rund zwe; Jahre 
im Bau und hatte sich in fast allen 
Geschäftsbereichen etabliert. Schon 
in den ersten Monaten des Einge
sperrtseins hatte er erkannt, daß mit 
Hunger, Durst, Konsumbedürfnis und 
dem Mangel an sozialen Kontakten 
seiner Mitgefangenen eine Mark zu 
treffen war. Fast die Hälfte der 
Gefangenen bekommt keinen Besuch 
von draußen, oder nur sehr selten. 
Sie haben keinen Automatenzug und 
bekommen auch keine Pakete. Sie 
sind darauf angewiesen. ihre Bedürf
nisse ausschließlich aus dem Angebot 
zu befriedigen, was die Anstalt ihnen 
bietet oder was die Händler für sie 
bereithalten. Ein bißchen Geschäfts
sinn, etwas Geschick und Voraussicht, 
eine Menge Vorsicht, wenn's um die 
"Gifte" ging - mehr war eigentlich 
nicht erforderlich. 

EmU war guter Dinge. Die Geschäfte 
gingen gut. Erst gestern hatte er 
einen Mini-Fernseher vermittelt und 
noch ein paar andere Geschäfte ge
macht. Kalle hatte den Fernseher auf 
der Hauskammer, das war sein Ar
beitsbetrieb, geklaut und ihm, Emil, 
fUr 150,- DM angeboten. Gerade zur 
rechten Zeit, denn Erwin war gerade 
flUssig und bereit, einen Hunderter 
mehr dafür hinzulegen. Derjenige. 
dem der Fernseher eigentlich gehörte, 
würde den Verlust erst bei seiner 
Entlassung bemerken und dann die 
Anstalt dafür verantwortlich machen. 
Das freute Emil um so mehr. 

Kleiostfernseher sind begehrte Han
delsobjekte, denn taglieh um 22 Uhr 
werden die Fernsehräume abgeschlos
sen und die Gefangenen in ihre 
Zellen gesperrt. Und mit den Einzel
fernsehgenehmigungen tut sich die 
Anstalt schwer: nur etwa 5 % aller 
Gefangenen bekommen eine Geneh-

22 'der lichtblick' 

migung für einen eigenen Fernseher. 
Wer ein entsprechendes Angebot be
kommt und es sich leisten kann, 
greift zu. Schließlich gibt es die 
sehenswerten Filme erst nach 22 Uhr. 

Emils Geschäfte fingen schon morgens 
vor der Arbeit an. Der erste, der 
morgens zu Emil in die Zelle kam, 
war Benno. Benno war Fixer und 
immer völlig abgebrannt. Er holte das 
heiße Wasser für Emil und durfte 
dafür einen Kaffee mittrinken. 
Außerdem hatte er meistens viel zu 
erzählen, und schon so mancher ge
schäftliche Impuls kam von ihm. 
Heute hatte er noch einen Traininqs
anzug und ein paar Tumschuhe mit
gebracht; beides sollte 60,- DM 
bringen. 

Benno stand bei Emil noch mit 30,
DM in der Kreide. Deshalb erklärte 
er, die Sachen wUrde er im Auftrag 
von Ronni verkaufen. Emil wußte, 
daß es nicht stimmte, daß Benno die 
Sachen erst gestern von seiner 
Mutter beim Besuch bekommen hatte. 
Aber er sagte dazu nichts, sonst 
würde Benno die Sachen woanders 
verkaufen, und schließlich würde er, 
Emil. gut daran verdienen. 

Die Klamotten waren neu und Emil 
überleRte, daß sie zusammen 180.
bis 200,- DM kosten würden. Aber 
Benno war Fixer, und das machte 
alles so einfach. EmU bekam d1e 
Sachen für SO,- DM; soviel brauchte 
Benno für eine Portion Heroin. So 
war das immer, und Emil mußte noch 

innerlich grinsen, als er Benno den 
halben Schein mit weinerlicher Mine 
übergab und erklärte, daß er ihn 
noch aussaugen würde mit diesen 
teuren Preisen. 

Früher hätte er Benno zwei Gramm 
Haschisch dafür gegeben; zwei Gramm 
ließen sich IUr SO,- DM leicht ver
kaufen. Aber Emil hatte zu viele 
schlechte Erfahrungen mit Fixern ge
macht: sie waren zu verquatscht, zu
mindest in ihren Kreisen, und es 
dauerte dann nicht lange, bis die 
Sicherheitsabteilung kam und die 
Zelle durcheinanderbrachte. Seit EmU 
seine Haschischgeschäfte nur noch 
mit zwei Leuten machte und allen 
anderen erklärte, er habe damit 
nichts mehr zu schaffen, ließ ihn 
auch die Sicherheitsabteilung in Ruhe. 

D cch Zufall bokam EmU '""' 
Tages mit, wer größere Mengen an 
Haschisch importierte; und auf 
welchem Wege es in die Anstalt kam. 
Garry hatte einen Werkbeamten ge
funden, der von seiner Bekannten 
den selbstgebackenen Lieblingskuchen 
mitbrachte, in dem immer 100 Gramm 
versteckt waren. Der Beamte wußte 
davon nichts, war deshalb auch nicht 
besonders vorsichtig 'bei der Ober
gabe. Nachdem nach zweimaliger 
Kuchenlieferung jeweils am darauf
folgenden Tage größere Mengen an 
Haschisch aufgetaucht waren, brauch
te Emil nicht lange zu überlegen, um 
der Sache auf die Spur zu kommen. 

Er ging zu Garry, bluffte mit angeb
lich sicheren Informationen und 
stellte ihn vor die Wahl, entweder 
ihm den Alleinvertrieb zu überlassen 
oder in Zukunft ganz darauf zu ver
zichten. Garry konnte nur mitspielen; 
und sogar den Preis hatte ihm Emil 
diktiert: 13,- DM für das Gramm. 
Damit hatte Emil den Handlungsspiel
raum, den er so dringend brauchte, 
um das Geschäft sicher zu machen. 

Er gab das Zeug für 16,- oder 17,
DM an seine beiden Kontaktleute 
weiter und verpflichtete sie zugleich, 
nur für 20,- DM im Großen zu ver
kaufen. Die Käufer würden dann für 
25,- DM weiterverkaufen, und die 
nächsten Käufer würden es als Klein
dealer auf den Markt bringen, für 
30,- bis 50,- DM das Gramm oder für 
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äfte im ast 
Kaffee und Tabak in Kleinstpiecen. 
Drei "Pufferzonen" erschienen Emil 
als ausreichend, und außerdem: er 
hatte das Zeug gerade mal fünf 
Nlinuten in der Hand. 

mit den 50,- DM 
verschwunden, um sich das He-roin zu 
besorgen, als Kalle kam. Emil hatte 
ihn bestellt, um zu fragen, ob er 
nicht schnell noch ein 12- Volt 
Netzteil würde klauen können. Er 
brauchte es für einen Bekannten in 
einem anderen Haus, wo es keine 
Steckdosen gab, wo Netzteile natür
lich nicht erlaubt waren. Dummer
weise hatte sich der Bekannte ein 
Radio ohne eingebautes Netzteil ge
kauft , und nur auf Batteriebetrieb 
hören, da würde fast der ganze 
Monatseinkauf für draufgehen. Strom 
von der Lampe zu zapfen ist zwar 
verboten, aber an sich kein Problem; 
also mußte ein Netzteil her. Kalle 
wußte nicht, ob er heute wieder un
bemerkt an den Stahlschrank mit dem 
Elektrokram kommen wü-rde; er konnte 
keine Zusage machen. Das befriedigte 
Emil gar nicht. Er wußte, daß er 
mindestens 20.- DM an dem Deal ver
dienen würde, und entsprechend 
drängte er Kalle. 

Kalle hatte selbst noch ein Anliegen. 
Er hatte äuf seinem Konto Geld an
gespaart und wollte es von seinem 

auf Emils Konto überweisen und nach 
Eingangsbestätigung in 
zahlt bekommen. Emil 
selbstverständlich ein. 
schäfte machte er mit 

bar ausge
willigte wie 
Solche Ge-

Vorliebe. Wer 

100,- DM in bar ausgezahlt bekommen 
wollte, mußte 120.- DM überweisen. 
Solche Transfers waren ohne Risiko 
und recht lukrativ. 

Kalle konnte sich das alle zwei 
Monate leisten. Er verdiente etwa 
180.- DM im Monat, wovon ein Drit
tel auf die Rücklage gebucht wurde; 
für die anderen zwei Drittel konnte 
er Lebens- und Genußmittel übe-r die 
Anstalt einkaufen. Weil er den Min
destsatz schon angespart hatte, 
konnte er übe-r das Drittel für die 
Rücklage frei verfügen. Nur für den 
Einkauf konnte man das Geld nicht 
nehmen. Kalle hatte keine Verbindun
gen mehr zur Außenwelt und deshalb 
nicht die Möglichkeit, anders an das 
Geld zu kommen. Emil fand diese 
Regelung sehr praktisch; schließlich 
verdiente er gut daran. Bei dem 
Gedanken, daß Kalle später von dem 
Geld wahrscheinlich Haschisch kaufen 
würde, mußte er schmunzeln. 

Morgen brachte nichts 
\veiter. Auf der Arbeit, Emil war in 
der Tischlerei beschäftigt, schloß er 
noch schnell zwei Kreditgeschäfte ab. 
Kreditgeschäfte konnte man nicht mit 

jedermann machen; zu oft schon hatt e 
er vergeblich auf sein Geld gewartet. 
Aber Emil kannte seine Leute in
zwischen. Kredite brachten hohe 
Zinsen: pro 50,- DM und zwei \vochen 
20.- DM, bei Zahlungsverzug wieder 
20.- DM für die nächsten zwei 
Wochen und so weiter. Emil versprach, 
das Geld am Nachmittag mitzubringen. 
Dabei sagte er sich, daß er selbst 
nie so blöd sein würde, ein derarti
ges Minusgeschäft zu machen. Aber 
die Leute kamen ja selbst mit 
solchen Angeboten. Warum also nein 
sagen? 

bekam das Angebot, einen 
Automatenzug für 20,- DM oder ein 
entsprechendes Stückehen Haschisch 
zu kaufen. Er schlug es aus. 20,- DM 
waren zuviel - schließlich war ein 
Automatenzug nur 18,- DM wert - , 
und Haschisch dafür zu geben war zu 
gefähr1ich. Emil kaufte Automa t en
züge nur noch, wenn sie für 10,- DM 
oder drei Päckchen Tabak zu haben 
waren . Dann bestellte er sechs von 
diesen Kuchen zu je drei Mark, die 
sich im Laufe der Zeit gegen sechs 
Päckchen Tabak zu je vier Mar k 
tauschen ließen. Das war ein 
Geschäft für nebenbei. 

Zur Mittagspause mußte Emil wieder 
ins Haus. Mittags war eigentlic h nie 
viel los, so auch heute. Emil ver
kaufte zehn Eier und eine Büchse 
Rindfleisch für je ein Päckchen 
Tabak. Kurz vor dem Einschluß zur 
Zählung kam Ewald noch mit 
Briefmarken für 20,- DM, für die er 
einen lOer in bar haben wollte. 
Ewald hatte die Briefmarken gerade 
mit der Post bekommen, und der 
Beamte hatte die Menge großzügig 
übersehen. Normalerweise waren der 
Post beigelegte Marken auf 5,- DM 
limitiert. Das Angebot war günstig, 
und Emil überlegte nicht zweimal. 

Auf dem Weg zur Arbeit t raf Emil 
Klaus. Klaus hatte einen Karton und 
zwei Tüten mit Lebensmitteln bei sich, 
die er ihm übergab. In der Teil
anstalt, wo Klaus untergebracht war, 
gab es heute Einkauf. Bereits vor 
zwei \.Jochen hatte Emil seinen Ein
kaufsschein gekauft . Klaus brauchte 
schnell mal 80.- DM, um günstig 
einen Walkmann mit Kopfhörer und 
einem Dutzend Kassetten zu kaufen. 
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Er hatte keine andere Möglichkeit 
gesehen, anders an das Geld zu 
kommen, als seinen monatlichen Ein
kauf zu verhökern. 

Der Einkaufsschein war 112.- DM 
wert. So viel hatte Klaus im Vor
monat verdient, bzw. so hoch war 
sein Anteil an Hausgeld. Emil sagte 
sich, daß 80,- DM dafür nicht zu 
viel sind. Die Lebensmittel, die er 
für die 112.- DM gekauft hatte, 
würden mindestens einen Hunderter 
und eine Stange Tabak bringen, und 
ein paar Kleinigkeiten für den eige
nen Magen waren auch noch dabei. 

Das Geschäft mit den Einkaufs
scheinen war nur lohnend, wenn man 
es im größeren Stil betrieb, die ver
schiedensten anderen Geschäfte damit 
koordinierte und immer alles anbieten 
konnte, was gerade gefragt war: lm 
Sommer vornehmlich Getränke, im 
Winter die Fresserei. Kaffee und 
Tabak liefen immer; aber diese Dinge 
kaufte EmU nicht auf Einkaufsschein, 
das sollten die anderen machen. Zum 
einen kam genug davon beim Tausch 
gegen die Lebensmittel rein. Die 
Gewinnspanne betrug zwischen 50 und 
100 Prozent, ausgegangen vom 
Listenpreis. Zum anderen hatte er 
seine Verträge mit den Kleindealern, 
die immer Bargeld brauchten, um 
davon wieder neues Haschisch zu 
kaufen. Ohne daß die Kleindealer 
davon wußten, gelangte das meiste 
Geld sowieso wieder zu Emil, wenn er 
mit seinen Kontaktleuten abrechnen 
würde. 

'V den Kleindealern kaufte Emil 
drei Päckchen Tabak im Werte von 
12.- DM oder ein Glas Kaffee im 
Werte von 10,50 DM für jeweils 10.
DM, manchmal noch billiger. Im Ver
kauf kosteten zwei Päckchen dann 
10.- DM, ein Glas Kaffee und ein 
Päckchen Tabak 20,- DM. Kurz vor 
dem monatlichen Einkauf, wenn der 
Kaffee knapp wurde, konnte Emil 
auch 20.- DM für ein Glas nehmen. 

Auf der Arbeit erledigte Emil zu
nächst die am Vormitt ag vereinbarten 
Kreditgeschafte. Dabei bekam er von 
Willi, einem seiner Kreditnehmer, zu 
erfahren, daß jemand in seiner Teil
anstalt eine goldene Kette mit 
Anhänger zu verkaufen hatte. Der 
Typ hatte Schulden und sein Gläu
biger war an dem Gold nicht interes
siert. Goldgeschäfte waren selten und 
mit Vorsicht anzugehen. Emil hatte 
schon die eigentümlichsten "Gold
stücke" in Händen gehalten: Ange
fangen vom bloßen Messingring mit 
getürktem 585er-Stempel bis hin zum 
vergoldeten Silberdollar, der ihm als 
massiv angeboten worden war. Emil 
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kaufte Gold nur nach Gewicht, für 
fUnf bis zwölf ~!ark das Gramm. In 
seltenen Fällen, bei besonders schö
nen Stücken, legte er noch ein paar 
~lark dazu. 

A l, Emil WU\i bat,dio Sachon 
am nächsten Tag mitzubringen und 
seinerseits versprach, dann eine Waage 
und genügend. Geld dabeizuhaben, er
innerte er sich an sein letztes Gold
Geschäft. Ein Fixer, der auf seiner 
Station lag, hatte ihm Zahngold ver
kauft. Der Fixer war zum Zahnarzt 
gegangen, hatte ihm erklärt, daß 
zwe1 seiner 3ri.icken furchtbar 
drucken würden und sie sich heraus
nehmen lassen. ~achdem Eml.l dann 
selbst die Keramikkronen mit Hammer 
und Zange von dem Gold getrennt 
hatte, handelte er dem nach Heroin 
lechzenden Fixer das Gold, fast sieb
zehn Gramm, für einen Hunderter ab. 

\\ltlli verstand nicht, warum Emil 
plötzlich lachen mußte; aber Emil 
erklärte es ihm nicht. Sein anfäng
liches Mitleid für die Fixer hatte, 
schon durch die vielen Erfahrungen 
bedingt. einer abgrundtiefen Verach
tung Platz gemacht . Und außerdem 
hatte er mit seinem ausgeprägten 
Geschäftssinn erkannt, daß mit Fixern 
das meiste Geld zu machen war. Fixer 
waren nicht mit normalen Maßstäben 
zu messen. Die Jagd nach dem Geld 
für das Gift ließ sie jede Vernunft 
außer acht lassen und alles, was 
ihnen in die Hände fiel, fur einen 
Spottpreis verkaufen. 

Einzig für die Angehörigen der weni
gen Fixer, die überhaupt noch Besuch 
bekamen, empfand Emil so etwas wie 
Mitleid. lmmer und immer wieder 
kauften die Angehörigen draußen 
teure Kleidung, Radios, Kopfhörer, 
Geschirr, eben alles mögliche, was 
sich beim Besuch einbringen ließ. Für 
den armen jungen im Gefängnis, der 
das so dringend braucht. Daß die 
meisten Sachen eine Stunde später 

schon verkauft sind, fUr ein Viertel 
des !\eupreises, ist den wenigsten 
Besuchern bekannt. }.ianchmal sind die 
Sachen auch schon Wochen vorher 
verkauft, ebenso wie Einkaufsscheine, 
Briefmarken oder Automatenzüge. Emil 
sagte sich, daß die Fixer mit diesen 
Geschäften ihre Angehörigen sozu
sagen gleich mitverkaufen. 

Das Heroingeschart war an sich das 
lohnendste, was es im Gefängnis gab. 
Zehn Gramm Heroin kosten draußen 
zwischen 900.- und 1500.- DM, und 
im Knast ließen sich leicht 500.- bis 
1500.- DM aus einem Gramm machen. 
Nicht etwa, daß Emil moralische 
Skrupel hatte, den Tod auf Raten zu 
verkaufen. Aber das Geschäft war 
ihm einfach zu gefährlich. Die 
Sicherheitsabteilung war hinter dem 
Zeug her wie der Teufel hinter der 
Seele, und auch unter den Gefange
nen hatte man viele Feinde, handelte 
man damit. 

Papan 

Emil kannte die meisten Heroinhänd
ler, auch die Großen. Ihr Geschäfts
gefüge war ähnlich kompliziert auf
gebaut, wie sein Haschischvertrieb, 
teilweise noch undurchsichtiger. Emil 
beschränkte sich darauf, gute Kon
takte zu den Heroinhändlern zu 
unterhalten; das war immer von Vor
teil. Man hatte sich darauf geeinigt, 
sich mit Geldbeträgen und den Dingen 
des täglichen Bedarfs gegenseitig 
auszuhelfen, ohne daran zu verdienen. 
Ebenso schob man sich günstige 
Angebote für Einkaufsscheine oder 
andere Dinge zunächst gegenseitig 
zu, falls man sie nicht wollte oder 
brauchen konnte. Ganz nach dem 
Motto: Die, die auf Kosten der 
übrigen Gefangenen leben, müssen 
wenigstens zusammenhalten. 

N ach doc A<beit beeilte •ich 
Emil, in seine Teilanstalt zu kommen. 
Der Nachmittag war immer Haupt
geschäftszeit. Auf dem \'leg in seine 
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Zelle ging Emil zunächst bei Hotte 
vorbei. Hotte hatte neulich zwei 
kleine Bilderrahmen bei ihm bestellt. 
Sie hatten vereinbart, daß die 
Rahmen beim Einkauf bezahlt wUrden. 
Emil sagte Hotte, er soll ihm Rind
fleisch und Spaghetti dafllr bestellen. 
Die Bilderrahmen hatte Emil heimlich 
auf der Arbeit gebasteLt und dann 
selbstverständlich geklaut. Das \var 
eine ganz normale Sache, und bei
nahe jeder Gefangene organtstene 
auf seinem Arbeitsbetrieb irgend
welche Dinge, die von Mitgefangenen 
bestellt wurden oder sich gut ver
kaufen ließen. 

Vereinzelt waren auch Beamte in die 
Geschäfte verstrickt. So 1-.rußte Emil 
von Gerald, daß er an bestimmte 
Beamte Schachspiele, lntatsien- und 
andere Bastelarbeiten verkauft. 

~chon voc einem Jahr hatte 
Emil Geraids Gcsch:Htigkeiten beobach
tet, eine ldee dazu enho.ickelt und sie 
Gerald unterbreitet. Statt Tabak und 
Kaffee dafür zu nehmen, sollte sich 
Gerald Rasierwasser und andere Kos
metika mitbrin~en lassen. Das war 
natUrlkh verhOLen. wie so viele 
andere Sachen auch: abet· den 
Beamten konnte es schließlich egal 
sein, so lange die Bastelarbeiten 
nicht teurer dadurch wurden. Beim 
Anstaltseinkauf gab es nämlich nur 
billiges stinkendes Zeug, und exklusi
ve Marken waren sehr gefragt. Gerald 
gefiel der Vorschlag; seither bezahl
ten die Beamten mit Kosmetika . Emil 
verkaufte sie zu überhöhten Preisen 
und teilte den Gewinn mit Gerald. der 
dadurch noch einen Zugewinn hane. 

Auf der Treppe traf Emil Kalle. Kalle 
sagte ihm, daß er das Net7.teil zwar 
habe klauen können, daß er es aber 
erst morgen mitbringen wUrde. Er 
hatte heute keine Jacke dabeigehabt, 
unter der er es hätte verbergen 
könnnen. 

Den Nachmittag verbrachte Emil 
grundsätzlich auf seiner Zelle. Wer 
etwas von ihm wollte, wUrde sich 
schon melden. Benno und Frank er
warteten ihn bereits. Während Benno 
wie üblich heißes \'lasser holte, ver
kaufte er Frank zwei Tüten Kekse 
und einen Automatenkuchen. Danach 
belebte sich Emils Zelle und glich 
einem Bienenstock: Ständig kamen 
und gingen Leute , kauften oder boten 
an, wechselten Geld, tauschten oder 
sprachen ab, handelten und verein
barten. 

EmU verkauJte verschiedene Lebens
mittel, Kaffee und Tabak, ein Sweat-

- . 

shirt und ein Kaffeeservice; er 
kassierte 160.- DM Schulden und 
verlieh wieder 100.- D:'l! zum üblichen 
Zinssatz: er kaufle einen teuren 
rullhalter fOr 20.- DM und zwei 
Pornohefte fUr Briefmarken; er be
stellte bei einem Gefangenen. der in 
der Bäckerei beschäftigt war, die 
frischen Brötchen für die kommende 
t•loche; und schließlich nahm er noch 
eine Sch...-arzarbeit an: Matze wollte 
em kleine Holzkiste mit Geheimfach 
haben. Emil war diese -\rt von Arbeit 
zu aufwendig, aber er wUrde den 
Auftrag an seinen Kollegen in der 
Werkstatt ·,.;etter~eben und dann für 
die Vermittlung ·die Hand aufhalten. 
Angebote, du~ nicht lukrativ waren, 
schlug er aus. 

Nach dem Einschluß lag EmU auf 
seinem Bett und überlegte, ob er 
noch etwas vergessen hatte zu 
regeln. Ihm fiel nichts ein. Er hatte 
sogar noch einen neuen Dauerauftrag 
an Land gezogen und würde gut 
daran verdienen, oh11e selbst viel tun 
zu müssen. Mario hatlt.! Ihm das 
Angebot gemacht, für 20 Kilo Zucker 
und 50 Gramm liefe zwei Liter selbst
gebrannten Fusel zu liefern. Das 
Geschäft sollte jeden Monat einmal 
laufen. Außerdem hatte :vlario EmU 
zugesichert, ihm den Vertrieb des 
Uberschtissigen Fusels zu Ub~rlassen; 
das würden pro Mcnar fUnf bis sechs 
Flaschen sein. Auf so ein Angebot 
hatte Emil schon lange gewartet. 
denn die Schwarzbrenner verkauften 
ihre Erzeugnisse in der Regel selbst. 
Ein Liter von dem Zeug kostete je 
nach <;,ualität L.,.'io:chen LO.- und 60,
DM. Mario verstand sem Handwerk 
und würde ihm. Emil, die Flasche für 
f.O,- DM lassen. Er selbst würde die 
Flasche dann fi.lr 60,- Dl\1 verhökern. 

zu bekommen. \,•ar für 
Emil nicht problematisch. Er würde sie 
in der Bäckerei klauen lassen und ein 
Päckchen Tabak dafür bezahlen. Ein 
kleines Problem lag beim Zucker. Vor 
einigen ~tonaten waren Mehl und 
Zucker auf Je drei Kilo pro Mann und 
Monat begrenzt worden. Als ge
schäftstüchtiger Mensch hatte Emil 
diese Regelung begrüßt: denn seither 
ließ sich ein Kilo Zucker flir ein 
Päckcl.en T.:tbak verkaufen, und das 
waren mehr als 100 Prozent Gewinn. 
Durch den Handel mit den Einkaufs
scheinen konnte EmU zwischen 15 
und 20 Kilo im Monat kaufen; aber 
er wollte nicht auf den Gewinn ver
zichten, den der Tausch gegen den 
Tabak brachte. Also mußte sich EmU 
etwas anderes einfallen lassen, damit 
er außerdem den neuen Vertrag mit 
Marie einhatten konnte. EmU beschloß, 
darüber morgen mii. Benno zu reden. 

Der kannte viele Leute, hatte den 
ganzen Tag über nichts zu tun und 
würde sich darum kümmern können. 
Schließlich gab es genügend Leute, 
die ihr Kontingent nicht voll aus
schöpften oder gar keinen Zucker 
bestellten. Die konnten mitbestellen. 
Zum normalen Preis natürlich. Benno 
würde das schon regeln, für ein 
Päckchen Tabak oder so. 

Emil überlegte weiter. daß er noch 
zwei Paketscheine auf ...ager hatte, 
die bereits bezahlt waren. Normaler
weise \o/Urden Paketscheine für 20,
DM gehandelt. Emil hatte sie in den 
vergangeneo Wochen für je ein Glas 
Kaffee erstanden. Nach der gängigen 
Regelung war jeder Gefangene be
rechtigt, dret Pakete im jdhr zu 
empfangen. Gefangene, die keine 
Freunde oder Angehörigen haben, 
verkaufen ihre Berechtigungsscheine 
in der Regel. 

Emil fand da• pr.>kti•ch. Paket< 
waren die einzi~e Möglichkeit, andere 
Nahrungs- Jnd Genußmittel i.n die 
Ansta1t zu bekommen, als sie beim 
Anstaltseinkauf erhältlich waren. 
Besonders gute Wurst- und Käsesor
tcn. Fleisch, getrocknete Pilze und 
erlesene Pralinen waren sonst nicht 
zu bekommen. Emi. verstand nicht, 
wte seine Mitgefangenen ohne solche 
Extl'as überhaupt die Haft überstan
dPn. Er selbst ließ sich von seinem 
Bn1der jeden ~1onat ein Paket nach 
seinen \\'ünschen schicken. Zwar 
bezahlte er sie fast alle selbst, aber 
-das war beinahe der einzige Luxus, 
den er sich leistete. Und von seinen 
Gewinnen aus den Handelsgeschäften 
war lhm das leicht möglich. 

Es "War :-.litternacht, als sich Emil zu 
Bett legte. Als letztes war er nach 
dem Einschluß um 22 Uhr an seinen 
Geldbunker gegangen und hatte die 
1600,- DM herausgeholt, die er 
morgen früh einem Hafturlauber mit
geben würde. Emil hatte ihn jetzt 
schon viermal mit kleineren und 
mittleren Beträgen getestet, und 
jedesmal war das Geld bei seinem 
Bruder angekommen. Als Geldbunker 
hatte Emil einen Bettpfosten ausge
höhlt, der bisher jede Filzung über
standen hatte. jetzt waren nur noch 
520,- DM in dem Loch. Die 300.- DM, 
die er morgen wegen des Gold
Geschäftes mitnehmen wollte, hatte 
er schon extra gelegt. Und mit dem 
Rest müßte er bis zum Wochenende 
auskommen, sagte er sich. Am 
Wochenende würde wieder Geld aus 
den Haschischverkäufen reinkommen, 
außerdem waren da noch die Außen
stände und das Geld, und das Geld, 
das Geld - darüber schlief Emil ein. 

-awo-
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Umzug in die neue 
•• Wohneinheit'' 

•• t.ü.·r dem Umzug der Insassen der Teil- ~~ 
anstalt I in die Teilanstalt Vl hat 
em neues trauriges Kapitel des Ber- - __,... 

-.Jtl' .._ ........... -
liner Strafvollzuges seinen Anfang ::; :: :..::::;:-;: 
genommen. Die Gefangene n klagen =: ;_ -= =. 
über mehr Zwänge, klimatische Ver- A 'P r~ 
SChlechterungen und Uber die Isola-
tion durch die Wohngruppen. 

Der Umzug selbst ist ein Musterbei
spiel für "gute" Organisation. Spä
testens bis zum 15. Mai sollten alle 
Insassen der Teilanstalt I in Vollver
sammlungen über den Umzug infor
miert werden. Die Vollversammlungen 
fanden zwar statt, dafür blieb die 
Information ziemlich auf der Strecke. 
\'las die Gefangenen am meisten in
teressierte, darüber konnte am we
nigsten Auskunft gegeben werden: 
Wer, in welchen Bereich und ob über
haupt verlegt wird. Daran änderte 
Sich auch so gut wie nichts bis zum 
Beginn des Umzugs am 30. Mai. Flir 
ein paa r Gefangene gab es ein "bö
ses Erwachen", weil Haus VI nicht 
alle Insassen der TA I aufnehmen 
konnte. Sie mußten in die TA 11 bzw. 
TA lll umziehen und erfuhren das in 
der Regel erst am Tag der Verlegung. 

Der Umzug an sich lief wider Er
warten zUgig ab. Trotzdem konnte 
der Ablauf nur als ein planvolles 
Chaos bezeichnet werden. Keiner 
wußte Bescheid , aber da von recht 
viel. Von Organisation war in dieser 
Phase am wenigsten zu spüren. Viele 
Gefangene waren gut beraten, sich 
selbst um eine Transportmöglichkeit 
für ihre Habe zu bemühen - und 
manch ein Beamter war dafür dank
bar. Ich halte es nicht für ausge
schlossen, daß ohne diese Eigeniniti
ative ein paar Gefangene noch heute 
im Haus I auf eine Transportgelegen
heit warten müßten. 

Die Teilanstalt VI machte keinen be
zugsfertigen Eindruck. F1ure und 
Ha fträume waren noch mit Baustaub 
"dekoriert". Die Einrichtung war 
auch t eilweise nicht komplett. So 
fehlte n u. a . Stühle, Tische und Müll
eimer. Und es mangelte an Reini
gungsmitteln und -geräten zum Säu
bern der Zellen. Und sons t : Kaputte 
Fensterscheiben, defekte Toiletten
spülungen, kein Strom und tagelang 
kein Warmwasser zum Duschen. Viele 
Beamtenräume hatte man noch nicht 
eingerichtet. Telefone wurden auch 
erst im Laufe der Woche angeschlos
sen. 
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Am Schlimmsten sah es in der Diät
stube aus. Am ersten Umzugstag - 30 
Gefangene waren mit Essen zu ver
sorgen - gab es dort nichts, was für 
eine ordentliche Essenausgabe nötig 
ist. Die Einrichtung bestand lediglich 
aus einem Spülbecken, das man nicht 
mal am Abfluß befestigt hatte. Auch 
hat man in der "Eile" einen Fuß
bodenabfluß "vergessen" , wie er in 
solchen Räumlichkeiten doch Ublich 
sein sollte. Die Essenausgabe auf den 
Stationen ist eine Katastrophe. Das 
Essen kommt meist zu spät, weil die 
Stationen ständig verschlossen sind. 
Die Hausarbeiter brauchen immer 
einen Beamten zum Essen holen. Au
ßerdem fehlen den Kalfaktoren viele 
Arbeitsmaterialien. 

Der permanente Etagenverschluß 
stößt bei den Insassen der Teilan
stalt V1 auf die meiste Kritik und 
größtes Unverständnis. Das Betreten 
anderer Stationen ist ohne Erlaubnis 
nicht gestattet. Selbst während der 
Freistunde wachen Beamte a uf den 
einzelnen Etagen darüber, daß kein 
Unbefugter die Stationen betritt. Als 
störend wird auch empfunden, daß 
man den Haftraum nicht mehr von 
innen verriegeln kann und darf. 
Sogenannte Schamschniire, die in der 
Teilanstalt I zulässig waren, sind 
hier im Haus VI nicht erlaubt - und 
das soll so bleiben. 

Wenig Begeisterung herrscht über die 
freiwillige Verpflichtung zur Teil
nahme an Gruppen. Dasselbe läßt Sich 
über die Pflichtteilnahme an Voll
versammlungen sagen. Das erinnert 
mich sehr an die Konzeption von 
Haus IV - der Sozialtherapeutischen 
Anstalt. Unter der freiwilligen 
Pflichtteilnahme wird zwangsläufig 
die eigentliche Gruppenarbeit leiden. 
Ebenfalls unverständlich erscheint, 
daß der Pavillion nur am Wochenende 
fUr Besuchskontakte genutzt wird. 
Abgesehe n mal davon, daß es so Re
mUtlich ist wie auf einem Container
bahnhof. Mit dem Umzug in die neue 
"Wohneinheit" wurde auch die Zahl 
der Meetings für jede Station dra-

stisch von zwölf auf vier reduziert -
ohne jede Angabe von Gründen. 
Bleibt die Frage der Vereinbarkeit 
mit dem Grundsatz des § 23 Straf
vollzugsgesetz. Der besagt nämlich, 
daß Kontakte mit Personen außer
halb der Anstalt zu fördern sind. 

Unter a1l diesen Umständen darf es 
nicht verwundern, daß einige Gefan
gene freiwillig auf den "Komfort im 
Wohngruppenvollzug" verzichteten 
und Anträge auf Verlegung in die TA 
11 bzw. TA 111 stellten. Dem wurde 
nur zu gerne im Hinblick auf die 
Fehlbelegungen entsprochen. Oie 
Stationen 1, 3 und 1.. mUssen frei
gemacht werden, um sie fUr die PN, 
bzw. als Aufnahmestation ihrer Kon
zeption entsprechend in Betrieb 
nehmen zu können. Darum wird es in 
den nächsten Wochen und Mona ten 
noch zu einigen Verlegungen inner
halb des Hauses und in andere Tell
anstaltsbereiche kommen. Die Lang
strafer sollen erstmal auf der Sta
tion 2 untergebracht werden. 

Viele Beamte sind nicht gec-ade be
geistert über ihren neuen Arbeits
platz. Wie aus gewöhnlich schlecht 
unterrichteten Kreisen zu vernehmen 
war. soll sich der Krankenstand seit 
dem Umzug erhöht haben .•. Und das, 
wo sie jetzt doch am \'lochenende 
et\llas später ihren Dienst beginnen 
können, weil erst um 7.30 Uhr statt 
um 6.35 Uhr (unter der \'loche) all
gemeiner Aufschluß ist. Ganz im 
Sinne (der schweigenden Mehrheit) 
der Gefangenen, die der Teilanstalts
leiter Vl als Rechtfertigung für diese 
Verfügung ebenso bemühte wie den § 
3 des Straf.vollzugsgesetzes: Das Le
ben im Vollzug soll den allgemeinen 
Lebensverhältnissen SO\>'eit als mög
lich angeglichen werden. Ob die neue 
Arbeitszeitregelung auch im Sinne der 
Gefangenen und dieses Paragraphen 
ist? Die neue Arbeitszeitregelung soll 
nicht Gegenstand dieses Artikels sein. 
Wir werden darüber jedoch in der 
nächsten Ausgabe berichten. 

Seit dem Umzug der Teilanstalt 1 in 
die Teilanstalt VI ist die in der Teil
anstalt I in bescheidenem Umfang 
vorhanden gewesene Insassenvertre
tung nicht mehr existent. Mehr denn 
je brauchen wir hier eine Insassen
vertretung, eine Insassenvertretung, 
die sich um mehr als um eine Fern
sehverlängerung kümmert. \'lir Gefan
gene sollten die Möglichkeiten nut
zen, die uns der § 160 Strafvoll
zugsgesetz bietet: ein Mitsprache
recht z . B. bei der Freizeitgestal
tung und der Hausordnung {Besuch, 
Meeting, Freistunde) . \'/er Interesse 
daran hat, kann Näheres dazu bei 
seinem Gruppenleiter erfahren odee
sich zwecks Information an die Mit
arbeiter des Lichtblicks wenden. 

- kali-
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Vollzugshelferbesprechung 
Am Mittwoch, dem 15. Juni 1988, 
fand im Pavillion der Teilanstalt Vl 
der JVA Tegel eine Vollzugshelfer
besprechung statt. Die Lichtblick
Redaktion war vom Teilanstaltsleiter 
zu dieser Veranstaltung eingeladen 
und nahm die Gelegenheit wahr, sich 
vor Ort zu infonnieren. 

Der Teilanstaltsleiter VI, Herr von 
Seefranz, hatte zu dieser Veranstal
tung Vollzugshelfer bzw. externe Mit
arbeiter (GrtJppentrainer) eingeladen, 
um die neue "\•lohneinheit" zu be
sichti~en und über die Konzeption 
dieser Teilanstalt zu infonnieren. 26 
Personen waren dieser Einladung ge
folgt: drei Anstaltsbeiräte, 16 Grup
pentrainer und sieben Vollzugshelfer. 
17 Vollzugshelfer hatte man an
geschrieben. Warum nur sieben zu 
dieser Veranstaltung kamen, ließ sich 
nicht klären. Ob es am schönen 
Wetter lag, das an diesem Tag 
herrschte, oder daß manch einer die 
Einladung erst am Tag zuvor in 
seinem Briefkasten vorfand ... ? 

Herr von Seefranz infonnierte zu
nächst über die Konzeption der ein
zelnen Stationen in der Teilanstalt 
VI. Die Station 1 ist als Nachsorge
station für Leute aus der PN (Psych
iatrisch-neurologische Abteilung) ge
dacht. Sie sollen hier \'Iieder schritt
weise an den "NonnalvoUzug" ge
wöhnt werden. Der Bezug der Station 
1 zu diesem Zweck ist für Anfang 
August geplant. Die Station 2 war 
erst als Aufnahmestation vorgesehen. 
Jetzt werden hier die Langstrafer 
untergebracht (ähnlich der Station 
12 im Haus 1). Es ist noch nicht 
sicher, ob es dabei bleibt. Ursprüng
lich war .fl.ir Langstrafer in der Teil
anstalt VI keine Konzeption gegeben. 

Die Stationen 3 und L bleiben wie 
geplant Aufnahmestationen für Tegels 
Neuzugänge. Mit der Aufnahme soll in 
zwei bis drei Monaten begonnen 
werden. Die Stationen 5 bis 8 dienen 
der Unterbringung von Schulern und 
die Stationen 9 und 10 der Unter
bringung von Lehrlingen und Funk
tionshausarbeitern. Die Stationen ll 
und 12 sind fUr die Drogentherapie 
eingerichtet. 

Der bisher immer noch nicht defi
nierte Aufgabenbereich der Gruppen
leiter im Strafvollzug ist hinsichtlich 
der Teilanstall Vl nun erweitert 
worden. jeder Gruppenleiter soll nun 
eine Gruppe leüen. Natürlich auf 

freiwilliger Basis flir die Gefangenen, 
versteht sich. Wer dennoch an der 
Teilnahme an einer Gruppe nicht in
teressiert ist, darf sich nicht wun
dern, wenn man mit ihm ein "moti
Vierendes" Gespräch fUhren wird. 
Weniger "freiwillig" ist die Teilnahme 
an Vollversammlungen; vielmehr be
s~eht für jeden Gefangenen dazu eine 
Pflicht. Daß die Nichtteilnahme an 
einer Vollversammlung für den Be
treffenden zu nachteiligen Konse
quenzen führen dürfte, bedarf wohl 
keiner weiteren Erklärung. 

Spezielle Fragen kamen hierzu nicht 
auf. Die dargebotenen Informationen 
wurden ziemlich stillschweigend zur 
Kenntnis genommen. so daß zum 
nächsten Punkt des Programms über
gegangen werden konnte: Die Besich
tigung der neuen "\Yohneinheit" . Der 
Rundgang führte die geladenen Gäste 
durch das Erdgeschoß und über die 
Station 2. Dabei bot sich die Gele
genheit, sich über Form und "C,Wili
tät" der Unterbringung im "Wohn
gruppenvollzug" zu informieren. Diese 
Sightseeing-Tour verlief kaum ge
sprächsaktiver als die bisherige Ver
anstaltung. 

Danach versammelt man sich noch 
einmal im Pavillion, um über die 
Gruppenaktivitäten in der Teilanstalt 
V! zu sprechen. Dabei trat zutage, 
daß zu wenige Gruppen im Angebot 
sind. Die Aufforderung von seiten 
der 1\J\Stalt an die Gruppentrainer, 
sich in ihrem Bekanntenkreis nach 
Interessenten für Gruppenaktivitäten 
mal umzusehen, hat hierbei nicht nur 
mein Mißfallen erregt. Nach meiner 
Auffassung hat in erster Linie die 
Anstalt selbst dafur Sorge zu tragen, 
ehrenamtliche Mitarbeiter für den 
Strafvollzug zu werben. So gesehen 
darf man sich nicht wundern, wenn 
es an Gruppentrainern mangelt. Um so 
mehr ist denjenigen zu danken, die 
sich in ihrer ehrenamtlichen Tätig
keit nicnt entmutigen lassen - auch 
wenn sie nicht selten in ihrer Arbeit 
von der Anstalt eher behindert als 
unterstützt werden. 

Diese Form der Veranstaltung konnte 
man kaum als Besprechung bezeichnen. 
Viel Information, wenig Fragen. Teil
anstaltsleiter, Vollzugsleiter, Grup
penleiter und der Leiter der Sozial
pädagogischen Abteilung waren in 
diesem Sinne nicht gefordert. Bleibt 
die Hoffnung aufs nächste Mal 

-rdh-

Am Rand e bemerkt 

Was gilt das Wort eines Justizoberen? 
Am Freitag, dem 8. Juli, wurden meine 
Kollegen von der Redaktionsgemein
schaft zum Anstaltsleiter befohlen. 
Er hielt ihnen vor, daß nach der 
Kammergerichtsentscheidung eigentlic h 
von ihm eine Kontrolle des Licht
blicks vor seinem jeweiligen Erschei
nen erwartet w\Jrde. Er sehe zwar im 
Moment keinen Grund dazu, aber 
wenn das Geringste vorfällt, sei er 
dazu verpflichtet. 

Außerdem ist vorgesehen, etwas mit 
dem .Telefon zu ändern. ln Zukunft 
würde ein Gruppenleiter oder ein 
Beamter davorgeschaltet, und det" 
könne dann die ankommenden Gesprä
che '"eitervermitteln oder nicht. Auf 
die Frage, wann die Umschaltung vor
genommen werden soll, bekamen meine 
Kollegen zur Ant'Nort: Das werden sie 
dann merken. Das mit dem Telefon 
hätte sowieso Oberhand genommen; 
eigentlich war es ja nur dazu ge
dacht, daß man Bestellungen und 
t\hnliches darüber erledigen konnte. 
Auf den Einwand, ob es Gründe für 
diese Maßnahme gäbe, und ob mit 
dem Telefon jemals ein Mißbrauch 
betrieben worden wäre, antwortete 
Klaus Lange-Lehngut, nein, es hätte 
niemals einen Mißbrauch gegeben, 
aber man fände es besser. wenn die 
Telefongespräche für den Lichtblick 
jetzt über einen Beamten weiter
geleitet werden. 

Vor einiger Zeit lief im Rahmen des 
ZDF-Länderspiegels ein Bericht über 
den Lichtblick. Zum Schluß dieses 
sehr positiven Berichtes fragte der 
Redakteur Hans-Jürgen Haug den 
Pressesprecher des Senators für 
Justiz, Volker Kähne: "lch habe ge
hört, daß dem Lichtblick das Telefon 
\\'i.eder weggenommen werden soll." 
Darauf antwortete Volker Kähne: 
"Nein, auf keinen Fall, ich \.rürde 
immer unterstützen, daß der Licht
blick das Telefon für seine journa
listische Arbeit behält." Nun sind Sie 
gefordert, Herr Kähne. Wir können 
Ihnen eine Videoaufzeichnung Ihrer 
Worte vorspielen! 

Bei einem Gespräch kurz vor meine r 
Verlegung hatle ich dem Anstalts
leiter der JVA Tegel meine Meinung 
hinsichtlich des Telefons gesagt. 1ch 
erzählte ihm, ich sei der Meinung, 
wenn ich weg wäre, würde das Tele
fon aus der Redaktion wegkommen. 
Darauf erwiderte der Anstaltsleiter: 
Eine solche Absicht besteht nicht. 
Und auf meine Frage, ob ich ihn beim 
Wort nehmen könne, antwortete er: 
Selbstverständlich können sie das. 

Die Frage ist nun, was gilt das Wort 
etnes leitenden justizbeamten? Eine 
Antwon werden wir in kürze wissen. 

-gäh-
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.,Mäuse·Killer·Kommando .. 
::::., Wegen des zunehmenden Mäusebefalls 
{': der ]VA Tegel sollen jetzt zwei 

Hauskatzen als eine Art "Killerkom
mando" eingesetzt werden. Die Idee 
dazu hatte ein Beamte r der Abteilung 
Desinfe ktion und Schädlingsbekämp
fung. lhm war aufgefallen, daß di.e 
Mäuseplage in diesem Jahr besonders 
große Ausmaße hat. Damit nicht noch 
gr6ßere Mengen an Gift gelegt wer

::::::: den müssen, sollen jetzt die Katzen 
:::;;: her und Abhilfe schaffen. Anstalts
::::::~. leiter und Sicherheitsabteilung haben 
::::::: bereits zugestimmt. Allerdings: dam1t 
::~: es nicht zu Wlerwünschtem Nach

wuchs kommt, dürfen nur unfrucht
bare Tiere in die Anstalt. 
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Kleingeldmangel ••• 
Gefangene, die Besuch von Angehö
rigen oder Freundenlinnen bekommen, 
können sich zweimal monatlich 18,
DM l'.llinzgeld mitbringen lassen. Für 
das Geld können sie an in den 
Speechzentren aufgestellten Auto
maten Süßigkeiten oder Genußmittel 
ziehen. Allerdings gibt es mit dieser 
Regelung des öfteren Probleme. 

"Tut mir leid", sagte mein Besucher, 
"habe es heute morgen nicht mehr 
geschafft, Geld zu wechseln. Und hier 
ist ja weit und breit kein Geschäft 
in der Nähe. Die Beamten an der 
Pforte konnten angeblich auch nicht 
wechseln. Dabei ist gleich nebenan 

~asu ~ttal IJ~ Hark.~ 
kde1 sfe SfJfiteY auch 

f}::Jnmlit2rl wietl~r! 

die Zahlstelle der Anstalt. 1ch finde 
das irgendwie unlogisch, und das 
habe ich denen auch gesagt; aber da 
sind sie gleich noch unfreundlicher 
geworden. 

Ich habe dann gefragt, ob ich noch
mal weggehen kann. Zum U-Bahnhof. 
Da ist • ein Kiosk, und da kann man 
bestimmt wechseln. Natürlich kann 
ich, sagte mir ein Beamter, aber der 
Weg ist weit, und dann würde ich 
nachher nicht mehr in die Anstalt 
kommmen. Schließlich sei ich schon 
10 Minuten später dran, als auf dem 
Besuchsschein eingetragen ist. Und 
wer mehr als 15 Minuten zu spät 
kommt, so der Beamte weiter, den 
brauchen wir nicht mehr reinzulassen. 
Die Wahl seiner Worte hat mich 'auf 
die Palme gebracht'. Und dann noch 
dieses blöde Grinsen. Jedenfalls habe 
ich es so empfunden. Aber das war 
wohl die Reaktion auf meine zuvor 
geäußerte Kritik. Kritik ist hier wohl 
unetwllnscht. Na ja, ich habe das 
dann runtergeschluckt und bin erst 
mal reingekomrnen. Das nächste Mal 
weiß ich Bescheid. Hier, das sind 8 
Mark, soviel hatte ich noch an 
Kleingeld im Portemonnaie.'' 

Die Sprechstunde war vorbei. Jetzt 
stand ich mit den 8,- Ol\1 vor den 
Automaten im Sprechzentrum, über
legte, was ich dafür ziehen kann. 
Diverse KekstUten, Kuchen, Bonbons, 
Schokolade, Tee, Kaffee und Tabak 
standen zur Auswahl. Ich beschloß, 
Tabak und Kuchen zu ziehen; doch 
dieser Beschluß mußte sogleich einer 
anderen Betrachtungsweise weichen: 
\tlas bekomme ich für die Münzen, die 
ich zur Verfügung habe? Mein Besuch 
hatte mir vier 2-Mark-Stücke mit
gebracht. Um Kuchen zu ziehen, 
brauchte ich aber drei 1-Mark- Stücke. 
Was tun? 

Soll das'11 CVif2 sei"'~ 
Wie ~ull tth. die HaYk 
~n 6fi3.1er- M~4',~kYieje"' ~ 
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Ich fragte den Beamten, ob er mir 
die 2-Mark-StUcke wechseln könne, 
oder ob es irgendwo einen Wechsel
automaten gibt. "Weder noch", sagte 
der Beamte, "wir haben das frUher 

mal gemacht, freiwillig, von uns aus. 
Doch dann hat sich diese Wechsel
einrichtung eingebürgert, die Gefan
genen sind mit der Erwartung an uns 
herangetreten, daß das selbstver
ständlich ist, daß wir das machen 
müssen. Doch irgendwann geht das 
Kleingeld mal aus. Und wenn wir dann 
nicht mehr wechseln konnten, mußten 
wir uns von den Gefangenen die 
dollsten Beschimpfungen anhören. 
Deswegen haben wir das mit dem 
Wechseln auch wieder eingestellt. Und 
einen \tlechselautomaten - so etwas 
gibt es hier nicht, wird es auch in 
Zukunft nicht geben. 

Nach dieser Auskunft begab ich mich 
wieder zu den Automaten, zog Tabak 
und Kekse statt Kuchen. lch ärgerte 
mich darüber, daß ich das Geld nicht 
so verwenden konnte, wie ich es 
gern getan hätte. In die Anstalt 
durfte ich das Geld nicht mitnehmen, 
und eine Möglichkeit, das Geld einzu
zahlen, um etwa über den Anstalts
einkauf irgendwe1che Waren zu be
ziehen, ist ebenfalls nicht möglich. 
Ob es einem nun paßt oder nicht, 
das Geld muß irgendwie verbraucht 
werden, ganz egal wie . 

Mir ist diese Regelung völlig unver
ständlich. \oJie kann man Automaten 
aufstellen, ohne gleichzeitig dafUr zu • 
sorgen, daß die Waren, die sie ent
halten, nicht wunschgemäß entnommen 
werden können? Dem Automatenauf
steller kann da~ im Prinzip egal sein; 
denn das Geld, das die Gefangenen 
von ihren Besuchern mitgebracht 
bekommen, wandert sowieso in die 
Automaten. Hier muß sich die 
Anstaltsleitung einmal Gedanken 
machen, ob sie Wechselautomaten 
installieren läßt oder den Beamten im 
Sprechzentrum ein Budget an Kleingeld 
zur Verfügung stellt, damit die 
Gefangenen auch die Waren ziehen 
können, die sie gern hätten, und 
nicht irgend etwas ziehen müssen, 
eben weil sie verpflichtet sind, das 
Geld sofort zu verbrauchen. 

Nach § 2 StVollzG soll das Leben im 
Gefängnis den allgemeinen Lebens
verhältnissen so weit als möglich 
angeglichen werden. In der Außenwelt 
hängt zwar auch nicht an jedem 
Automaten ein Wechselautomat, aber 
man ist nicht kUnstlieh daran gehin
dert, Geld zu wechseln. Zudem gibt 
es in verschiedenen öffentlichen Ein
richtungen wie z . B. bei der BVG 
oder in Schwimmbädern auch Wechsel
automaten, bzw. Automaten, die Rest
geld ausgeben. Daß es so etwas in 
einer Strafanstalt nicht gibt macht 
einmal mehr deutlich, wie leichtfertig 
man Benachteiligungen von Gefan
genen in Kauf nimmt. Schließlich 
geht es nicht um Sicherheit und 
Ordnung ... 

-awo-
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Feindbilder im Vollzug 
"Kühner als das Unbekannte zu er
forschen kann es sein, das Bekannte 
zu bezweifeln!" Die Gruppen im Voll
zug: Die Bediensteten, die interes
siert -engagierte Öffentlichkeit und 
die Gefangenen beschreiben das 
System 'Knast' sehr verschieden. lch 
möchte dies mit den verschiedenen 
Perspektiven gleichsetzen, mit denen 
man ein Haus betrachten kann: Der 
Architekt betrachtet ein Haus nach 
seiner funktionalen Gestaltung und 
unter dem Aspekt der Kosten-Nut
zen- Analyse. Der S- Bahn-Fahrec be
trachtet den Hinterhof. Die Keller
maus ist glücklich, wenn der Weg zum 
Käse ungerahrlich ist. je nach 
Standort und Beziehung zum Haus 
beschreibt jeder nur seine Sichtweise 
- zusammen erst, ergeben alle mög
lichen Beschreibungen so etwas wie 
die Realität dieses Hauses wieder. 

Als geneigter Leser fragen Sie 
natürlich: Was hat das mit dem 
'Knast' zu tun? je nach Standort und 
Beziehung zum System 'Knast' 
ergeben sich sehr verschiedene Ein
schätzungen, die alle auch 'richtig' 
sind, aber keine allein 'richtig' ist. 

Je nach Standort und Beziehung 
bildet jeder für sich eine Inter
pretation seiner Umgebung. Jeder 
bildet sich 'Muster' , die ihm diese 
Interpretation erleichtern, mit denen 
er seine Umgebung 'deutet'. Solche 
Deutungsmuster werden durch Lernen 
gewonnen und sind recht stabü. Ent
sprechend unserer gewonnenen Deu
tungsmuster handeln wir auch -
Deutungsmuster sind Ergebnis der 
Vecarbeitung von Realität. und durch 
sie schaffen wir uns auch Realität. 
Das klingt vielleicht kompliziert, ist 
aber nichts anderes als die Alltags
weisheit: 'So wie wir in den Wald 
hineinrufen, so schallt es zurück'. 
Das Unglückselige an diesen Deu
tungsmustern ist nun, daß jeder 
seines für der Weisheit letzten 
Schluß hält. Treffen zwei Wider
sprechende aufeinander, dann haben 
wir eine Meinungsverschiedenheit mit 
ihren Folgen nach dem Motto: Jemand 
findet , was keiner verloren hat -
Diebstahl sagt der Richter. 

Je nachdem nun aus welcher Rolle 
man das System 'Knast' deutet, 
ergeben sich sehr verschiedene Ab
bildungen: Das typische Deutungs
muster des Personals: Inhaftierung ist 
eine notwendige Maßnahme zum 
Schutz der Gesellschaft vor Be
einträchtigungen, auch als eine Maß
nahme, die Beeinträchtiger dazu 
bewegen soll, das Beeinträchtigen 
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künftig zu unterlassen. Dem
entsprechend handelt es sich um 
gefährliche Leutchen, deren Hand
lungsspielraum einzuschränken ist. 

Aus dieser Deutung folgen natUclich 
Handlungen: Da nur handlungsunfähige 
Menschen ungefährlich sind, eine 
begrenzte Handlungsfähigkeit aber 
zugelassen ist, gilt es zu kontrol
lieren und zu mißtrauen. Einüben 
einer längerfristigen Ungefährlichkeit 
gelingt nach dem volksmundartigen 
Mo'tto: Durch 'Zuckerbrot und Peit
sche' . Wann aber zum Zuckerbrot 
(: Vergünstigungen) und wann zur 
Peitsche (= ~!aßnahmen) gegriffen 
wird, darüber entscheidet der dazu 
Befugte. Der Befugte hat dazu ein 
Recht, sonst wäre er nicht befugt. 
Solche Entscheidungen werden durch 
den ermessensfehlerfreien Gebrauch 
von De~tungsmust~rn getroffen. 

Das typische Deutungsmuster der 
interessiert-engagierten Öffentlich
keit: Ehrenamtliche (und ein paar 

~ttst dv den 
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'Paradiesvögel') deuten das System 
'Knast' als etwas ungeheuer Tristes, 
Lebensfeindliches. Die unzähligen 
Klagen geben dieser Deutung recht. 
Sie selbst deuten ihr Interesse als 
eine Herstellung eines 'humanen' 
Schutzraumes gegen das 'absurde 
System' , in dem es offenkundig an 
Zuwendung für die Gestrauchelten 
mangelt. Aus dieser Deutung folgen 
Handlungen: Ehrenamtliche versuchen 
zu lindern, sich einzusetzen für 
'berechtigte lnteressen', sie wol1en 
Mängeln abhelfen. Sie handeln als 
Samariter. Mit der Zeit werden sie 

skeptisch gegen die Gestrauchelten, 
und, da sie vom Personal auch nicht 
gut behandelt werden, bleiben sie zu 
dieser Gruppe sowieso auf Distanz. 
Das typische Deutungsmuster der zu 
einer Freiheitsstrafe Verurteilten: 
lnhaftierung wird gedeutet als er
zwungene verlorene Lebenszeit, als 
zwangsweise Demütigung zum Sühnen, 
als Vorenthaltung von Selbständig
keit. Wem soviel Übles zugefügt wird, 
erlebt das 'Einkerkern' als etwas 
Feindliches und die, die bereit sind 
dies zu tun, als Feinde. 

Aus einer solchen Deutung folgen 
typische Handlungen: Protest gegen 
Demütigungen, Bewahrung von Selb
ständigkeit dort, wo sie nicht ver
hindert wird (Subkultur!), eine rela
tive Feindschaft gegen die Übel
zufüger und der Versuch zur Erlan
gung von Vergünstigungen, Vorteilen. 
die den Zustand erträglicher machen, 
Anpassung an die Spielregeln - bei 
völliger Unerträglichkeit: Flucht. Die 
Flucht kann nach 'innen' oder nach 
'außen' gehen. Einmal davon ab
gesehen, daß keine der beschriebe
nen Gruppen in sich geschlossen ist. 
fällt doch eine solche grobe Typolo
gie ins Auge. Unabhängig davon, wer 
welcher Gruppe angehört, findet 
jeder in den anderen Gruppen auch 
Ausnahmen, die die Re~el bestätigen 
können. Es gibt Gefangene, die deut-
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lieh anders sind. es gibt Bedienstete, 
die sich deutlich abheben, und es 
gibt Ehrenamtliche, die nicht 'paus
bäckig' an das System oder einzelne 
Personen herantreten - mir scheint, 
daß es immer dann Ausnahmen gibt, 
je intensiver sich ein Gruppenmitglied 
mit einem Mitglied einer anderen 
Gruppe beschäftigt hat, je näher man 
sich also kam. ;otenn ich die 
tvpischen Deutungsmuster für die 
drei genannten Gruppen hier über
zeichnet habe. dann deshalb, um zu 
zeigen. mit welcher Zwangsläufigkeit 
und mit welcher den Zustand erhal-



tenden Dynamik Feindbilder ent
stehen und stabilisiert werden. 

Das Personal braucht das Feindbild 
der Gefangenen, um seine Aufgaben 
erfüllen zu können. Das Personal 
hütet sein c-eindbild gegenüber den 
Ehrenamtlichen, weil sie die Sicher
heit durch Unruhe und 'Blauäugig
keit' gefährden. Die Ehrenamtlichen 
fühlen sich benutzt von beiden 
Gruppen und brauchen das 'Inhumane', 
um sich als 'human' erleben zu kön
nen. Die Gefangenen wehren sich 
gegen die ganzen Zuschreibungen und 
brauchen deswegen ihre Feindbilder 
als 'Blitzableiter' - die Ehrenamt
lichen werden aus diesem Deutungs
muster zu 'nützlichen Idioten'. 

Doch diese historisch begründeten 
und durch wiederkehrende Erfahrun
gen bestätigten Feindbilder haben 
eines gemeinsam: Jeder nimmt sich 
und sein Deutungsmuster ernster als 
den anderen, das andere. Jeder ist 
für sich sowieso ein prächtiger 
Mensch, und deshalb muß man den 
anderen zur 'Niete' herunterdeuten. 
Das Grundrnuster, das Feindbilder 
überhaupt erst ermöglicht, findet man 
natürlich auch außerhalb von 
'Knästen': Zwischen Nachbarn, den 
Geschlechtern, Erwachsenen und Kin
dem, ln- und Ausländern, Nationen -
schlicht : zwischen Menschen. Damit 
habe ich etwas erklärt - nun kann 
sich jeder wieder 'hinlegen' - ? -. 
Jeder kann sich aber auch der Mühe 
unterziehen, solche Feindbilder zu 
tiberwinden - und zwar mit jedem. 
Das eigene Deutungsmuster beispiels
weise läßt sich durchaus hinter
fragen. 

Wenn wir uns von der Analyse der 
Entstehung von Ausnahmen aus den 
feindlichen Deutungsmustern leiten 
lassen, dann können \vir feststellen, 
je mehr sich jemand Mühe gibt, den 
anderen einfühlend und nicht bewer
tend zu begreüen, weil der andere 
nur eine andere Perspektive vertritt 
als man selbst und cliese Perspektive 
das Abbild über die Realität nur 
ergänzt, dann mag es gelingen, von 
den festen Feindbildern loszulassen. 
Dieser Mühe konnten sich Nachbarn 
und andere Menschen wie z. B. 
'Knast'-Personal, Ehrenamtliche und 
Gefangene auch unterziehen, in dem 
sie ihre Deutungsmuster als nicht 
verbindlich für den anderen, sondern 
als Ergänzung für die anderen um
deuten schließlich sind solche 
Muster nichts anderes, als durch die 
Lebensgeschichte befestigte lnterpre
ta tionen, die weder 'wahr' noch 
'falsch' sondern höchstens mehr oder 
weniger einseitig sind. 

"Erst wirbeln wir den Staub auf und 
behaupten dann, daß wir nichts mehr 
sehen können" . 

lngo Straube, Diplom- Psychologe 
}VA Bremen-Oslebshausen 

Zehn Jahre Freigängerhaus Spandau - ein Jubiläum? 

Vor 10 Jahren - am 1. März 1978 -
wurde das Arbeitnehmerwohnheim vom 
Senator für Justiz übernommen und 
das Freigängerhaus Spandau eröffnet. 
4851 Strafgefangene wurden seit der 
Eröffnung aufgenommen. lm Freigän
gerhaus sind zur Zeit im Durch
schnitt 220 Insassen untergebracht. 
In der Regel sind es Verurteilte, die 
sich selbst zum Strafantritt gestellt 
und nicht mehr als ein Jahr Frei
heitsstrafe zu verbüßen haben. 

Überwiegend werden in Hakenfelde 
Unterhaltspflichtverletzer und Ver
kehrsstraftäter aufgenommen. Die 
Besonderheit der Hakenfelder Einrich
tung besteht darin, daß Bürger, die 
sich zum Strafantritt stellen müssen 
und in fester Arbeit stehen, dieser 
Arbeit auch während der laufenden 
Strafvollstreckung sofort weiter 
nachgehen können. Die Wiederein
gliederung läßt sich so relativ 
günstig gestalten. Außerdem soll der 
Verurteilte - in Form von Arbeit, 
laufenden Zahlungen von Unterhalt 
und vorzunehmenden Schuldenregu
lierungen - zeigen, daß er seinen 
eigenen Beitrag zur Wiedereingliede
rung leistet. 

Ein weiterer Personenkreis von in 
Hakenfelde aufzunehmenden Straf
gefangenen kommt aus den Vollzugs
einrichtungen Moabit, Tegel und Plöt
zensee. Nach Vorerprobung werden 
diese Strafgefangenen unter 
bestünmten Voraussetzungen in 
Hakenfelde ebenfalls zum Freigang 
zugelassen, um somit auf die Ent
lassung intensiver vorbereitet zu 
sein. 

Die Erfahrungen der 10 Jahre haben 
gezeigt, daß die Einrichtung in 
Hakenfelde und die durchgeführten 
Vollzugsmaßnahmen, insbesondere die 
des Freiganges, erheblich dazu bei
getragen haben. daß Strafgefangene 
nicht erneut rückfällig werden und 
selbst in der Lage sind, einen hohen 
Teil an materieller Wiedergutmachung 
zu leisten. Diese Form des Strafvoll
zuges sollte nach dem geltenden 

nahme, wie es zur Zeit noch in 
Berlin der Fall ist. Somit muß es 
darum gehen, weitere Einrichtungen 
des offenen Vollzuges innerhalb 
Berlins einzurichten. 

Ein Dank geht an die Hakenfelder 
Bevölkerung! Sie hat sich nach 
massiven Protesten und konstruk
tiver Vermittlung durch die \t/ichern
gemeinde auf das Experiment ein
gelassen. Heute ist die Strafanstalt 
kein Thema mehr. Wir sind Nachbarn 
geworden. 

Ein Dank geht an die Wiehern
gemeinde! Sie hat stets die Arbeit 

·unterstützend begleitet, und bei 
gemeinsamen Aktivitäten kam es zu 
wichtigen menschlichen Begegnungen. 

Ein Dank geht an den Gemeinde
kirchenrat von "\tJ i c h e r n"! Er 
hat die Zusammenarbeit gefördert, 
kritisch gewürdigt und auch ab
gesichert. 

Mein Dank geht an die Familie 
Kietzmann. Herr Kietzmann hat die 
Arbeit im Preigängerhaus mit großem 
persönlichen Engagement unterstützt, 
sich eingemischt, wichtige Erfahrun
gen machen müssen, sein Wächteramt 
gelebt und mit seiner Unkompliziert
heit häufig den geordneten Ablauf 
durcheinandergebracht. Frau Kietz
mann hat mit ruhiger Hand, aber 
großem orl!anisatorischen Talent die 
Arbeit ihres Mannes stets unterstüt
zend begleitet. 

Trotzdem feiern wir nicht! Im 
Februar 1988 wurde die Freigänger
einrichtung in der Söthstr. (Lichter
felde) mit 68 Plätzen geschlossen. 
Für uns nicht nachvollziehbar. Hier 
ist eine Entwicklung eingetreten, die 
uns mit Sorge in die Zukunft blicken 
läßt. Tagesaktualitäten wie Personal
mangel im geschlossenen Vollzug ent
scheiden Uber konzeptionell richtige 
\tJege. 

ln diesem Klima der Verunsicherung 
ist kein Platz zum Feiern! 

Strafvollzugsgesetz eigemllch der Horst Detert (Leiter des Freig~nger-
Regelfall sein und nicht die Aus- hauses Spandau) 

Nachdruck mit freundlicher Genehmi.gung aus dem 
Gemeindebrief Mai 1988 der Wichem gemeinde. 
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•er Iiner 

LANDESPRESSEDIENST 
Kleine Anfrage Nr~ 4647 der Abgeordneten Kirsten 
Jörgensen-Ul.lmann (AL) vom 18.4.1988 Uber "ausländische 
Gefangene im Berliner Strafvollzug und Untersuchungshaft": 

l. Trifft es zu, daß in der Untersuchungshaft für aus
ländische Gefangene keine fremdsprachige Literat ur 
verfügbar ist? 

2. Gedenkt der Senat den erschwerten Bedingungen der 
U-Haft (23 Stunden Einschluß in der Zelle) dadurch 
Rechnung zu tragen, daß fremdsprachige Lektüre für 
ausländische Gefangene bereitgehalten wird? 

3. Trifft es zu, daß ausländische Gefangene im Strafvoll
zug und in der Untersuchungshaft häufig mangels Dol
metscher und fremdsprachiger Informationsbroschüren 
bzw. -blätter nicht Uber ihre Rechte informiert sind 
und häufig noch nicht einmal die grundlegendsten For
malien, wie sie im Vollzugsalltag erforderlich sind, z . B. 
das Ausfüllen eines sogenannten "Vormelders" als Vor
aussetzung für einen Arztbesuch, beherrschen? 

1. . Welche Vorstellungen macht sich der Senat darüber, wie 
ein solches Informationsdefizit bei den ausländischen 
Gefangenen behoben werden könnte? 

Antwort des Senats vom 4.5. 1988 (eingegangen beim 
Abgeordnetenhaus 6.5.): 

Zu 1. und 2.: Die Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin 
verfUgt Uber Unterhaltungsliteratur in türkischer, jugosla
wischer, englischer sowie französischer Sprache. In der 
Justizvollzugsanstalt Moabit können BUc)ler in den 
Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, 
Polnisch und Spanisch ausgeliehen werden. 

Der Senat ist bemüht, das Angebot an fremdsprachiger 
Literatur für inhaftierte ausländische Gefangene zu 
erweitern. 

Zu 3.: Nein. In der Justizvollzugsanstalt für Frauen Berlin 
stehen zur Information der ausländischen Gefangenen über 
ihre Rechte und Pflichten Informationsbroschüren in den 
Sprachen Englisch, Französisch, Griechisch, Hocharabisch, 
Holländisch, Italienisch, Serbokroatisch und Türkisch zur 
Verfügung. Da der überwiegende Teil der Inhaftierten aus 
dem türkischen, arabischen und asiatischen Sprachraurn 
jedoch des Lesens und Schreibens nicht mächtig ist, ist 
der Informationswert in diesen Fällen sehr begrenzt. Die 
Justizvollzugsanstalt ist bemüht, hier durch den verstärk
ten Einsatz von sprachkundigen justizvollzugsbediensteten. 
externen Dolmetschern, aber auch sprachkundigen Mit
gefangenen eine angemessene Unterrichtung dieses Perso
nenkreises sicherzusLetlen. 

F'Ur die Justizvollzugsanstalt Moabit gilt hinsichtlich der 
Informationsbroschüren fUr ausländische Gefangene ent
sprechendes. Darüber hinaus wird einmal wöchentlich eine 
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Rundfunkdurchsage in jugoslawischer, arabischer und tür
kischer Sprache ausgestrahlt, i.n der vornehmlich Verwal
tungsabläufe in der Justizvollzugsanstalt erklärt werden. 
Ferner stehen - stundenweise - Dolmetscher für die 
jugoslawische, türkische und arabische Sprache zur Ver
fUgung. 

In der Justizvollzugsanstalt Tegel sind die Hausordnungen 
der jeweiligen Teilanstalten, die teilweise den Regelungs
gehalt des Strafvollzugsgesetzes zum Inhalt haben, in den 
Sprachen Türkisch, Hocharabisch und Englisch übersetzt 
worden; sie werden den Gefangenen dieser Kulturkreise 
ausgehändigt. Darüber hinaus steht für die jugoslawischen, 
türkischen sowie für die arabischsprechenden Strafgefan
genen eine ca. 30-seitige Broschüre "Informationen zum 
Strafvollzugsgesetz" in ihrer jeweiligen Sprache zur Ver
fUgung. Ebenso werden aktuelle, wichtige Informationen an 
Gefangene regelmäßig in die in dieser Justizvollzugsanstalt 
vorherrschenden ausländischen Sprachen übersetzt und 
verteilt. Ferner werden die ausländischen Strafgefangenen 
durch ihre Bezugspersonen, insbesondere durch ihre Grup
penleiter. über ihre Rechte im Vollzug und Uber die Voll
zugsplanuns in Kenntnis gesetzt. Bei Verständigungs
schwierigkeiten erfolgt auf entsprechenden \~unsch des 
Inhaftierten die Hinzuziehung eines sprachkundigen Mit
gefangenen seiner Wahl. Sogenannte "teilanstaltstnterne 
Sprachmittler", die mit dieser Funktion einen Gefangenen
arbeitsplatz inne haben, werden auf Bitte ihrer Landsleute 
für sie im Vollzugsalltag in Angelegenheiten tätig, die 
nicht den Einsatz eines beeidigten Dolmetschers erfordern. 

Für den Bereich der Justizvollzugsanstalt Plötzensee ist 
festzustellen, daß die türkischen Insassen überwiegend 
über ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache in 
Wort und Schrift verfügen. Im Einzelfall werden auftre
tende Sprachprobleme in der \'Iohngruppe mit dem Grup
penleiter einer Lösung zugeführt. Für Gefangene des 
arabischen Kulturkreises stehen ein hauptamtlicher Mit
arbeiter und eine Honorarkraft zur Verfügung. 

Aufgrund der besonderen Struktur der Justizvollzugsanstalt 
Plötzensee sind hier:- nur vereinzelt Sprachprobleme im 
Zusammenhang mit der Inhaftierung ausländischer Gefan
gener zu verzeichnen. Wenn im Einzelfall eine Verständi
gung nicht durch Einschaltung eines sprachkundigen 
Bediensteten oder eines Mitgefangenen möglich ist, wird 
ein Dolmetscher eingesetzt. 

Zu 1..: Aufgrund der von den Justizvollzugsanstalten des 
Landes Berlin zur Ber:-arung und Betreuung ausländischer 
Gefangener getroffenen Maßnahmen kann von einem Infor
mationsdefizit im Sinne Ihrer Anfrage für diesen Gefan
genenkreis keine Rede sein. 

Prof. Dr. Ruperl Scholz 
Senator für just~z und Bundesangelegenheiten 



Merkblatt zum Thema: 

VORLÄUFIGER RECHTSSCHUTZ 
DURCH EINSTWEILIGE 
ANORDNUNGEN 

Angesichts der langen Dauer der Ge
richtsverfahren versuchen viele Ge
fangene eine Beschleunigung durch 
Anträge auf einstweilige Anordnung. 
Warum dies meist schiefgeht und in 
welchen Fällen es Erfolg verspricht, 
wird im folgenden (von l'iolfgang 
Lesting) kurz zusammengefaßt. Zu
gleich stellt dieser Text eine Be
richtigung der inso'Neit überholten 
Ausführungen im ''Ratgeber für Ge
fangene mit medizinischen und juri
stischen Hin'Neisen" dar. 

Die einstweilige Anordnung nach § 
lll Abs. 2 Satz 2 StVollzG soll nur 
einen vorläufigen Rechtsschutz bis 
zur gerichtlichen Entscheidung über 
deinen Antrag nach § 109 StVollzG 
(sog. Hauptverfahren) ermög1ichen. 

Ein Antrag auf Erlaß einer einst
'Neiligen Anordnung ist nur dann zu
lässig, 'Nenn auch ein Antrag auf ge
richtliche Entscheidung im Haupt
sacheverfahren (noch) zulässig ist 
(LG Sielefeld ZfStrVo SH 1978, .:8). 
Der Antrag auf Erlaß einer einst
weiligen Anordnung kann aber schon 
vor dem Antrag auf gerichtEehe Ent
scheidung nach § 109 StVollzG ge
steilt werden ( § 11 L Abs. 3 StVollzG) 
und setzt kein Vorverfahren voraus 
(OLG Hamm NSTZ 1983, 2W). Er muß 
die angefochtene Maßnahme der Voll
zugsbehörde nach Zeitpunkt. Inhalt 
und Begründung vollständig bezeich
nen (LG Harnburg bei Franke, NSTZ 
1985, 355) . 

Die einstweilige Anordnung darf die 
endgültige Entscheidung Uber den 
Hauptsacheantrag nicht vorwegnehmen. 
Eine Ausnahme hiervon gilt nur bei 
schweren und unzumutbaren, anders 
nicht abwendbaren Nachteilen, die 
durch eine Entscheidung in der 
Hauptsache nicht mehr beseitigt 
'Nerden können {OLG Schleswig vom 
l.L.l981 - 2 Vt\s L/81) . ~ach dem LG 
Harnburg (bei Franke, NSTZ 1985, 
355) ist eine einst-weilige Anordnung 
nur geboten, wenn irreparable, Uber 
den belastenden Charakter der be
anstandeten Maßnahme selbst hinaus
gehende Nachteile drohen oder die 
Maßnahme offenkundig rechtS'Nidrig 
ist. Diese Voraussetzungen werden 
e&a verneint bei einem Urlaubsan
trag nach § 13 (OLG Karlsruhe, 
ZfStrVo SH 1978, 58) . Eilentscheidun
gen sind aber z. ·B. dann geboten, 
wenn medizinisch not".,endige Heilbe
handlungsmaßnahmen nicht durchge
führt werden (Calliess/};lüller-Dietz § 
llL Rz. 2) . 

lm einstweiligen Rechtsschutzverfah
ren kann nicht auf einen Feststel
lungsantrag umgestiegen werden (OLG 
Hamm, NSTZ 1983, 240) . Wenn die 
Anstalt ihrer Verpflichtung zur(Neu-) 
Bescheidung eines Antrages von dir 
nur zögernd nachkommt, darfst du 
keinen Antrag auf Erlaß einer einst
'Neiligen Anordnung stellen, weil für 
diese Fälle ei.ne (Untätigkeits-) Klage 
nach § 113 StVollzG vorgesehen ist 
(OLG Celle v. 16.9.1983 - 3 
337/82 StrVollz). 

Wird dein Antrag auf Erlaß einer 
einstweiligen Anordnung abgelehnt, so 
kannst du diese Entscheidung nicht 
anfechten (§ llL Abs. 2 Satz 3 
StVollzG) . Die Entscheidung kann 
aber "vom Gericht jederzeit geändert 
oder aufgehoben werden". so daß es 
eventuell lohnt , neue Argumente 
nachzutragen. 

~litgeteilt von: Strafvollzugsarchtv, 
FB 6, Universität Bremen, 2800 Bremen 
33 (Stand: Mal 1988). 
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StGB § 57 Abs. 1 (Gunstige Sozialprognose bei "Bewäh
rungsversager'') 

Trotz einer Vielzahl früher begangener Straftaten und 
trotz früheren Bewährungsversagens ist eine günstige 
Prognose im Sinne von § 57 Abs. 1 StGB möglich, wenn 
angesichts eines lang andauernden Strafvollzugserlebnis
ses von nachhaltigen Wirkungen aui den Verurteilten 
auszugehen ist. 

Beschluß des OLG DUsseldorf vom 8. September 1987 - 3 
Ws 503/87 

Sachverhalt: 

Der Verurteilte wurde vom AG zu einer Freiheitsstrafe von 
9 Monaten verurteilt. Durch den angefochtenen Beschluß 
setzte die StVK die Vollstt"eckung des nach Verbüßung von 
zwei Drittel des noch nicht verbüßten Restes der 
Freiheitsstrafe zur Bewährung aus. Gegen diese Entschei
dung wendete sich die StA mit dem Rechtsmittel der so
fortigen Beschwerde, dem die GStA beitrat. Das Rechts
mittel blieb ohne Erfolg. 

Aus den Gründen: 

In Obereinstimmung mit der StVK ist auch der Senat der 
Auffassung, daß nunmehr verantwortet werden kann zu 
erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Strafvollzuges 
keine Straftaten mehr begehen wird ( § 57 Abs. 1 StGB). 
Dem liegt die Oberzeugung zugrunde, daß die mit dem 
Strafvollzug bei dem Verurteilten erstrebte Persönli.ch
keitsfestigung inzwischen jedenfalls in dem Maße einge
treten ist, daß eine kritische Erprobung seines Verhaltens 
in Freiheit gewagt werden kann. Für das Wagnis einer 
solchen Erprobung ist nicht die Gewißheit edorderlkh, 
daß der Verurteilte straffrei bleiben werde. Eine solche -
zweifelsfreie - Gewißheit ist regelmäßig nicht zu erlangen. 
Ausreichend ist vielmehr die Prognose, daß bei Abwägung 
aller Umstände eine reale Chance für das positive Ergeb
nis dieses Wagnisses besteht. Das ist hier der Fall. 

~ 

Allerdings hat der Verurteilte, worauf in der Begründung 
des Rechtsmittels mehrfach abgehoben wird, in der Ver
gangenheit bereits eine große Zahl von Straftaten began
gen. In der überwiegenden Mehrzahl handelte es sich um 
Diebstähle und Fahren ohne Fahrerlaubnis. was bereits im 
Jahre 1982 zu der Verhängung von einem Jahr Jugend
strafe führte. Wegen weitet"er Straftaten. die er während 
des Laufes der Bewährungszeit begangen hatte und zu 
denen er u. a. auch ein Vergehen der fahrlässigen Tötung 
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im Straßenverkehr gehört, wurde er am 20.12.1983 unter 
Einbeziehung aller vorausgegangenen Verurteilungen zu L 
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Seit dem 29.7.1983 be
findet sich der Verurteilte ununterbrochen in Haft; der 
überwiegende Teil der Jugendstrafe wurde bis zum Beginn 
der Strafvollstreckung in der vorliegenden Sache ( 7 .2. 
1987) vollstreckt. Die Straftat, die der jetzt vollstreck
ten Strafe zugrunde liegt, beginnt er am 21. und am 23.L.. 
1985 während der Überschreitung eines Hafturlaubes. 

Dennoch besteht bei der gegebenen Sachlage bei dem 
Verurteilten eine reelle Chance fUr einen positiven Verlauf 
des Erprobungsversuches. Schon angesichts des nunmehr 
über L. Jahre anhaltenden Strafvollzugserlebnisses · mußte 
der Senat davon ausgehen, daß die bisherige Strafvoll
streckung die von ihr regelmäßig erwartenden und aus
gehenden nachhaltigen Wirkungen auf den Verurteilten 
gehabt hat. Ausreichende Umstände, die in überzeugender 
Weise die Schlußfolgerung erlaubten, das Strafvollzugs
erlebnis sei bei diesem Verurteilten ohne Wirkung geblie
ben. haben sich auch im vorliegenden Fall nicht ergeben. 
Die während der Strafvollstreckung im April 1985 began
genen Straftaten liegen inzwischen ebenfalls selbst wieder 
erheblich mehr als zwei Jahre zurück. Auch eine im 
August 1986 liegende Urlaub.süberschreit~g, deren nähere 
Umstände nicht bekannt sind, wiegt wegen des inzwischen 
eingetretenen Zeitablaufs nicht so schwer, daß sie einer 
günstigen Prognose entgegenstUnde. Entscheidend ist je
doch, daß auch die JV A eine bedingte Entlassung aus
drücklich befürwortet. Gerade diesem aus der unmittel
baren Beobachtung durch das Vollzugspersonal stammenden 
Urteil zur Persönlichkeitsverfassung eines Strafgefan!!!enen 
während der Haftzeit mißt der Senat in ständiger Ubung 
maßgebliche Bedeutung zu. Von dieser befürwortenden 
Prognose allein mit dem Hinweis auf die zurückliegenden 
Straftaten und Verurteilungen abzuweichen, erscheint 
jedenfalls bei den gegebenen Umständen des vorliegenden 
Falles nicht gerechtfertigt. Dabei ist auch beti.lchsichtigt 
worden, daß der Verurteilte erst 23 Jahre alt ist und sich 
somit während einer wichtigen Entwicklungsphase im Straf
vollzug - vorwiegend im Jugendstrafvollzug - befunden 
hat. Auch dies ist Anlaß, im Sinne einer Gesamtschau von 
einer günstigen ReUeentwicklung auszugehen. Im übrigen 
hat der Verurteilte nach Mitteilung der JVA eine Bezie
hung zu einer Freundin entwickelt, die als feste Bezugs
person außerhalb der Anstalt die Entwicklung des Verur
teilten positiv beeinflußt. 

Auch unter Berücksichtigung des Umstandes, daß die StVK 
zur Unterstützung der notwendigen Bemühungen des Ver
urteilten bei dem Versuch der Wiedereingliederung in ein 
geordnetes Leben in Freiheit seine Unterstellung unter die 
Aufsicht und Leitung eines Bewährungshelfers angeordnet 
hat, führt eine Würdigung aller Gesichtspunkte zu eine• 
günstigen Sozialprognose und deshalb zur Verwerfung des 
Rechtsmittels. 

Mitgeteilt von RiOLG Karl ]ose f FlUcken, Düsseldorf. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8. Jahrgang. Heft 4. Seite 
159, April 1988 



StVollzG § 13 Abs. 1 Satz 1 (Berechnung des Ur-laubstages 
im Strafvollzug} 

Der Urlaub des Strafgefangenen wird nach vollen Tagen. 
nicht nac h Bruchteilen von Tagen berechnet. Urlaubstage 
sind alle Kalendeitage, auf die sich der Urlaub erstreckt· 
jedoch wird der Tag. in den der Urlaubsantritt fällt, nac h 
§ 187 B:;B nicht mitge zählt. 

B:iH, Beschluß vom 24.11.1987 - 5 AR Vollz 6/87 

Sachverhalt: 

Der Antragsteller ist im Jahre 1985 an 21 Tagen gemäß 
§ 13 StVollzG beurlaubt worden, wobei er; zu den einzel
nen Urlaubsantritten die Justizvollzugsanstalt in der Regel 
er;st um 8 Uhr vedassen durfte und am letzten Urlaubstag 
jeweils schon bis 16 Uhr wieder zurück sein mußte. Aus 
diesen Festlegungen der Entlassung und RUckkehr hat er 
errechnet, daß ihm dann, wenn der Urlaubstag als 21.
Stunden-Einheit anzusehen ist, tatsächlich nur 16 Tage 
Urlaub gewährt worden seien. Den im Dezember 1985 ge
stellten Antrag des Gefangenen, ihm weitere 5 Tage 
Urlaub nach § 13 StVollzG zu gewähren hat die ]VA Diez 
abgelehnt. Die StVK Diez beim LG Koblenz wies einen 
dagegen gerichteten Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
als unbegrlindet zurück. Das OLG Koblenz (NStZ 1987, 93) 
ließ die vom Antragsteller eingelegte Rechtsbeschwerde 
zu, sah sich aber an einer Entscheidung zugunsten des 
Gefangenen durch eine Entscheidung des OLG Celle (JZ 
1979. 205) gehindert. Es legte die Sache deshalb dem 
Bundesgerichtshof zur Entscheidung über folgende Rechts
fragen vor: 

1. Bedeutet die Bemessung der Höchstdauer des Urlaubs aus 
der Haft auf "einundzwanzig Kalendertage" ( § 13 Abs. 1 
Satz 1 StVollzG) eine Höchstdauer von 21 mal 2L Stunden? 

2. Läßt § 13 Abs. 1 Satz 1 StVollzG die Addition von 
Teilen von Kalendertagen zu einem Kalendertag zu? 

Aus den Gründen: 

Der Senat teilt weder die Auffassung des vorlegenden 
Oberlandesgerichts, Kalendertag im Sinn des § 13 Abs. 1 
Satz 1 StVollzG sei immer ein Zeitabschnitt von 2L Stun
den, noch die Ansicht des Oberlandesgerichts Zelle, daß 
jeder Tag, auf den sich der Urlaub erstreckt, als Urlaubs
tag zu zählen sei, der Tag des Urlaubsbeginns also auch 
dann, wenn der Gefangene den Urlaub erst im Laufe des 
Tages antreten kann ... Für die Fristberechnung enthalten 
die §§ 186 ff. B:iB Auslegungsvorschriften. Sie gelten 
gemäß Art. 2 EGBGB nicht nur für das bürgerliche Recht, 
sondern für alle Rechtsgebiete, soweit keine Sondervor
schriften bestehen ((GmS-CGB B:iHZ 59, 396, 397) ... Hier
nach sind Urlaubstage für den Gefangenen alle Kalender
tage, auf die sich der Urlaub erstreckt; jedoch wird der 
T~g, in _dessen Lauf er den Urlaub antritt, nicht mitge
zahlt. Dte. Ans_taltsleiter können bei der F'estlegung von 
Urlaubsbegmn und Urlaubsende beweglich sein, sind also 
nicht an einen 24- Stunden-Rhythmus gebunden. Erteilen sie 
Urlaub in kleinen Abschnitten, so werden sie allerdings 
berücksichtigen müssen, daß der Zweck des Urlaubs ver
fehlt werden kann, wenn die gestattete Abwesenheit aus 
der Anstalt kürzer ist, als sie bei einem im 24-Stunden
Rhythmus erteilten Urlaub wäre. i.Jber die Frage, ob es als 
Urlaub oder als Ausgang anzusehen ist, wenn einem Gefan
genen gestattet wird, die Anstalt zwar nicht über Nacht, 
aber am Morgen bis zum Abend desselben Tages zu ver
lassen, u:1d wie sich eine solche Maßnahme auf die 
Gewährung von Regelurlaub ( § 13 Abs. 1 Satz 1 StVollzG) 
auswirkt, ist hiermit nicht entschieden. 

Anmerlwng von Prof. Dr. Johannes Feest : 

Der Bundesgerichtshof hat hier eine alte Streitfrage auf 
unerwartete \•leise entschieden. Auf den ersten Blick 
bringt die Entscheidung einen Vorteil für Gefangene: der 
Abreisetag zählt nicht mehr als Urlaubstag. Auf den zwei
ten Blick wird dieser Vorteil allerdings stark relativiert: 

der RUckreisetag wird voll als Urlaubstag gezählt, und es 
Hegt im Ermessen der Anstalt, zu welcher Tageszeit der 
Gefangene seinen Urlaub antreten und wann er wieder zu
ruck sein muß. Anfahrten werden also weiterhin den Haft
urlaub reduzieren. Und es wird weiterhin möglich sein, 
daß der Urlaubstag weniger als 24 Stunden umfaßt. Es 
wird also auch in Zukunft Streit geben, nunmehr über die 
Frage, ob mit einer bestimmten Ausübung des Ermessens 
"der Zweck des Urlaubs verfehlt" wurde. 

Mitgeteilt von: Strafvollzugsarchiv an der Umversität 
Bremen, FB 6. 2800 Bremen 33 

H NU H SIE D UF 11/CH L ND 
NROl ORTEN UNO UIIRl.EITEN Z U FRRGE/11, 
ICH !3/N EtWB'RELUER UNIJ KEIN ."-----
ßUc!-lfiRLTER( 

StGB § 57 Abs. 2 Nr. 2 (Besondere Umstände für Rest
strafaussetzung der Halbstrafe) 

Auch bei einer schwerwiegenden Straftat können Umstände 
vorliegen, die einer Bejahung besonderer Umstände L S. d. 
§ 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB nicht ent gegenstehen. 

OLG Düsseldorf, Beschl. vom 10.12.1987 - 3 Ws 718/87 

Aus den Gründen: 

Die Tat des Verurteilten dürfte jedenfalls einer Bejahung 
besonderer Umstände nicht entgegenstehen. Zwar hat der 
Verurteilte mit einer sehr beträchtlichen Menge Haschisch 
über einen längeren Zeitraum Handel getrieben, jedoch hat 
bereits die erkennende Kammer darauf hingewiesen, daß 
das Geständnis des Verurteilten erkennbar von Einsicht 
und Reue getragen war und er zur Aufklärung weiterer 
Straftaten beigetragen hat. Insgesamt hat der Verurteilte 
durch sein Verhalten bei seiner Festnahme, insbesondere 
aber in der Hauptverhandlung vor dem LG, Ansätze zu 
~iner veränderten Lebensflihrung und einer tiefgrellenden 
Anderung seiner Lebensplanung und -einstellung erkennen 
las~en . ~aß sich der Verurteilte neue Ziele gesteckt hat, 
ergtbt steh auch daraus, daß er nunmehr ein Studium auf
genommen hat bzw. aufnehmen will. Im Rahmen der 
Gesamtabwägung darf auch nicht unberücksichtigt 
bleiben, daß der; Angeklagte die im vorliegenden Verfah
ren abgeurteilte Straftat - wenngleich er auch nicht mehr 
Heranwachsender war - so doch im recht jungen Alter be
gangen hat und zuvor nicht bestraft worden war. Schließ
lich ist von Bedeutung, daß ein Teilakt der Tat unter 
Beteiligung eines sog. V-Mannes begangen worden ist (vgl. 
hierzu OLG Stuttgart MDR 80, 1038). 

Bei dieser Sachlage wird dem Verurteilten eine vorzeitige 
Entlassung nicht versagt werden können, wenn seine 
Erp~~bung anläßlich der anstehenden Vollzugslockerungen 
pos1t1v verläuft. lm Hinblick darauf, daß die Hälfte der 
verhängten Strafe bereits am 26.10.1987 verbUß t war, 
dürfte sich eine umgehende Erprobung anbieten. 

Mitgeteilt von RA Ernst Johann , Sonn. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8. Jahrgang, Heft I. , Seite 
160, April 1988 
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StGB § 57 Abs. 2 (Halbstrafenaussetzung) 

Einer Strafaussetzung zur Bewährung nach Verbüßung der 
Hälfte der Freiheitsstrafe gern. § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB 
steht nicht entgegen, daß das erl<ennende Gericht die 
Voraussetzungen des § 213 StGB verneint hat. 

OLG München, Beschl. vom 11..12.1987 - 2 Ws 1325/87 

Sachverhalt: 

Der Bf wurde vom SchwG wegen Totschlags zur Freiheits
strafe von 6 Jahren verurteilt. Die StVK hatte den Antrag, 
die Vollstreckung der Strafe nach Verbüßung der Hälfte 
zur Bewährung auszusetzen, abgelehnt. Die dagegen ge
richtete Beschwerde hatte Erfolg. 

Aus den Gründen; 

Das zulässige Rechtsmittel hat auch in der Sache Erfolg, 
weil eine Gesamtwürdigung von Tat, Persönlichkeit des 
Verurteilten und seiner Entwicklung während des Stra~ 
vollzuges ergibt, daß besondere Umstände vorliegen, die 
schon nach Verbüßung der Hälfte der Freiheitsstrafe eine 
Aussetzung des Strafrestes zur Bewährung rechtfertigen 
und weil die Sozialprognose günstig ist. 

Die StVK sah sich an einer solchen Beurteilung schon 
deshalb gehindert, weil es "nicht vorstellbar" sei, "beson
dere Umstände zu bejahen, wenn das erkennende Gericht 
mit Bestätigung durch das Revisionsgericht die Voraus
setzungen für einen minderschweren Fall verneint hat." 

Diese Auffassung kann in ihrer Verallgemeinerung schon 
deshalb nicht richtig sein, weil sie nur die Tatkomponente 
der erforderlichen Gesamtwürdigung betrifft und somit un
berücksichtigt läßt, daß allein in der Persönlichkeit und/ 
oder in der Entwicklung des Verurteilten während des 
Vollzuges Umstände von einem derartigen Gewicht vor
liegen bzw. zu Tage getreten sein können, daß gleichwohl 
eine bedingte Entlassung schon zum Halbstrafenzeitpunkt 
in Betracht kommen kann. 

Der Senat vermag der StVK aber auch bei der Würdigung 
und Beurteilung des Tatgeschehens selbst nicht zu folgen. 
Die angefochtene Entscheidung geht zu Unrecht davon 
aus, daß die Voraussetzungen des § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB 
dann nicht erfUllt sein können, wenn - wie bei den 
Tötungsdelikten - die Annahme eines minderschweren 
Falles nach dem Gesetz möglich ist, das erkennende 
Gericht jedoch das Vorliegen eines minderschweren Falles 
ausdrücklich verneint hat. 

Diese Auffassung findet weder im Wortlaut des Gesetzes 
noch in den Materialien (Bt-Drs. 10/2720) eine StUtze und 
wird auch in Lit. und Rspr. (vgl. Dreher/Tröndle, StGB, 43. 
A., Rdnr. 9 zu § 57, m. Hinw. auf Rdnr. 2-8 zu § !.7 und 
die dort zit. Lit.; OLG Nilrnberg \Ys 122/86: EG1 NStZ 198L, 
360 (= StV 1988, 15); LG Heilbronn, StV 1987, 7!.) nicht 
vertreten. 

Sie geht zu Unrecht davon aus, daß innerhalb der Tö
tungsd.elikte eine absolute Wertung vorzunehmen sei, d . h . 
die Verneinung der Voraussetzungen des § 213 StGB 
außergewöhnliche Umstände in jedem Fall zwingend aus
schließe. 

Auszugehen ist vielmehr allein von dem konkreten Lebens
sachverhalt, der zu der Verurteilung geführt hat. Die 
entscheidende Prüfung, ob die Tat Züge aufweist, die sie 
aus dem Durchschnitt der erfahrungsgemäß gewöhnlich 
vorkommenden Fälle des Totschlags deutlich heraushebt, 
ist daher in vorliegendem Fall nur am Maßstab des § 212 
StGB vorzunehmen. Der Prüfungsmaßstab stellt auch keine 
ungerechtfertigte Privilegierung dar. weil die erhöhte 
Schuldschwere, die in einer Verurteilung wegen Totschlags 
zum Ausdruck kommt, bereits im Strafrahmen und damH in 
der höheren Strafe benlcksichtigt ist. Die Voraussetzun
gen des § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGI! können daher trotz 
fehlender Milderun~smöglichkeiten erfüllt sein. 
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Daß dies hier der Fall ist, folgt aus dem Umstand, daß 
die SchwG-Kammer begründeten Anlaß hatte, die Anwen
dung des § 213 StGB ernsthaft zur Erwägung zu ziehen. 

Je naheliegender nämlich die Anwendung dieser Bestimmung 
ist, desto mehr hebt sich die konkrete Tat von dem 
Durchschnitt "gewöhnlicher" Totschlagsfälle ab. Die Vor
schrift des § 213 StGB ist von der SchwG-Kammer auf das 
Vorliegen ihrer beiden Alternativen hier gepruft worden. 
Dte Frage, ob in dem der Tat unmittelbar vorausgegange
nen Geständnis des Opfers, mit dem gemeinsamen Freund 
die Ehe gebrochen zu haben, eine die Tat auslösende 
schwere Beleidigung gesehen werden kann, hat das erken
nende Gericht mit der Begründung verneint. daß die 
Bekundungen der Ehefrau des Angeklagten nicht in Krän
kungsahsicht erfolgt seien, was der Angeklagte im übrigen 
auch gewußt habe, da er bemerkt habe, wie sehr seine 
Ehefrau unter dem Zerbrechen von Ehe und Familie li.tt. 

Dies schließt jedoch nicht aus, daß der Verurteilte diese 
Äußerungen gleichwohl als ehrverletzend empfunden hat. 
Im Urteil wurde nämlich zu seinen Gunsten unterstellt, 
sich trotz immer dringender werdender Verdachtsmomente 
an die eheliche Treue seiner Frau "wie an einen Stro
halm" geklammert zu haben. Hinzu kommt, daß unmittelbar 
vor dem Geständnis sich die Aussprache um die sexuellen 
Beziehungen des Ehepaares gedreht hatte und der Satz 
des Opfers, daß sie "daftir jetzt den Sepp habe", in dem 
Angeklagten den Eindruck erwecken konnte, die Ehe sei 
daran gescheitert, daß er den Vorstellungen seiner Frau 
in diesem Punkt nicht entsprochen habe. Darauf deutet 
auch seine Aussage hin, er habe sich danach "wie ein 
Waschlappen" gefühlt. 

Diese Umstände kommen einer Provokation i. S. d. § 213 
StGB zumindest nahe. In diesem Sinn ist übrigens auch in 
dem Urteil von einer "Art von Provokation" die Rede. 

U/o/D II~R.R 5CHULz.- SIE S i ND VON' 8C:~VF? 

Noch näher liegend war die 2. Alternative in Form eines 
sonstigen minderschweren Falles. Insoweit hat die SchwG-K 
zutreffend erwogen, ob dafür nicht bereits die dem 
Angeklagten zugebilligte erhebliche Verminderung der 
Schuldfähigkeit allein ausreiche, zumal sie nicht auf Um
ständen beruhe, die dem Angeklagten vorwerfbar sind, und 
weitere Milderun~sgründe wie medikamentös bedingte 
leichte Enthemmung, eine situationsbedingte affektive 
Erregung, ein sozial eingeordnetes Leben, Reue und 
Schuldeinsicht und die Ambivalenz des Opfers, das dem 
Angeklagten immer wieder Hoffnung gema~ht habe . vor
handen seien. Wenn sich dann das SchwG auch unter 
diesem Gesichtspunkt gleichwohl nicht zur Anwendung des 
§ 213 StGB entschließen konnte, so beruht dies darauf, 
daß den schulderhöhenden l!mständen größeres Gewicht 
belgemelit.en wut-de. insbesondere dem der T<1t monatelang 
vorausge~dngenen psychischen Terror gegenüber der Ehe
fra u. \v"'nn damit auch ein hohes Maß an Schuld gegeben 
tst, so steht dies dem ge~enständlichen Antrag auf Ent-



lassung zum Halbstrafenzeitpunkt nach den o . a . Ausfüh
rungen jedenfalls nicht im \'leg, zumal auch bei diesem 
straferschwerenden Umstand nicht zu übersehen ist, daß 
der Verurteilte auch im Interesse des Kindes - wenn auch 
nicht mit geeigneten Mitteln - um die Aufrechterhaltung 
seiner Ehe kämpfte und dadurch selbst nervlich völlig 
zerrOttet war. 

Zusammenfassend ist daher festzustellen, daß schon die 
Besonderheiten in der Tat ein solches Gewicht haben, daß 
es auf die davon ohnehin nur schwer zu trennenden Um
stände in seiner Person (vgl. dazu OLG München in NStZ 
1987, 74) und die Entwicklung während des Strafvollzuges 
nicht mehr entscheidend ankommt. Es genügt daher die 
Feststellung, daß auch hier Besonderheiten im positiven 
zu erkennen sind, wie sie sich aus der Bewertung der ]VA 
ergeben, die darin gipfelt, daß der Verurteilte aufgrund 
einer gewissen Selbstbestrafungstendenz besorgniserregend 
bis an die Grenze der Haftfähigkeit abgemagert sei. 

Mitgeteilt von RA Steffen Ufer, München 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8. Jahrgang, Heft 4, Seite 
160, April 1988 

StGB § 57 Abs. 2 (Bedingte Entlassung vor dem 2/3- Termin) 

Der Umstand, daß erstmalig Freiheitsstrafe vollstreckt 
wird. kann bei Freiheitsstrafen von über zwei Jahren 
Dauer die bedingte Entlassung vor dem 2/3-Tennin gem. 
§ 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB rechtfertigen. 

LG Osnabrück, Beschl. vom 25.11.1987 - 23 StVK 498a/87 

Sachverhalt: 

Gegen den Verurteilten wird eine Gesamtfreiheitsstrafe von 
5 Jahren vollstreckt wegen Anstiftung zum schweren Raub, 
Anstiftung zum Diebstahl sowie Hehlerei in zwei Fällen. 
Der Halbstrafenzeitpunkt wurde auf den 25.10.1987 er
rechnet; 2/3 der Strafe werden 25.8.1988 verbüßt sein. 
Dem Antrag des Verurteilten, ihn nach Verbüßung der 
Hälfte der Freiheitsstrafe bedingt zu entlassen, wurde zum 
22.3.1988, also rund 5 Monate vor dem 2/3- Zeitpunkt 
entsprochen. 

Aus den Gründen: 

Die Kammer steht jedoch auf dem Standpunkt, daß die 
Neuregelung des § 57 Abs. 2 Nr. 2 StGB keine starren 
Grenzen zieht, vielmehr die Obergänge und die Entschei
dungsmöglichkeiten fließend sind. Namentlich dort, wo zum 
Halbstrafentermin - wenn auch nicht ausreichend - ge
wichtige Umstände für den Verurteilten sprechen. vennag 
diese im Ansatz günstige Gesamtschau nicht nur durch 
besondere Ereignisse oder Umstände vor dem 2/3-Zeitpunkt 
zu seinen Gunsten umzuschlagen. Vielmehr kann dafür 
bereits ausreichen, daß die Strafe über den Halbstrafen
zeitraum hinaus vollstreckt wird. Dies gilt zumindest für 
Erstverbüßer. 

Der Gedanke, der die Regelung des § 57 Abs. 2 Nr. 1 StGB 
trägt, ist nicht auf diese Vorschrift beschränkt, sondern 
hat daneben in Nr. 2 zur Geltung zu kommen. Hier wie 
dort werden Erstverbüßer durch den Haftvollzug besonders 
hart getroffen und zwar um so mehr, je weiter die Strafe 
Uber den 1/2-Strafenzeitpunkt hinaus vollstreckt wird. 
Diesem Gesichtspunkt kann stetig wachsend ein derartiges 
Gewicht beikommen, daß die Gesamtwürdigung schließlich 
zugunsten des Verurteilten ausfällt. Die Kammer sieht 
diesen Zeitpunkt mit dem 22.3.1988 - weiterhin gute Füh
rung des Verurteilten unterstellt - für gekommen, also in 
diesem Falle bei etwa der halben Zeitspanne zwischen 
1/2- und 2/3-Vollstt"eckung. 

Mitgeteilt von VRUL Franz-Peter Görres, Osnabrück. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 8 . Jahrgang, lieft 4, Seite 
161, Apri.l 1988 

§ 83 l StVoll.zG (Tragen eines provokativen Aufnähers) 

Der Leiter der ]VA ist berechtigt, Abzeichen mlt betont 
provokantem Hinweis auf die Nationalität des Empfängers 
einzubehalten, wenn durch das Tragen derselben eine 
Störung der Sicherheit und Ordnung in der ]VA zu besor
gen ist. 

HansOLG Hamburg, Beschl. v. 13.11.1987 3 Vollz (Ws) 21/87 

Zum Sachverhalt: 

Der Ast. verbüßt eine Freiheitsstrafe . Am 6 .5.1987 teilte 
die Ag'in ihm mit, ein für ihn eingesendetes Abzeichen 
zum Aufnähen werde angehalten und zur Habe genommen. 
Der Aufnäher hat einen Durchmesser von ca. 5,3 cm, in 
einem äußeren Kreis enthält er die Aufschrift "Ich bin 
stolz Deutscher zu sein". Im inneren Kreis ist ein 
schwarzer Adler abgebildet. 

Nach erfolglosem Widerspruch wurde der Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung zurückgewiesen. 

Die Rechtsbeschwerde des Ast. blieb ohne Erfolg . 

Aus den Gtünden: 

... Der Ast. ist in seinen Rechten durch die Maßnahme der 
Vollzugsanstalt nicht verletzt. lnsb. liegt keine Verletzung 
von Art. 5 1 l aJ vor. Nach Art. 5 ll aJ findet das 
Grundrecht der freien Meinungsäußerung seine Schranken 
u. a . in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Die 
vom LG angewendeten Normen des Strafvollzugsgesetzes 
sind solche allgemeinen Gesetze. Das Recht a us Art. 5 aJ 
ist eingeschränkt, soweit diese Normen höherwertige 
RechtsgUter schützen, die durch eine freie Meinungs
äußerung verletzt werden können. 

Entgegen den Ausführungen in der Rechtsbeschwerde hat 
das LG das Strafvollzugsgesetz in diesem Zusammenhang 
richtig angewendet. § 83 l 1 StVollzG ist unter Berück
sichtigung des den §§ 19 ll, . 33 I 4 und 22 ll StVollzG 
zugrundeliegenden Rechtsgedankens dahin auszulegen, daß 
die Zustimmung der Vollzugsbehörde zur Überlassung von 
Sachen verweigert werden darf, wenn Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt dadurch gefährdet würden. 

Das LG hat demgemäß zutreffend eine Rechtsgüterabwä
gung vorgenommen, indem es dem Grundrecht auf freie 
Meinungsäußerung die Sicherheit und Ordnung der Straf
anstalt gegenübergestellt hat. Diese Abwägung fUhrt zu 
dem Ergebnis, daß der Aufnäher zu Recht durch die 
Anstalt angehalten worden ist. 

Das Tragen des Aufnähers begründet nämlich die Gefahr 
einer schwerwiegenden Störung der Sicherheit und Ordnung 
in der Strafanstalt. Das LG hat in dem Zusammenhang 
zutreffend darauf abgestellt, daß das Abzeichen provo
kativen, kämpferischen Charakter habe, abgrenzen wolle 
und somit eine dauernde Belästigung für Gefangene 
anderer Volkszugehörigkeit darstelle. Entgegen den Aus
führungen in der Rechtsbeschwerde erschöpft sich die 
Bedeutung des Aufnähers nicht im Wortlaut seiner Schrift, 
stellt vielmehr im engen und vielfach unausweichlichen 
Kontakt mit Ausländern deren menschliche Gleichwertigkeit 
in Frage und führt die Gefahr von Konflikten herbei, die; 
die Sicherheit oder Ordnung in der Anstalt erheblich . 
beeinträchtigen können, ohne daß es darauf ankommt, daß 
der Ast. mit dem Tragen des Aufnähers. darauf abzielt. 
Diese Kundgabe des Stolzes des Ast. darauf, Deutscher zu 
sein, hat gegenUber der Sicherheit und Ordnung in der
AnstaU keinen durch Art. 5 aJ geschützten Vorrang . .. 

(Mitgeteilt vom 3. Strafsenat des HansOLG Hamburg) 

Anm. d. Schrütltg.: Vgl. auch OLG Hamm, NStZ 1981, 158; 
OLG Nürnberg, NStZ 1981, 456. 

Entnommen aus Neue Zeitschrift f\ir Strafrecht, 8. ]ahr
~ang, Heft 2, Seite 96, Februar 1988 
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Über die Tegeler Arbeitsverwaltung 
kann man keine lauten Lobeshymnen 
singen, aber wenn man an diese 
Dienststelle einen Vormelder schreibt, 
passiert etwas. Das kann unter Um
ständen 14 Tage dauern, aber es 
kommt eine Antwort. 

Die Arbeitsverwaltung 
in Plötzensee 

Anders in Plötzensee. \'ienn man sich 
an diese Dienststelle wendet, pas
siert nichts . Weder erfolgt auf einen 
Vormelder eine Antwort noch eine 
Reaktion. Wer möchte als Beamter 
auch gerne in seinem Büroschlaf ge
stört werden? Wer als Gefangener 
neu in die JVA Plötzensee kommt, er
fährt im EinfUhrungsgespräch, daß 
der offene Vollzug in Plötzensee da
für eingerichtet wurde, um die Ar
beitsbetriebe zu b estUcken. Endlich 
weiß man, warum es in Berlin den 
offenen Vollzug gibt. 

Fast jeder Gefangene, der neu ein
trifft, wird erst einmal in der Wä
scherei eingesetzt. Dieser Arbeits
betrieb hat eine starke Fluktuation 
und ist auch durch die Arbeit mit 
hoher Luftfeuchtigkeit für Herz
kranke nicht unbedingt gesund. Aber 
das spielt bei der Arbeitsverwaltung 
in Plötzensee keine Rolle; man teilt 
die Gefangenen zur Arbeit in diesem 
Betrieb ein, und basta. 

Wie heißt es doch so schön im § 37 
Strafvollzugsgesetz: "Der Gefangene 
soll nach seinen Fähigkeiten und 
Neigungen eingesetzt werden" . Einige 
Gefangene, die in der Wäscherei ar
beiten, hoffen wohl, durch diese Tä
tigkeit ihr Gewissen reinwaschen zu 
können. Hoffentlich gelingt es ihnen 
auch. Aber ein Teil der Gefangenen 
arbeitet nicht so gern in diesem Be-

trieb und ist auch gesundheitlich 
dazu gar nicht in der Lage. 

Ein großer Schildbürgerstreich ist 
kUrzlieh der Arbeitsverwaltung in 
Plötzensee gelungen. Ein Tischler
meister, der eine Verkehrsstrafe ab
sitzen muß, wurde der Wäscherei zu
geteilt. Er ist über SO Jahre alt und 
zu 60 % schwerbeschädigt. Trotzdem 
angeblich jeder Gefangene ärztlich 
untersucht werden muß, wenn er in 
einer Vollzugsanstalt eintrifft, ist 
das der diensthabenden Ärztin nicht 
aufgefallen. Einige Tage später rief 
sie den Gefangenen an und fragte ihn 
am Telefon, ob er diese Arbeit über
haupt machen könne. 

ZENTRALE BERATUNGS STELLE 
DER F REIEN STR AFFÄ L LIG ENHILFE IN BERLIN 

Sie können uns in den Haftanstalten 
Tegel und Plötzensee durch Vormelder 
bz.w. Uber die Gruppenleiter erreichen 
oder einen Brief direkt an uns 
senden. Wir kommen zum persönlichen 
Gespräch in den Knast oder Sie 
kommen in unsere Beratungsstelle. 

Wir bieten in der Beratungsstelle 
eine Gruppe zur Vorber-eitung der 
Entlassung an, die jeden Donnerstag
nachmittag unter der Leitung von 
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Herrn Knauer stattfindet. Teilnehmen 
können Frauen und Männer, die 
urlaubsfähig sind, die Genehmigung 
der Haftanstalt bekommen und ca. 
sechs bis zwölf Monate vor der 
voraussichtlichen Entlassung stehen. 

Ober weitere Gruppenangebote infor
mieren wir Sie gern auf Anfrage. 
Unsere Broschüre "Wohin - was tun" 
können Sie kostenlos anfordern. 

Erstaunlich. daß das noch jemandem 
aufgefallen ist. Aber bei Justitia 
weiß offensichtlich die rechte Hand 
nicht was die linke tut. Vielleicht 
sollte die Arbeitsverwaltung einmal 
di~ Gefangenen gemäß dem § 37 des 
Strafvollzugsgesetzes einsetzen und 
auf die Fähigkeiten und Neigungen 
Rücksicht nehmen. Ansonsten hätte 
ich einen Vorschlag, der einige Plan
stellen einspart, und das ist ja auch 
im Moment bei der Justiz "in". Man 
schließt die Arbeitsverwaltung und 
Läßt die Gefangenen von den Beamten 
der Pforte zur Arbeit einteilen. 
Schlimmer könnte es dann auch nicht 
werden. 

ArbelteiWOIIIfahn der Stadt Berlln e.V. 
Ca.rltesverbanc:t fOr Bartin e.V. 
Das Diakonische Werk Bartin e.V. 

-gäh-

Deutscher Patlll llecheJ Wohlll.llnaverband 
Sualll lll(lell· uM 8ewlhtungsnllfe Berlln e.V 

Sprechzeiten: 

Montag 
Dienstag 
Donnerstag 
Freitag 

und nach Vereinbarung 

Bundes allee 42/IV • 
1 000 Berlln 31 

Telefon (030) 86 05 41 
*U- Bahn Berliner Str. 



Buch 
Rasch und Röhring Verlag 
Hoheluftchaussee 95 
2000 Harnburg 20 

Manfred Schamberg 

Hundeleben 

Auf 208 Seiten wird mit wunder
schönen Schwarzweißfotos über Hunde 
berichtet. 

Der Leser erfährt viel Interessan
tes von unserem vierbeinigem Haus
kameraden. Da wird das Training von 
Schutzhunden beschrieben und auf 
der nächsten Seite kann man alles 
über Dackel lesen, (Verzeihung, es 
muß ja Tec~el heißen) . 

Besonders schön ist der Bericht über 
einen Schäfer mit seinen Hütehun
den. Dieses Buch beschönigt nichts 
und zeigt den Hund mit erfrischen
dem Realismus. 

Rasch und Röhring Verlag 
Hoheluftchaussee 95 
2000 Harnburg 20 

Peter Neugebauer 

Schlmmnerschocker 

-gäh-

Schaurig schöne Kurzgeschichten 
erzählt Peter Neugebauer in diesem 
Buch. 

Der Autor ist aus vielen Veröffent
lichungen im . "stern" bekannt. Seine 
Cartoon-Serien zeichnet er seit über 
dreißig Jahren. Auch die Rätselkri
mis um Zeus Weinstein sind sein Werk. 
Nun veröffentlicht er eine Auswahl 
seiner Schlummerschocker, und die 
haben es in sich. 

\Ver sich gerne gruselt, sollte auf 
keinen Fall an diesem Buch vorbei
gehen. 

Hoffmann und Campe Verlag 
Harvestehuder Weg 45 
2000 Harnburg 13 

Andreas Hopf 

Baffo 

-gäh-

Bei einem Gewitter läuft dem Autor 
ein zotteliger Mischlingshund zu. 
Obwohl er eigentlich gar keinen Hund 
haben will, überzeugt ihn dieser vom 
Gegenteil. Es entsteht eine Freund
schaft zwischen Herr und Hund. 

Cie schöne Zeit dauert zwei Jahre 
und endet wie sie begann. Mit einem 
lauten Krachen! 

Lebendig und authentisch erzählt der 
Verfasser das Zusammenleben zweier 
Kreaturen. Wie man sich aneinander 
gewöhnt und miteinander lebt erfährt 
der Leser, und er erfährt auch, wie 
schwer die Trennung durch den Tod 
fällt. 

Franz Schneekluth Verlag 
Widenmayerstr. 34 
8000 München 22 

Maria Piechulek 

Nemesis 

-gäh-

Ein Arzt verläßt nach einem Anruf 
seine Praxis in Harnburg und taucht 
unter. Er versucht, seinen Verfolgern 
bzw. seiner Vergangenheit zu 
entkommen. 

Begonnen hatte alles in einem ärm
lichen Elternhaus. Er studiert mit 
der Unterstützung eines jüdischen 
Pfandleihers Medizin und heiratet in 
beste Berliner Medizinerkreise ein. 
1939 wird er Arzt im KZ Buchen
wald. Bei Kriegsende flieht er nach 
Südamerika. Mit einer neuen Identi
tät kehrt er zurück nach Harnburg 
und eröffnet eine Praxis. Er heiratet 
eine Freundin aus Südamerika und 
führt zwanzig Jahre lang ein norma
les Leben. 

Seine Frau weiß nichts von seiner 
Vergangenheit. Sie erfährt alles nach 
seiner Flucht. Aber Dr. Förster ent
geht seinem Schicksal nicht, in Pa
raguay ereilt ihn sein Schicksal. Ge
jagt und getötet wird er von Ange
hörigen einer jüdischen Organisation, 
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
Naziverbrecher aufzuspüren. 

Franz Schneekluth Verlag 
Widenmayerstr. 34 
8000 München 22 

Orania Papazogleu 

Das Gelülxie 

-gäh-

Den Weg eines jungen Mädchens vom 
Eintritt als Novizin bis zur Nonne 
beschreibt dieses Buch. Was Kat 
dabei alles widerfährt ist schon fast 
ein Gruselkrimi. Über Inzest, Ermor
dung von Tieren bis zum fast erfolg
ten Selbstmord ist in diesem Buch 
alles vorhanden. 

Die Novizen sind aus den unter
schiedlichsten Gründen in den Orden 
'Agnus Dei' eingetreten. Wie sie sich 
im Kloster verhalten wird lebendig 
geschildert. 

-gäh-

Rasch und Röhring Verlag 
Hoheluftchaussee 95 
2000 Hamburg 20 

Wolf Thieme 

Das letzte Haus am Potsdamer Platz 

Der Potsdamer Platz war einmal der 
Mittelpunkt Berlins. Den 2. Weltkrieg 
hat ein Haus überlebt, das Weinhaus 
Huth. 

Die Geschichte dieses Hauses be
schreibt Wolf Thieme sehr lebendig 
und unterhaltsam. Er hat in mühse
liger Arbeit Zeitzeugen aufgetrie
ben und läßt sie erzählen. Da wird 
noch einmal das Leben an und um 
diesen Platz in den zwanziger Jahren 
lebendig. Über die Weimarer Republik 
bis zur Nazizeit erfährt der Leser 
viel interessantes vom Potsdamer 
Platz. 

Nach Kriegsende steht noch das 
ehemalige Weinhaus Huth. In ihm wird 
Schwarzhandel getrieben, und nach 
dem 13. August 1961 fällt der Platz 
in Agonie. 

Dieses "Buch beschreibt ein Stück 
Berlin. Es ist die Chronik der Fami
lie Huth und gleichzeitig die Chronik 
des Potsdamer Platzes. -gäh-

Hoffmann und Campe Verlag 
Harvestehuder Weg 45 
2000 Hamburg 13 

Jürgen Petschull 

Der Märtyrer 

Dem Autor ist es gelungen, einen 
fesselnden Tatsachenroman zu schrei
ben. Die Geschichte beginnt in Harn
burg. Ein junger Moslem erfährt, daß 
seine deutsche Frau und seine kleine 
Tochter in Beirut bei dem amerika
nischen Bombardement umgekommen 
sind. Er beschließt, sie zu rächen. 

Ein Jahr später leitet er die Entfüh
rung eines amerikanischen Verkehrs
flugzeuges. Dabei wird ein Passagier, 
ein junger Marinesoldat, getötet. Am 
Grab dieses Soldaten erklärt Ronald 
Reagan, daß die Entführer dafür be
straft werden. 

Zwei Söldner jagen Hussein Ali Bakir 
und entführen ihn aus Beirut. In Flo
rida findet die Gerichtsverhandlung 
statt und endet mit dem Todesur
teil. 

Die eindrucksvolle Personenschilde
rung und die packende Darstellung 
der Handlung fesselt den Leser bis 
zur letzten Seite. Ich habe selten 
ein so spannendes Buch gelesen. 

-gäh-
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